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All too often, critics speak of  neoliberalism as a coercive, 
external force lying somewhere «out there» in the polit- 
ical landscape. But many of  us increasingly and voluntarily 
govern our lives in a manner mirroring the logic of  the 
market. Is it any wonder, then, that this ideology has become 
so naturalised, and the alternatives so hard to see?

Neoliberalism is an elusive term, typically used to de-
scribe such processes as privatisation, deregulation,  
the cutting back of  social and welfare provision, the retrac- 
tion of  the state, and the idealisation of  free-markets: 
ideas thought to have been born in the minds of  scholars 
in Paris in the 1930s before they emerged as a political 
reality in the 1970s.

But this definition ignores the fact that this movement has 
dug its ideological roots deep inside each one of  us.  
Neoliberal rationalities are both political and psycholog-
ical, serving to create a utopian free-market order with  
the power of  the state and to extend this logic to every 
corner of  society. As the sociologist Loïc Wacquant puts 
it, neoliberalism represents an «articulation of  state, 
market and citizenship that harnesses the first to impose 
the stamp of  the second onto the third.»

Early neoliberal theorizing recognised that creating an 
environment that cultivates Darwinian-like competition 
actually requires a far broader set of  rules. Thus, a key 
aspect of  neoliberalism is not so much the rolling-back of   
regulation, but the type of  society the rolling-out of  state 
power is designed to uphold: striving to preserve what- 
ever unequal distributions of  talent and capabilities  
we are born with and whatever good or bad luck happens 
upon us through the chaos of  life; frantically trying to 
fabricate an illusion of  a level playing field; and disciplining  
those that break the rules or don’t even want to play. 
But neoliberal theory didn’t only reject the earlier eco- 
nomic liberals’ belief  that competitive free-markets 
emerge in a spontaneous natural order; it also extended 
this logic to the personal level, to the citizen, conclud- 
ing that the rational, self-interested individual at the heart  
of  neoclassical economics doesn’t «naturally» emerge  
either. This gave rise to an even more active and insidious 
project to cultivate citizens who seek to compete in  
every aspect of  their lives, chillingly captured by Margaret 
Thatcher in 1981 with her infamous statement: «Eco- 
nomics is the method; the object is to change the heart 
and soul.»

Why do we allow the logic of the market to occupy our minds?
By Joel Millward-Hopkins

Neoliberal 
Psychology 

Mitte Januar trafen sich in Davos einmal mehr die exklu-
sivsten Hochkaräter aus Wirtschaft und Politik zum 
jährlichen World Economic Forum. Hoch oben auf  der 
Agenda stand dabei wie so oft die rhetorische Frage nach 
Verantwortung – dieses Jahr spezifisch im Zusammenhang 
mit der zunehmenden politischen, ökonomischen und 
gesellschaftlichen Spaltung. Ebenfalls in Davos, allerdings 
vor 22 Jahren, sass der ehemalige Viehzüchter und  
Grateful Dead-Songtextschreiber John Perry Barlow in 
seinem Hotelzimmer und verfasste ein Manifest: Regie-
rungen können – und dürfen – das Internet nicht regieren. 
«Der Cyberspace liegt nicht innerhalb eurer Grenzen. 
Glaubt nicht, dass ihr ihn erbauen könnt, wie wenn er ein 
öffentliches Bauvorhaben wäre. Es geht nicht. Es ist 
eine natürliche Entwicklung, die durch unser kollektives 
Handeln wächst». Barlow, einer der Gründer der  
«Electronic Frontier Foundation», einer Non-Profit 
Organisation, die sich für Rechte im Internet einsetzt, 
schrieb die «Declaration of  the Independence of   
Cyberspace» am 8. Februar 1996. Es war der letzte Abend 
der Konferenz. Zuvor hatte er tagelang den planlosen 
Vertretern aus Wirtschaft und Politik zuhören müssen, 
wie diese das Internet zu verstehen und zu regulieren 
versuchen. Zusätzlich angefeuert war Barlow durch die Tat- 
sache, dass Bill Clinton gerade dabei war, ein Gesetz zu 
verabschieden, dass Zensur im Internet ermöglichen sollte. 

Das Internet war damals Inspiration für utopische Träume 
von unbegrenzten Bibliotheken und globaler Vernetzt-
heit. Viele sahen in ihm ein aufstrebendes neues Medium, 
auf  dem sich kleine Magazine, Blogger und selbstorgani- 
sierte Angebote frei tummeln würden. Die Informations-
titanen des 20ten Jahrhunderts wiederum würden die- 
sem dezentralisierten System Platz machen müssen. Es galt, 
den Einfluss des Staates in diese neue – zugegeben von 
ihm geschaffene – Infrastruktur gering zu halten. Heute, 
gut zwanzig Jahre nach der Entstehung des Manifests 
scheint dessen deregulierendes Gedankengut volljährig 
geworden zu sein. Während die bis anhin gekannte  
Liberalisierung 2007 in der Öffentlichkeit schamvoll 
eine Finanzkrise auszubaden hatte, wütete sie im Hinter-
zimmer der Technologiebranche bereits fröhlich weiter:  

Die Konsequenzen jenes beispielloses Deregulierungs- 
booms werden uns erst allmählich bewusst. An dem  
unabhängig, aber nahezu zeitgleich zum WEF 2018 statt- 
findenden World Web Forum wurde denn nun unter 
dem Motto «The End of  Nations» mit zahlreichen Gästen  
aus der Tech-Elite in Klartext darüber diskutiert, wie 
Unternehmen das Korsett der Regulierung sprengen und 
global nach ihren eigenen Regeln wirtschaften können. 
Ihre These: Die Macht des Staates schwindet – erfolgreiche 
UnternehmerInnen definieren heute die Regeln selbst. 

Wer ein Ticket für 1780.– Franken erworben hatte, durfte 
am 18. und 19. Januar an den Lippen «visionärer Mana- 
ger und Erfinder» hängen. Als Partner will selbstverständ- 
lich niemand aussen vor bleiben: Von der Post bis zur 
Swiss Life über Tamedia zu Zürich Tourismus sind alle 
dabei. Scheinbar haben wir, zwanzig Jahre nach «Auf-
schwung beginnt im Kopf  – Zuerst in Deinem» tatsäch-
lich internalisiert, dass jede und jeder alleine für sein 
Wohl und Scheitern verantwortlich ist. Die Verheissungen 
der digitalen Dienstleistungen haben zu einer sonder- 
baren Allianz aus digitalen Nomaden, profitorientierten 
Unternehmen und politischen Mitläufern geführt. Die 
Möglichkeiten der digitalen Sharing Economy werden 
schliesslich zu Recht als Argument für ein alternatives 
Wirtschaftsmodell gepriesen. Dass mit der kommerziel-
len Vermietung von Apartments über Airbnb oder der 
schnellen Lieferung durch Notime-Kuriere jedoch beste-
hende Regulierungen durch die Hintertür ausgehebelt  
werden, wird vielen erst allmählich klar. Ebenso, dass die- 
se beileibe nicht nach demokratischen Prinzipien funktio- 
nieren: Abgesehen davon, dass solche Unternehmen ihren 
ArbeiterInnen weder Schwangerschaftsurlaub, noch  
Pensionskasse oder Unfallversicherung bezahlen, sammeln 
sie Benutzer- Daten, wie es ihnen in die Geschäftbedin-
gungen passt, optimieren Steuern nach ihren Wünschen 
und stellen sich am Ende mit grosszügigen Spenden  
an Stiftungen ihrer Wahl als philanthropische Wohltäter 
dar – eine Gnadenherrschaft wie im Mittelalter. 

Einige haben sich sogar bereits so sehr an die neuen  
Realitäten gewöhnt, dass sie keinen Anlass zur Klage sehen. 

Forderungen von traditionellen Dienstleistern auf  «gleich 
lange» Spiesse bei den Regulierungen entgegnete Eric 
Scheidegger, Chefbeamter des Staatsekretariats für Wirt-
schaft in einem Interview, dass neue Anbieter wie Uber 
oder Airbnb vielmehr beweisen, wie die alten Regulierungen  
in Frage gestellt sind und es vielmehr angebracht wäre, 
von «gleich kurzen Spiessen» zu sprechen. 

Das Versprechen ist immer dasselbe: Die Wirtschaft sei 
viel innovativer als es der Staat jemals sein könnte. Einen 
Beleg dafür sieht das World Web Forum z.B. in der Tatsa-
che, dass es mittlerweile mehr Nutzer bei Facebook als 
Einwohner von China gibt. Dass die neuen digitalen Zo- 
nen jedoch nicht wie behauptet eine «world without bor-
ders» darstellen, muss jedem und jeder spätestens klar  
werden beim Versuch, Inhalte auf  Facebook, Pinterest, 
Linkedin etc. ohne Login anzusehen oder Daten auf   
eine andere Plattform zu migrieren. Die Grenzen werden 
dabei ziemlich schnell klar. Und ohne Regelung geht’s 
bei weitem auch hier nicht: So bestehen Airbnb’s Nutz- 
ungsbedingungen aus stolzen 94’000 Zeichen. Dagegen  
lesen sich die Grundrechte in der Bundesverfassung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft mit gut 10’000  
Zeichen wie ein Comic. Und während die Grundrechte 
das Resultat einer gesellschaftlichen Verhandlung  
sind, werden die Allgemeinen Geschäftsbedinungen der 
Grosskonzerne einseitig durch die in ihrem Interesse  
handelnden Anwälte definiert. 

Es wäre unfair, den frühen Verfechtern eines freien Inter-
nets diese Entwicklung anzulasten. Erstaunlich ist je-
doch, wie die Sprache der heutigen Liberalisierungslieb-
haber jener von früheren staatskritischen Bewegungen 
und Protestkulturen ähnelt. Die neue anarcho-libertäre 
digitale Elite ist voll von Phrasen und Worten wie «selbst- 
organisierend» oder «disruptiv», die sich wie Parolen der 
Anti-Thatcher-Bewegung von britischen Punks oder 
Agit-Prop-Sprüche der Zürcher 80er Unruhen anhören. 
Wie salonfähig die Staatsfeindlichkeit geworden ist,  
zeigt sich auch in der heuchlerischen Unverhohlenheit, 
mit der die Unterstützer der No-Billag-Initiative be- 
haupten, dass ein Service Public auch von privater Seite 
erbracht werden könnte.   

«There’s no such thing as society.» – Die grosse Deregu-
liererin Margaret Thatcher sagte es schon 1987: So etwas 
wie Gesellschaft gibt es nicht. Also gibt es auch kein  
Solidaritätsprinzip. Es gibt nur Individuen, die für sich 
selbst schauen. Deregulierung verkauft sich gerne als  
Befreiung von den einschränkenden Regeln eines bevor-
mundenden Staates. «Soll doch jeder selbst entscheiden 
dürfen, was er will!» Tatsächlich wird sich nach Überwin-
dung von staatlicher Regulierung aber einfach das  
Wirtschafts- und Wettbewerbsrecht und damit in vielen 
Fällen das Recht des Stärkeren durchsetzen.

Vielleicht entstehen aus den neuen digitalen Werkzeugen 
aber auch Möglichkeiten, sich aus der Abhängigkeit von 
zentralisierten Wirtschafts- und Produktionsverhältnissen 
zu lösen, ohne eine solidarische Gesellschaft aufgeben 
zu müssen? In dieser Fabrikzeitung werden nationale und 
internationale Prozesse und Mechanismen der Deregu- 
lierung und Liberalisierung beobachtet und in einen aktu-
ell relevanten Bezug gestellt. Es geht um No-Billag und 
Bitcoins, um Tisa und Foodora, um Pop und ja: Utopien! 

Ivan Sterzinger ist leitender Redaktor der Fabrikzeitung.

Die neue Deregulierung
Von Ivan Sterzinger

No Rules
No Order 

Bitte lesen Sie sich diese Nutzungsbedingungen 
sorgfältig durch, da sie wichtige Informationen zu Ihren 
vertraglichen Rechten und Pflichten enthalten. Durch 
Zugriff auf die oder Nutzung der Airbnb-Plattform 
(zusammen „Nutzung“) stimmen Sie diesen Nutzungs-
bedingungen zu.

Bitte beachten Sie: Ziffer 19 dieser Nutzungsbedingun-
gen enthält eine Schiedsklausel und einen Verzicht auf 
Sammelklagen, die für alle Airbnb-Mitglieder gelten. 
Wenn Sie in den Vereinigten Staaten wohnen, gilt diese 
Bestimmung für alle Rechtsstreitigkeiten mit Airbnb. 
Wenn Sie außerhalb der Vereinigten Staaten wohnen, 
gilt diese Bestimmung nur für Klagen, die Sie gegen 
Airbnb in den Vereinigten Staaten einreichen. Sie hat 
Auswirkungen darauf, wie Rechtsstreitigkeiten mit 
Airbnb beigelegt werden. Mit der Annahme dieser 
Nutzungsbedingungen erklären Sie sich mit dieser 
Schiedsklausel und diesem Verzicht auf Sammelklagen 
einverstanden. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Letzte Aktualisierung: 19. Juni 2017

Vielen Dank, dass Sie Airbnb nutzen!

Diese Nutzungsbedingungen („Nutzungsbedingungen“) 
stellen einen rechtlich bindenden Vertrag („Nutzungs-
vertrag“) zwischen Ihnen und Airbnb (wie unten 
definiert) dar, der Ihre Nutzung der Airbnb-Website 
einschließlich aller Unterdomänen und sonstigen 
Websites, über die Airbnb die Airbnb-Dienste zur 
Verfügung stellt (zusammen die „Website“), regelt, 
sowie die Nutzung unserer Anwendungen für mobile 
Geräte, Tablets und andere Smart Devices und 
Programmierschnittstellen (zusammen die „Anwen-
dung“) und alle damit verbundenen Dienste (gemein-
sam „Airbnb-Dienste“). Die Website, Anwendung und 
Airbnb-Dienste werden im Folgenden gemeinsam als 
die „Airbnb-Plattform“ bezeichnet. Unsere Gastgeber-
garantie-Bedingungen, Richtlinie über Rückerstattun-
gen an Gäste, Nichtdiskriminierungs-Richtlinie und 
sonstigen Richtlinien, die Ihre Nutzung der Airbnb-
Plattform regeln, werden hiermit in diesen Nutzungs-
vertrag einbezogen.

Wenn in diesen Nutzungsbedingungen von „Airbnb“, 
„wir“, „uns“ oder „unser(e)“ die Rede ist, ist dasjenige 
Airbnb-Unternehmen gemeint, das Ihr Vertragspartner 
ist.

Wenn Sie in den Vereinigten Staaten wohnen, ist Ihr 
Vertragspartner Airbnb, Inc., 888 Brannan Street, 4th 
Floor, San Francisco, CA 94103, Vereinigte Staaten.
Wenn Sie außerhalb der Vereinigten Staaten oder der 
Volksrepublik China (wozu im Rahmen dieser 
Nutzungsbedingungen nicht Hong Kong, Macau und 
Taiwan zählen) (im Folgenden „China“) wohnen, ist Ihr 
Vertragspartner Airbnb Ireland UC („Airbnb Irland“), 
The Watermarque Building, South Lotts Road, 
Ringsend, Dublin 4, Irland.
Wenn Sie in China wohnen, ist Ihr Vertragspartner 
Airbnb Internet (Beijing) Co., Ltd. („Airbnb China“), 
außer wenn Sie Gastgeber-Dienste außerhalb von 
China (wie unten definiert) buchen oder inserieren, in 
diesem Fall ist Ihr Vertragspartner für diese Transakti-
on Airbnb Irland. Darüber hinaus ist Airbnb Irland Ihr 
Vertragspartner für alle Buchungen, die vor dem 7. 
Dezember 2016, 10:00 Uhr UTC (11:00 Uhr MEZ) 
bestätigt wurden, auch wenn Sie Ihren Wohnsitz in 
China haben.
Wenn Sie Ihren Wohnsitz verlegen, richtet sich Ihr 
Vertragspartner nach Ihrem neuen Wohnsitz gemäß 
den obigen Ausführungen, und zwar ab dem Zeitpunkt 
Ihres Wohnsitzwechsels.

Die Erhebung und Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten in Verbindung mit Ihrer Nutzung der Airbnb-Platt-
form, wird in unserer Datenschutzerklärung beschrie-
ben.

Sämtliche über die Airbnb-Plattform oder damit in 
Verbindung stehende Dienstleistungen im Bereich der 
Zahlungsabwicklung („Zahlungsdienste“) werden Ihnen 
von einem oder mehreren Airbnb Payments-Unterneh-
men (einzeln oder gemeinsam je nach Sachlage 
„Airbnb Payments“) zur Verfügung gestellt, wie in den 
Zahlungsbedingungen („Zahlungsbedingungen“) darge-
stellt.

Gastgeber sind selbst für die Ermittlung und Einhaltung 
aller Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen 
verantwortlich, die für ihre Inserate und Gastgeber-
Dienste gelten. In einigen Städten gibt es beispielswei-
se Gesetze, die die Möglichkeit zur Beherbergung 
zahlender Gäste über einen kurzen Zeitraum oder das 
Anbieten bestimmter Gastgeber-Dienste einschränken. 
In vielen Städten müssen Gastgeber sich anmelden 
oder eine Genehmigung oder Erlaubnis einholen, bevor 
sie Essen zum Verkauf zubereiten oder Alkohol zum 
Verkauf servieren dürfen. Einige Städte schreiben 
eventuell eine Lizenz für geführte Touren oder 
Segelkurse vor. Es liegt in der alleinigen Verantwortung 
eines Gastgebers, alle erforderlichen Lizenzen, 
Genehmigungen oder Registrierungen für einen von 
ihm angebotenen Gastgeber-Dienst zu ermitteln und 
einzuholen. Bestimmte Arten von Gastgeber-Diensten 
können gänzlich untersagt sein. Bei Verstößen können 
Geldbußen oder andere Strafen verhängt werden. In 
unserem Hilfe-Center haben wir Informationen 
zusammengestellt, die Ihnen helfen sollen, einige für 
Sie geltenden Pflichten zu ermitteln. Wenn Sie Fragen 
dazu haben, welche lokalen Gesetze auf Ihre Inserate 
und Ihre Gastgeber-Dienste auf Airbnb Anwendung 
finden, sollten Sie sich stets rechtlich beraten lassen.
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1. Leistungsbeschreibung
1.1 Die Airbnb-Plattform ist ein Online-Marktplatz, der 
es registrierten Nutzern („Mitglieder“) und bestimmten 
Dritten, die Dienstleistungen anbieten (Mitglieder und 
Dritte, die Dienstleistungen anbieten sind „Gastgeber“ 
und die von ihnen angebotenen Dienstleistungen „Gast-
geber-Dienste“), ermöglicht, solche Gastgeber-Dienste 
auf der Airbnb-Plattform zu veröffentlichen („Inserate“) 
und direkt mit Mitgliedern zu kommunizieren sowie 
Transaktionen abzuschließen, die solche Gastgeber-
Dienste buchen möchten (Mitglieder, die Gastgeber-
Dienste nutzen, sind „Gäste“). Die Gastgeber-Dienste 
können Angebote zur Nutzung von Ferien- und 
sonstigen Immobilien („Unterkünfte“), ein- oder 
mehrtägigen Aktivitäten („Entdeckungen“), Zugang zu 
einzigartigen Veranstaltungen und Orten („Veranstal-
tungen“) sowie eine Vielzahl von weiteren reise- und 
nicht reisebezogenen Dienstleistungen umfassen.

1.2 Als Betreiber der Airbnb-Plattform ist Airbnb nicht 
Eigentümer, Verkäufer, Wiederverkäufer oder Anbieter 
von Inseraten oder Gastgeber-Diensten. Zudem 
erstellt, kontrolliert und verwaltet Airbnb auch keine 
Inserate oder Gastgeber-Dienste. Gastgeber sind für 
ihre Inserate und Gastgeber-Dienste alleine 
verantwortlich. Wenn Mitglieder eine Buchung 
vornehmen bzw. annehmen, schließen sie direkt 
untereinander einen Vertrag. Airbnb ist und wird weder 
Partei oder ein sonstiger Beteiligter an dem 
Vertragsverhältnis zwischen Mitgliedern, noch ist 
Airbnb ein Immobilienmakler oder eine Versicherungs-
gesellschaft. Airbnb handelt in keiner Eigenschaft als 
Vertreter für irgendein Mitglied, außer wie in den 
Zahlungsbedingungen angegeben.

1.3 Während wir bei der Beilegung von Streitigkeiten 
zwischen Mitgliedern behilflich sein können, kontrolliert 
und garantiert Airbnb jedoch nicht (i) die Existenz, Qua-
lität, Sicherheit, Eignung oder Rechtmäßigkeit von 
Inseraten oder Gastgeber-Diensten, (ii) die Richtigkeit 
oder Genauigkeit von Inseratsbeschreibungen, 
Bewertungen, Rezensionen oder sonstigen Mitglieder-
Inhalten (wie unten definiert) oder (iii) die Leistungsfä-
higkeit oder das Verhalten eines Mitglieds oder Dritten. 
Airbnb gibt keine Empfehlungen für Mitglieder, Inserate 
oder Gastgeber-Dienste ab. Jeder Hinweis darauf, dass 
ein Mitglied „verifiziert“ wurde (oder eine ähnliche 
Formulierung) zeigt nur an, dass das Mitglied ein 
entsprechendes Verifizierungs- oder Identifizierungs-
verfahren abgeschlossen hat. Diese Beschreibung 
stellt keine Empfehlung, Zertifizierung oder Garantie 
seitens Airbnb in Bezug auf ein Mitglied, dessen 
Identität, Hintergrund, Vertrauenswürdigkeit, Sicherheit 
oder Eignung dar. Sie sollten bei der Entscheidung, ob 
Sie eine Unterkunft, eine Entdeckung oder eine 
Veranstaltung buchen oder einen sonstigen 
Gastgeber-Dienst in Anspruch nehmen, eine 
Buchungsanfrage von einem Gast annehmen oder mit 
anderen Mitgliedern online oder persönlich kommuni-
zieren und interagieren, immer die gebotene Sorgfalt 
beachten. Verifizierte Bilder (wie unten definiert) dienen 
ausschließlich der fotografischen Darstellung eines 
Inserates zum Zeitpunkt, an dem die Fotos erstellt 
wurden und stellen keine Empfehlung eines 
Gastgebers oder Inserates durch Airbnb dar.

1.4 Wenn Sie die Airbnb-Plattform als Gastgeber oder 
Co-Gastgeber (wie unten definiert) nutzen, ist Ihr 
Verhältnis zu Airbnb darauf beschränkt, ein unabhängi-
ger Vertragspartner und kein Angestellter, Vertreter, 
Mitunternehmer oder Partner von Airbnb zu sein. Sie 
handeln ausschließlich im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung und nicht im Namen oder auf 
Rechnung von Airbnb.

1.5 Um die Airbnb-Plattform zu bewerben und die 
Sichtbarkeit von Inseraten für potentielle Gäste zu 
erhöhen, können Inserate und andere Mitglieder-Inhal-
te auf anderen Websites, in Anwendungen, in E-Mails 
sowie in Online- und Offline-Werbeanzeigen angezeigt 
werden. Zur Unterstützung von Mitgliedern, die eine an-
dere Sprachen sprechen, können Inserate und andere 
Mitglieder-Inhalte ganz oder teilweise in andere 
Sprachen übersetzt werden. Airbnb kann die 
Richtigkeit und Qualität dieser Übersetzungen nicht ga-
rantieren, und Mitglieder sind für die Überprüfung der 
Richtigkeit dieser Übersetzungen selbst verantwortlich. 
Die Airbnb-Plattform kann Übersetzungen enthalten, 
die von Google bereitgestellt werden. Google schließt 
jede ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für 
diese Übersetzungen ab, einschließlich für deren 
Richtigkeit und Zuverlässigkeit sowie jede stillschwei-
gende Garantie für deren Gebrauchstauglichkeit, deren 
Eignung für einen bestimmten Zweck und die 
Nichtverletzung von Rechten Dritter.

1.6 Die Airbnb-Plattform kann Links zu Websites und 
Ressourcen Dritter enthalten („Dienste Dritter“). Solche 
Dienste Dritter können anderen Nutzungsbedingungen 
und Datenschutzerklärungen unterliegen. Airbnb ist 
nicht für die Verfügbarkeit oder Richtigkeit solcher 
Dienste Dritter verantwortlich und auch nicht für 
Inhalte, Produkte oder Dienstleistungen, die über 
solche Dienste Dritter angeboten werden. Links zu 
solchen Diensten Dritter stellen keine Empfehlung 
dieser Dienste Dritter durch Airbnb dar.

1.7 Aufgrund der Beschaffenheit des Internets kann 
Airbnb nicht die durchgehende und ununterbrochene 
Verfügbarkeit und Erreichbarkeit der Airbnb-Plattform 
garantieren. Airbnb kann die Verfügbarkeit der 
Airbnb-Plattform oder bestimmter Bereiche oder 
Funktionen der Airbnb-Plattform einschränken, wenn 
dies im Hinblick auf Kapazitätsgrenzen, die Sicherheit 
oder Integrität unserer Server oder zur Durchführung 
von Wartungsmaßnahmen, die die ordnungsgemäße 
oder verbesserte Funktion der Airbnb-Plattform 
gewährleisten, notwendig ist. Airbnb kann die 
Airbnb-Plattform verbessern, weiterentwickeln und 

verändern und von Zeit zu Zeit neue Airbnb-Dienste 
einführen.
2. Teilnahmeberechtigung, Nutzung der Airbnb-Platt-
form, Überprüfung von Mitgliedern
2.1 Um auf die Airbnb-Plattform zugreifen und diese 
nutzen oder ein Airbnb-Konto anmelden zu können, 
müssen Sie mindestens 18 Jahre alt und unbeschränkt 
geschäftsfähig sein. Durch Nutzung der Airbnb-Platt-
form sichern Sie zu, dass Sie 18 Jahre alt und 
unbeschränkt geschäftsfähig sind.

2.2 Sie werden sämtliche in Ihrem Land geltenden 
Ausfuhrkontrollgesetze beachten. Sie dürfen die 
Airbnb-Plattform nicht nutzen, wenn (i) Sie in einem 
Land wohnen oder Ihre angebotenen Gastgeber-Diens-
te in einem Land stattfinden, das einem Embargo der 
US-Regierung unterliegt oder das von der US-Regie-
rung als ein den „Terrorismus unterstützendes“ Land 
eingestuft wurde, oder (ii) Sie auf einer Liste der 
US-Regierung von verbotenen oder beschränkten 
Parteien geführt werden.

2.3 Airbnb kann die Nutzung der Airbnb-Plattform oder 
bestimmter Bereiche oder Funktionen der Airbnb-Platt-
form von bestimmten Bedingungen oder Anforderun-
gen abhängig machen, wie beispielsweise dem 
Abschluss eines Verifizierungsverfahrens, der Erfüllung 
bestimmter Qualitäts- und Teilnahmekriterien, der 
Erreichung von bestimmten Bewertungs- oder 
Rezensionsschwellenwerten oder der Buchungs- oder 
Stornierungshistorie eines Mitglieds.

2.4 Da die Identifizierung von Nutzern im Internet nur 
eingeschränkt möglich ist, können wir die Identität von 
Mitgliedern nicht garantieren. Unbeschadet dessen 
sind wir, sofern und soweit dies rechtlich zulässig ist, 
aus Gründen der Transparenz und Betrugsprävention 
berechtigt, jedoch nicht verpflichtet (i) von Mitgliedern 
behördliche Ausweisdokumente oder sonstige 
Informationen anzufordern oder zusätzliche 
Überprüfungen durchzuführen, um die Identität und 
den Hintergrund von Mitgliedern zu prüfen, (ii) 
Mitglieder mithilfe externer Datenbanken oder 
sonstiger Quellen zu überprüfen und Berichte von 
Dienstleistern anzufordern und (iii) wenn wir über 
genügend Informationen zur Feststellung der Identität 
eines Mitglieds verfügen, Berichte aus öffentlichen 
Strafregistern oder Registern über Sexualstraftäter 
einzuholen bzw. eine gleichwertige lokale Version 
solcher Hintergrund- bzw. Sexualstraftäterüberprüfun-
gen in Ihrem Land (sofern verfügbar) durchzuführen.

2.5 Die Nutzung von bestimmten Bereichen oder 
Funktionen der Airbnb-Plattform kann gesonderten 
Richtlinien, Standards oder Regeln unterliegen oder es 
erforderlich machen, dass Sie zusätzliche Nutzungsbe-
dingungen akzeptieren. Sollte zwischen diesen 
Nutzungsbedingungen und den Nutzungsbedingungen 
für einen bestimmten Bereich oder eine bestimmte 
Funktion der Airbnb-Plattform ein Widerspruch 
bestehen, haben letztere Vorrang in Bezug auf Ihre 
Nutzung dieses Bereichs oder dieser Funktion, sofern 
nichts anderes angegeben wird.

2.6 Wenn Sie vom Apple App Store aus auf die 
Anwendung zugreifen oder die Anwendung von dort 
herunterladen, stimmen Sie dem lizenzierten 
Endbenutzerlizenzvertrag von Apple zu. Manche 
Bereiche der Airbnb-Plattform nutzen Google Maps/
Earth-Kartendienste einschließlich Google Maps API(s). 
Ihre Nutzung von Google Maps/Earth unterliegt den 
zusätzlichen Nutzungsbedingungen von Google Maps/
Google Earth.

3. Änderung dieser Nutzungsbedingungen
Airbnb behält sich das Recht vor diese Nutzungsbedin-
gungen jederzeit nach Maßgabe dieser Bestimmung zu 
ändern. Wenn wir Änderungen an diesen Nutzungsbe-
dingungen vornehmen, werden wir die geänderten 
Nutzungsbedingungen auf der Airbnb-Plattform 
veröffentlichen und das Datum der „letzten Aktualisie-
rung“ am Beginn dieser Nutzungsbedingungen 
aktualisieren. Über die Änderungen setzen wir Sie 
außerdem mindestens dreißig Tage vor dem Zeitpunkt 
ihres Inkrafttretens per E-Mail in Kenntnis. Wenn Sie 
mit den geänderten Nutzungsbedingungen nicht 
einverstanden sind, können Sie diesen Vertrag fristlos 
und kostenfrei kündigen. Auf Ihr Ablehnungsrecht, die 
Frist dafür und Ihr Kündigungsrecht weisen wir Sie in 
der Benachrichtigungs-E-Mail gesondert hin. Wenn Sie 
den Nutzungsvertrag nicht vor dem Datum kündigen, 
an dem die geänderten Nutzungsbedingungen in Kraft 
treten, gilt Ihre fortgesetzte Nutzung der Airbnb-Platt-
form als Zustimmung zu den geänderten Nutzungsbe-
dingungen.

4. Registrierung eines Airbnb-Kontos
4.1 Sie müssen ein Konto („Airbnb-Konto“) registrieren, 
um auf bestimmte Funktionen der Airbnb-Plattform 
zugreifen und diese nutzen zu können, wie beispiels-
weise die Veröffentlichung oder Buchung eines 
Inserates. Wenn Sie ein Airbnb-Konto für ein 
Unternehmen oder eine andere juristische Person 
registrieren, sichern Sie zu, dass Sie bevollmächtigt 
sind, diese juristische Person rechtlich zu verpflichten, 
und Sie gewähren uns alle Genehmigungen und 
Lizenzen, die in diesen Nutzungsbedingungen 
vorgesehen sind.

4.2 Sie können ein Airbnb-Konto registrieren, indem Sie 
eine E-Mail-Adresse und ein Passwort verwenden oder 
über Ihr Konto bei bestimmten Social-Networking-
Diensten (social networking services, kurz SNS) Dritter, 
wie Facebook oder Google („SNS-Konto“). Sie können 
die Verbindung zwischen Ihrem Airbnb-Konto und 
Ihrem SNS-Konto jederzeit über den Bereich 
„Einstellungen“ auf der Airbnb-Plattform deaktivieren.

4.3 Während der Registrierung müssen Sie richtige, 
aktuelle und vollständige Angaben machen. Sie 
müssen Ihr Airbnb-Konto sowie die Informationen auf 
Ihrer öffentlichen Profilseite Ihres Airbnb-Kontos stets 
aktuell halten.

4.4 Ohne Zustimmung von Airbnb dürfen Sie nicht 
mehr als ein Airbnb-Konto registrieren. Sie dürfen Ihr 
Airbnb-Konto keiner anderen Person abtreten oder auf 
sonstige Weise übertragen.

4.5 Sie sind dafür verantwortlich, die Vertraulichkeit 
und Sicherheit Ihrer Anmeldedaten zu wahren und 
dürfen diese Dritten gegenüber nicht offenlegen. Sie 
müssen Airbnb unverzüglich informieren, wenn Sie 
wissen oder Grund zur Annahme haben, dass Ihre 
Anmeldedaten verloren, gestohlen, missbraucht oder 
auf sonstige Weise beeinträchtigt wurden oder wenn 
auf Ihr Airbnb-Konto tatsächlich oder mutmaßlich 
unbefugt zugegriffen wurde. Sie sind für alle 
Aktivitäten, die über Ihr Airbnb-Konto vorgenommen 
werden, verantwortlich, es sei denn diese Aktivitäten 
wurden von Ihnen weder genehmigt noch auf andere 
Weise fahrlässig herbeigeführt (z.B. indem Sie eine 
unbefugte Nutzung oder einen Verlust Ihrer Anmelde-
daten nicht melden).

4.6 Airbnb kann Funktionen einführen, die es Ihnen 
ermöglichen, anderen Mitgliedern oder bestimmten 
Dritten zu erlauben, bestimmte Handlungen 
vorzunehmen, die sich auf Ihr Airbnb-Konto auswirken. 
Wir können es beispielsweise Mitgliedern ermöglichen, 
die zu einem bei unserem Geschäftsreise-Programm 
angemeldeten Unternehmen (wie in unserer 
Datenschutzerklärung definiert) gehören, für andere 
Mitglieder zu buchen oder es Gastgebern ermöglichen, 
andere Mitglieder als Co-Gastgeber (wie unten 
definiert) hinzuzufügen, um sie bei der Verwaltung ihrer 
Inserate zu unterstützen. Für diese Funktionen ist es 
nicht erforderlich, dass Sie Ihre Anmeldedaten einer 
anderen Person bekannt geben. Airbnb erlaubt Dritten 
nicht, Ihre Anmeldedaten anzufordern, und Sie dürfen 
die Anmeldedaten eines anderen Mitglieds ebenso 
wenig anfordern.

5. Inhalte
5.1 Airbnb kann es seinen Mitgliedern nach eigenem 
Ermessen ermöglichen, (i) Inhalte wie Text, Fotos, 
Audiodateien, Videos oder sonstige Materialien oder 
Informationen auf oder über die Airbnb-Plattform zu 
erstellen, hochzuladen, zu veröffentlichen, zu 
versenden, zu erhalten und zu speichern („Mitglieder-
Inhalte“); und (ii) auf Mitglieder-Inhalte und andere 
Inhalte, die Airbnb selbst auf der oder über die 
Airbnb-Plattform zur Verfügung stellt („Airbnb-Inhalte“), 
zuzugreifen und anzusehen. Zu den Airbnb-Inhalten 
zählen eigene Airbnb-Inhalte und Inhalte, die zur 
Nutzung durch oder über Airbnb von Dritten lizenziert 
oder genehmigt wurden. Airbnb-Inhalte und 
Mitglieder-Inhalte werden zusammen als „kollektive 
Inhalte“ bezeichnet.

5.2 Die Airbnb-Plattform, Airbnb-Inhalte und 
Mitglieder-Inhalte können ganz oder teilweise durch Ur-
heber-, Marken- und weitere Gesetze der Vereinigten 
Staaten und anderer Länder geschützt sein. Die 
Airbnb-Plattform und Airbnb-Inhalte, einschließlich aller 
dazu gehörigen geistigen Eigentumsrechte, sind das 
ausschließliche Eigentum von Airbnb und/oder seiner 
Lizenzgeber oder genehmigenden Dritten. Sie dürfen 
keine urheberrechtlichen Vermerke, Marken oder 
Dienstleistungszeichen oder sonstige geschützte 
Bezeichnungen, die auf der Airbnb-Plattform oder in 
Airbnb-Inhalten oder Mitglieder-Inhalten enthalten sind 
oder zu diesen gehören, entfernen, verändern oder 
unkenntlich machen. Sämtliche Marken, Dienstleis-
tungszeichen, Logos, Handelsbezeichnungen oder 
sonstige geschützte Bezeichnungen von Airbnb, die 
auf oder in Zusammenhang mit der Airbnb-Plattform 
verwendet werden, sind Marken oder eingetragene 
Warenzeichen von Airbnb in den Vereinigten Staaten 
und in anderen Ländern. Sämtliche Marken, 
Dienstleistungszeichen, Logos, Handelsbezeichnungen 
oder sonstige geschützte Bezeichnungen von Dritten, 
die auf oder in Zusammenhang mit der Airbnb-Platt-
form, Airbnb-Inhalten und/oder kollektiven Inhalten 
verwendet werden, dienen nur zu Identifizierungszwe-
cken und können das geistige Eigentum ihrer jeweiligen 
Inhaber sein.

5.3 Sie dürfen die Airbnb-Plattform oder kollektive 
Inhalte nicht nutzen, kopieren, anpassen, ändern, daraus 
abgeleitete Werke erstellen, vertreiben, lizenzieren, 
verkaufen, übertragen, öffentlich wiedergeben, 
öffentlich verbreiten, übermitteln, senden oder 
anderweitig verwerten, es sei denn, Sie sind der 
rechtmäßige Inhaber der jeweiligen Mitglieder-Inhalte 
oder insofern dies in diesen Nutzungsbedingungen 
ausdrücklich erlaubt ist. Es werden Ihnen mit Ausnahme 
der Lizenzen und der Rechte, die ausdrücklich in diesen 
Nutzungsbedingungen gewährt werden, weder 
stillschweigend noch anderweitig Lizenzen oder Rechte 
an geistigen Eigentumsrechten von Airbnb oder dessen 
Lizenzgebern gewährt.

5.4 Airbnb gewährt Ihnen, vorbehaltlich der Einhaltung 
dieser Nutzungsbedingungen, eine beschränkte, 
einfache, nicht unterlizenzierbare, widerrufbare und nicht 
übertragbare Lizenz für (i) das Herunterladen und die 
Nutzung der Anwendung auf Ihren persönlichen Geräten; 
und (ii) den Zugriff auf und das Ansehen aller kollektiven 
Inhalte, die Ihnen auf der oder über die Airbnb-Plattform 
zur Verfügung gestellt werden, ausschließlich zur 
persönlichen und nicht gewerblichen Nutzung.

5.5 Indem Sie Mitglieder-Inhalte erstellen, hochladen, 
veröffentlichen, versenden, erhalten, speichern oder auf 
andere Weise auf der oder über die Airbnb-Plattform 
verfügbar machen, gewähren Sie Airbnb eine einfache, 
weltweite, lizenzgebührenfreie, unwiderrufliche, 
unbefristete (oder für die Dauer der Schutzfrist 
geltende), unterlizenzierbare und übertragbare Lizenz 
an diesen Mitglieder-Inhalten für den Zugriff, die 
Nutzung, Speicherung, das Kopieren, die Änderung, 
Erstellung daraus abgeleiteter Werke, die Verbreitung, 
Veröffentlichung, Übermittlung, das Streamen, Senden 
und jegliche sonstige Verwertung dieser Mitglieder-In-
halte, um die Airbnb-Plattform in allen Medien und auf 
allen Plattformen bereitzustellen und/oder zu bewerben. 
Sofern Sie nicht Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilen, 
beansprucht Airbnb keinerlei Eigentumsrechte an 
solchen Mitglieder-Inhalten und keine Bestimmung 
dieser Nutzungsbedingungen soll etwaige Nutzungs- 
und Verwertungsrechte einschränken, die Sie bezüglich 
solcher Mitglieder-Inhalte haben mögen.

5.6 Airbnb kann Gastgebern die Möglichkeit bieten, 
Fotos von ihren Gastgeber-Diensten durch einen 
professionellen Fotografen anfertigen zu lassen. Diese 
Fotos werden dem Gastgeber vom Fotografen zur 
Verfügung gestellt, damit sie mit oder ohne Wasserzei-
chen oder dem Vermerk „Von Airbnb verifiziertes Foto“ 
oder einer ähnlichen Formulierung in ihren Inseraten 

verwendet werden können („verifizierte Bilder“). 
Gastgeber müssen sicherzustellen, dass ihre 
Gastgeber-Dienste auf den verifizierten Bildern richtig 
dargestellt werden. Gastgeber müssen die Nutzung der 
verifizierten Bilder auf der oder über die Airbnb-Platt-
form einstellen, wenn sie den jeweiligen Gastgeber-
Dienst nicht mehr anbieten, wenn ihr Airbnb-Konto 
gekündigt oder gesperrt wurde oder wenn die 
verifizierten Bilder ein Inserat nicht länger korrekt 
darstellen. Airbnb ist berechtigt, die verifizierten Bilder 
ohne weitere Benachrichtigung und Vergütung zu 
Werbe-, Marketing- und/oder sonstigen Geschäftszwe-
cken in allen Medien und auf allen Plattformen zu 
verwenden, ob in Verbindung mit Ihrem Inserat oder in 
anderem Zusammenhang. Wenn Airbnb nicht alleiniger 
Rechteinhaber der verifizierten Bilder ist, gewähren Sie 
Airbnb durch die Verwendung dieser verifizierten Bilder 
auf der oder über die Airbnb-Plattform eine exklusive, 
weltweite, lizenzgebührenfreie, unwiderrufliche, 
unbefristete (oder für die Laufzeit der Schutzfrist 
geltende), unterlizenzierbare und übertragbare Lizenz 
zur Verwendung dieser verifizierten Bilder zu Werbe-, 
Marketing und/oder sonstigen Geschäftszwecken in 
allen Medien und auf allen Plattformen, ob in 
Verbindung mit Ihrem Inserat oder in einem anderen 
Zusammenhang, ohne weitere Benachrichtigung und 
Vergütung. Airbnb gewährt Ihnen im Gegenzug eine 
beschränkte, nicht exklusive, nicht unterlizenzierbare, 
widerrufbare, nicht übertragbare Lizenz zur Verwen-
dung der verifizierten Bilder außerhalb der Airbnb-
Plattform zu Ihrer ausschließlichen persönlichen und 
nicht gewerblichen Nutzung.

5.7 Sie sind für alle Mitglieder-Inhalte, die Sie auf der 
oder über die Airbnb-Plattform bereitstellen, alleine 
verantwortlich. Dementsprechend müssen Sie 
sicherstellen, dass: (i) Sie entweder der alleinige und 
ausschließliche Eigentümer aller Mitglieder-Inhalte 
sind, die Sie über die Airbnb-Plattform bereitstellen, 
oder dass Sie über alle Rechte, Lizenzen, Genehmigun-
gen und Freigaben verfügen, die erforderlich sind, um 
Airbnb die Rechte an diesen Mitglieder-Inhalten wie in 
diesen Nutzungsbedingungen dargelegt, zu gewähren 
und (ii) weder die Mitglieder-Inhalte, noch Ihr Einstellen, 
Hochladen, Ihre Veröffentlichung, Einreichung, 
Übertragung oder die Nutzung der Mitglieder-Inhalte 
(oder von Teilen davon) durch Airbnb, die Patentrechte, 
Urheberrechte, Markenrechte, Handelsgeheimnisse, 
Urheberpersönlichkeitsrechte oder andere geistige 
Eigentumsrechte Dritter oder deren Persönlichkeits- 
oder Datenschutzrechte verletzt, verleumdet oder 
gegen solche verstößt oder zu einem Verstoß gegen 
geltende Gesetze oder Vorschriften führt.

5.8 Sie dürfen keine Mitglieder-Inhalte einstellen, 
hochladen, veröffentlichen, einreichen oder übermit-
teln, die: (i) betrügerisch, falsch, oder irreführend sind 
(sei es unmittelbar oder durch Unterlassung oder 
fehlende Aktualisierung von Informationen); (ii) 
verleumderisch, beleidigend, obszön, pornografisch, 
vulgär oder beleidigend sind; (iii) Diskriminierung, 
Fanatismus, Rassismus, Hass gegen eine Person oder 
Gruppe oder Belästigung oder Schädigung einer 
Person oder Gruppe fördern oder unterstützen; (iv) 
gewaltsam oder bedrohlich sind oder Gewalt und 
Handlungen fördern, die für eine andere Person 
bedrohlich sind; oder (v) illegale oder schädliche 
Handlungen oder Substanzen fördern; oder Airbnbs 
Richtlinie über Inhalte oder eine andere Richtlinie von 
Airbnb verletzen. Airbnb kann Mitglieder-Inhalte 
entfernen oder den Zugriff darauf sperren, wenn sie 
gegen diese Nutzungsbedingungen oder unsere 
jeweils geltenden Richtlinien oder Standards verstoßen 
oder sonst für Airbnb, seine Mitglieder oder Dritte 
schädigend oder anstößig sind.

5.9 Airbnb respektiert das Urheberrecht und erwartet 
von seinen Mitgliedern, dies ebenfalls zu tun. Wenn Sie 
der Ansicht sind, dass irgendwelche Inhalte auf der 
Airbnb-Plattform Ihre Urheberrechte verletzen, 
benachrichtigen Sie uns bitte gemäß unserer Richtlinie 
über Immaterielle Schutzrechte.

6. Servicegebühren
6.1 Airbnb kann von Gastgebern („Gastgebergebühren“) 
und/oder Gästen („Gastgebühren“) für die Nutzung der 
Airbnb-Plattform Gebühren erheben (zusammen 
„Servicegebühren“). Weitere Informationen dazu, wann 
Servicegebühren anfallen und wie diese berechnet 
werden, finden Sie auf unserer Servicegebühren-Seite.

6.2 Die jeweils anfallenden Servicegebühren 
(einschließlich Steuern) werden einem Gastgeber oder 
Gast vor der Veröffentlichung bzw. Buchung eines 
Inserats angezeigt. Airbnb kann die Servicegebühren 
jederzeit ändern, und wird die Mitglieder unter Wahrung 
einer angemessenen Frist vor dem Inkrafttreten einer 
Gebührenänderung informieren.

6.3 Sie sind für die Begleichung aller Servicegebühren 
verantwortlich, die Sie Airbnb schulden. Die Fälligkeit 
der jeweiligen Servicegebühren und deren Einziehung 
durch Airbnb Payments richtet sich nach den 
Zahlungsbedingungen. Sofern auf der Airbnb-Plattform 
nichts anderes angegeben wird, sind Servicegebühren 
nicht erstattungsfähig.

7. Besondere Bedingungen für Gastgeber
7.1 Bedingungen, die für alle Inserate gelten
7.1.1 Wenn Sie über die Airbnb-Plattform ein Inserat 
erstellen, müssen Sie (i) vollständige und korrekte 
Informationen über Ihre Gastgeber-Dienste bereitstel-
len (wie beispielsweise Inseratsbeschreibung, Standort 
und Verfügbarkeit), (ii) sämtliche Mängel, Einschrän-
kungen (wie beispielsweise eine Hausordnung) und zu 
erfüllende Anforderungen (wie beispielsweise 
Mindestalter, Erfahrungs- oder Fitnessanforderungen 
für eine Entdeckung) offenlegen und (iii) alle sonstigen 
relevanten Informationen zur Verfügung stellen, die von 
Airbnb abgefragt werden. Sie sind dafür verantwortlich, 
sämtliche Informationen in Ihrem Inserat (einschließlich 
der Verfügbarkeit) stets aktuell zu halten.

7.1.2 Sie sind alleine für die Festsetzung eines Preises 
(einschließlich aller gegebenenfalls anfallenden 
Steuern) für Ihr Inserat verantwortlich („Inseratspreis“). 
Sobald ein Gast eine Buchung für Ihr Inserat anfragt, 
dürfen Sie vom Gast keinen höheren Preis als den zum 
Zeitpunkt der Buchungsanfrage geltenden Preis 
verlangen.

7.1.3 Sämtliche in Ihrem Inserat enthaltenen Bedingun-
gen, insbesondere in Bezug auf Stornierungen, dürfen 
nicht in Widerspruch zu diesen Nutzungsbedingungen 
oder zu den Stornierungsbedingungen stehen, die Sie 
für Ihr Inserat ausgewählt haben.

7.1.4 In Ihren Inseraten verwendete Bilder, Animationen 
oder Videos (zusammen „Abbildungen“) müssen die 
Qualität und den Zustand Ihrer Gastgeber-Dienste 
korrekt wiedergeben. Airbnb kann festlegen, dass 
Inserate eine Mindestanzahl an Abbildungen in einem 
bestimmten Format, einer bestimmten Größe und 
Auflösung enthalten müssen.

7.1.5 Die Platzierung und die Reihenfolge von Inseraten 
in Suchergebnissen auf der Airbnb-Plattform können in 
Abhängigkeit verschiedener Faktoren wie Suchpara-
meter und Vorlieben des Gastes, Anforderungen des 
Gastgebers, Preis und Verfügbarkeit, Anzahl und 
Qualität der Abbildungen, Kundenservice- und 
Stornierungshistorie, Rezensionen und Bewertungen, 
Art des Gastgeber-Dienstes und/oder Einfachheit der 
Buchung variieren.

7.1.6 Wenn Sie eine Buchungsanfrage eines Gastes 
angenommen oder vorab genehmigt haben, schließen 
Sie mit dem Gast einen rechtlich bindenden Vertrag 
und müssen Ihren Gastgeber-Dienst wie in Ihrem 
Inserat zum Zeitpunkt der Buchungsanfrage 
beschrieben erbringen. Sie sind verpflichtet, die 
jeweiligen Gastgebergebühren und alle anfallenden 
Steuern zu zahlen, die gemäß den Zahlungsbedingun-
gen eingezogen werden.

7.1.7 Airbnb empfiehlt Gastgebern, für einen angemes-
senen Versicherungsschutz für Ihre Gastgeber-Dienste 
zu sorgen. Bitte prüfen Sie sämtliche Versicherungspo-
licen sorgfältig und stellen Sie insbesondere sicher, 
dass Sie die Ausschlüsse und Selbstbeteiligungsrege-
lungen, die für die entsprechende Versicherung gelten, 
kennen und verstehen, insbesondere, ob Ihre 
Versicherung Handlungen oder Unterlassungen von 
Gästen (und den Personen, für die der Gast die 
Unterkunft bucht, sofern zutreffend) während ihres 
Aufenthalts in Ihrer Unterkunft oder der Teilnahme an 
Ihrer Entdeckung, Ihrer Veranstaltung oder einem 
sonstigen Gastgeber-Dienst abdeckt.

7.2 Inserieren von Unterkünften
7.2.1 Sie dürfen pro Inserat nur eine Unterkunft 
inserieren.

7.2.2 Wenn Sie für Ihre Unterkunft eine Kaution 
verlangen, müssen Sie das in Ihrem Inserat angeben 
(„Kaution“). Gastgeber dürfen außerhalb der 
Airbnb-Plattform oder nachdem eine Buchung 
bestätigt wurde, keine Kaution verlangen. Airbnb wird 
Gastgeber bei Anfragen und der Geltendmachung von 
Forderungen in Bezug auf Kautionen unterstützen, 
Airbnb ist jedoch nicht verpflichtet, Ansprüche eines 
Gastgebers in Bezug auf eine Kaution zu regulieren 
oder zu akzeptieren.

7.2.3 Sämtliche von Ihnen veröffentlichten Inserate, die 
Buchung Ihrer Unterkunft oder der Aufenthalt eines 
Gastes in Ihrer Unterkunft (i) dürfen nicht gegen 
Verträge verstoßen, die Sie mit Dritten abgeschlossen 
haben (z.B. Wohnungseigentümergemeinschaften) und 
(ii) müssen in Einklang mit allen einschlägigen 
Gesetzen (etwa Regelungen des öffentlichen 
Bauplanungsrechts), steuerrechtlichen Anforderungen 
sowie sonstigen Regelungen und Bestimmungen 
stehen (insbesondere, dass alle erforderlichen 
Genehmigungen, Lizenzen und Registrierungen 
vorliegen). Als Gastgeber sind Sie für Ihre eigenen 
Handlungen und Unterlassungen verantwortlich und 
außerdem für Handlungen und Unterlassungen von 
Personen, die in der Unterkunft auf Ihre Aufforderung 
oder Einladung wohnen oder anderweitig anwesend 
sind (ausgenommen sind der Gast, sowie Personen, die 
der Gast in die Unterkunft einlädt).

7.3 Inserieren von Entdeckungen, Veranstaltungen und 
sonstigen Gastgeber-Diensten
7.3.1 Um eine Entdeckung, eine Veranstaltung oder 
einen sonstigen Gastgeber-Dienst zu inserieren, 
müssen Sie ein Inserat erstellen und dieses an Airbnb 
übermitteln. Um für eine Veröffentlichung auf der 
Airbnb-Plattform in Betracht zu kommen, müssen 
Entdeckungen, Veranstaltungen oder sonstige 
Gastgeber-Dienste zu jeder Zeit die Qualitätsstandards 
für Entdeckungen erfüllen und der Gäste-Nachfrage 
entsprechen. Airbnb behält sich das Recht vor, nach 
alleinigen Ermessen zu entscheiden, ob eine 
übermittelte Entdeckung, Veranstaltung oder ein 
sonstiger Gastgeber-Dienst auf der Airbnb-Plattform 
veröffentlicht wird.

7.3.2 Wenn Sie eine Entdeckung, eine Veranstaltung 
oder einen sonstigen Gastgeber-Dienst inserieren, 
müssen Sie Gäste im Inserat vollständig aufklären über 
(i) alle mit der Entdeckung, Veranstaltung oder dem 
Gastgeber-Dienst gegebenenfalls verbundenen 
Risiken, (ii) alle Teilnahmevoraussetzungen wie 
Mindestalter, erforderliche Fertigkeiten, Grad der 
körperlichen Fitness oder sonstige Anforderungen und 
(iii) sonstige Informationen, die notwendig sind, um 
sicher an der Entdeckung, Veranstaltung oder dem 
Gastgeber-Dienst teilnehmen zu können (einschließlich 
Anforderungen an Kleidung, Ausstattung, besondere 
Zertifikate oder Lizenzen usw.)

7.3.3 Wenn Sie eine Entdeckung für eine gemeinnützige 
Organisation inserieren möchten („gemeinnützige 
Entdeckung“), müssen Sie die Teilnahmevoraussetzun-
gen für das Anbieten einer gemeinnützigen Entdeckung 
erfüllen. Wenn Sie eine gemeinnützige Entdeckung 
inserieren, (i) versichern Sie, dass Sie ermächtigt sind, im 
Auftrag Ihrer gemeinnützigen Organisation zu handeln, 
und (ii) stimmen Sie zu, dass alle Auszahlungen auf ein 
Konto Ihrer gemeinnützigen Organisation erfolgen. Ihnen 
und Ihrer gemeinnützigen Organisation ist bewusst, dass 
durch das Inserieren einer gemeinnützigen Entdeckung 
Airbnb nicht als professioneller Spendensammler, 
Co-Venturer, gemeinnützige Stiftung oder wirtschaftlich 
Beteiligter auftritt. Es fällt unter die Verantwortung der 
gemeinnützigen Organisation, und nicht von Airbnb, 
festzustellen, ob gegebenenfalls ein Teil ihrer 
Inseratspreise als Spende anzusehen ist und ihren 
Gästen Spendenbelege für etwaig getätigte Spenden 

auszustellen. Es fällt unter Ihre und die Verantwortung 
Ihrer gemeinnützigen Organisation, alle für Ihre 
Organisation und Ihre gemeinnützige Entdeckung 
geltenden Gesetze zu befolgen.
7.3.4 Sie sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass 
Sie (i) alle Gesetze, Regeln und Vorschriften, die 
möglicherweise für Ihre Entdeckungen, Veranstaltun-
gen oder sonstigen Gastgeber-Dienste gelten, 
verstehen und befolgen, und dass Sie (ii) alle 
erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen oder 
Anmeldungen einholen bzw. vornehmen werden, bevor 
Sie Ihre Entdeckungen, Veranstaltungen oder 
Gastgeber-Dienste anbieten. Weitere Informationen 
über einige rechtliche Pflichten, die möglicherweise für 
Sie gelten, finden Sie auf unseren Seiten über 
verantwortungsbewusstes Gastgeben.

7.3.5 Sie müssen Entdeckungen, Veranstaltungen oder 
andere Gastgeber-Dienste persönlich durchführen und 
dürfen Dritten nicht erlauben, eine Entdeckung, eine 
Veranstaltung oder einen anderen Gastgeber-Dienst an 
Ihrer Stelle durchzuführen, es sei denn, dies wurde von 
Airbnb genehmigt.

7.4 Co-Gastgeber
7.4.1 Airbnb kann es Gastgebern ermöglichen, anderen 
Mitgliedern („Co-Gastgeber“) zu erlauben, ihre Inserate 
zu verwalten, den Gastgeber zu verpflichten und 
bestimmte vom Gastgeber vorgegebene Maßnahmen 
in Bezug auf Inserate zu ergreifen, wie z.B. die 
Annahme von Buchungsanfragen, das Kommunizieren 
mit und der Empfang von Gästen sowie die 
Aktualisierung der Inseratspreise und des Verfügbar-
keitskalenders („Co-Gastgeber-Dienste“). Jegliche 
zwischen dem Gastgeber und dem Co-Gastgeber 
getroffene Vereinbarung darf nicht in Widerspruch zu 
diesen Nutzungsbedingungen und den Zahlungsbedin-
gungen stehen. Co-Gastgeber können nur, sofern keine 
ausdrückliche Ermächtigung von Airbnb vorliegt, als 
natürliche Person und nicht im Namen eines 
Unternehmens oder einer sonstigen Organisation 
handeln. Airbnb kann die Anzahl von Co-Gastgebern, 
die ein Gastgeber für ein Inserat einladen darf, sowie 
die Anzahl von Inseraten, die ein Co-Gastgeber 
verwalten darf, einschränken.

7.4.2 Gastgeber und Co-Gastgeber können als 
Gegenleistung für die vom Co-Gastgeber erbrachten 
Co-Gastgeber-Dienste eine Gebühr vereinbaren 
(„Co-Gastgeber-Service-Gebühr“). Wenn eine solche 
Vereinbarung getroffen wird, stimmt der Gastgeber zu, 
die Co-Gastgeber-Service-Gebühr für jede bestätigte 
Buchung eines Inserats zu zahlen. Diese wird nach 
Abzug der jeweiligen Gastgebergebühr direkt vom 
Inseratspreis abgezogen. Außerdem kann der 
Gastgeber den Co-Gastgeber beauftragen, bestimmte 
einmalige Dienste im Zusammenhang mit seinem Inserat 
zu erbringen. Gastgeber können Co-Gastgeber für 
einmalige Dienste und andere Ausgaben über das 
Mediations-Center bezahlen. Zahlungen für Co-Gastge-
ber-Service-Gebühren und sonstige Zahlungen über 
das Mediations-Center werden von Airbnb Payments 
gemäß den Zahlungsbedingungen abgewickelt.

7.4.3 Gastgeber und Co-Gastgeber vereinbaren, dass 
jede Aktivität, Buchung oder sonstige, auf der 
Airbnb-Plattform gemeldete Transaktion, einschließlich 
vom Co-Gastgeber erbrachte Co-Gastgeber-Dienste 
und alle Beträge, die einem Co-Gastgeber von einem 
Gastgeber für die Erbringung dieser Dienste 
geschuldet werden, als zutreffend, korrekt und 
verbindlich gelten, sofern sie nicht beanstandet 
werden, indem die andere Partei und Airbnb (durch 
eine E-Mail an host-exp@airbnb.com) innerhalb von 21 
Tagen nach Veröffentlichung der bestrittenen Aktivität, 
Buchung oder anderen Transaktion auf der 
Airbnb-Plattform benachrichtigt werden.

7.4.4 Gastgeber sollten bei der Wahl eines Co-Gastge-
bers die gebotene Sorgfalt beachten. Gastgeber 
bleiben für alle auf der Airbnb-Plattform veröffentlich-
ten Inserate und Mitglieder-Inhalte, einschließlich aller 
von einem Co-Gastgeber in ihrem Auftrag erstellten 
Inserate alleine verantwortlich. Außerdem bleiben 
Gastgeber für ihre eigenen Handlungen und 
Unterlassungen, insbesondere für Verhalten, das einem 
Co-Gastgeber Schaden zufügt, verantwortlich. 
Co-Gastgeber bleiben für ihre eigenen Handlungen und 
Unterlassungen bei der Erfüllung ihrer Funktion und 
Verantwortlichkeiten als Co-Gastgeber verantwortlich, 
insbesondere für Verhalten, das dem Gastgeber 
Schaden zufügt. Zudem sind der Gastgeber und 
Co-Gastgeber gegenüber Dritten gemeinsam 
verantwortlich, einschließlich für Handlungen und 
Unterlassungen der jeweils anderen Person in Bezug 
auf Gastgeber-Aktivitäten, die Kommunikation mit 
Gästen und die Erbringung jeglicher Co-Gastgeber-
Dienste.

7.4.5 Sofern zwischen Gastgeber und Co-Gastgeber 
nichts anderes vereinbart wurde, können Gastgeber 
und Co-Gastgeber das Co-Gastgeber-Verhältnis 
jederzeit beenden. Ein Co-Gastgeber-Verhältnis endet 
zudem, wenn Airbnb (i) die Co-Gastgeber-Funktion 
insgesamt einstellt oder (ii) einen Gastgeber oder 
Co-Gastgeber von der Teilnahme an der Co-Gastge-
ber-Funktion ausschließt. Wenn das Co-Gastgeber-Ver-
hältnis beendet wird, bleibt der Gastgeber für alle 
Handlungen des Co-Gastgebers vor der Beendigung, 
zu denen dieser ermächtigt war, verantwortlich. Dazu 
zählt auch die Verpflichtung, alle anhängigen oder 
bevorstehenden Buchungen, die vor der Beendigung 
initiiert wurden, zu erfüllen. Wird ein Mitglied von der 
Co-Gastgeber-Funktion ausgeschlossen, hat dieses 
Mitglied keinen Zugriff mehr auf Gastgeber- oder 
Gastinformationen in Bezug auf die jeweiligen Inserate 
des Gastgebers. Der Gastgeber wird den Co-Gastge-
ber über das Mediations-Center für alle Co-Gastgeber-
Dienste vergüten, die vor der Beendigung des 
Co-Gastgeber-Verhältnisses abgeschlossen wurden, 
und zwar innerhalb von 14 Tagen nach dessen 
Beendigung. Ein Co-Gastgeber hat keinen Anspruch 
auf Vergütung für Co-Gastgeber-Dienste, die vor der 
Beendigung des Co-Gastgeber-Verhältnisses nicht 
abgeschlossen wurden.

7.4.6 Als Co-Gastgeber erhalten Sie keine Rezensionen 
von Gästen, das bedeutet, dass Ihre Tätigkeit als 
Co-Gastgeber keinen Einfluss auf Ihre Rezensionen 
oder Bewertungen für andere Inserate, bei denen Sie 
Gastgeber sind, haben. Stattdessen erhält der 
Gastgeber dieser Inserate Rezensionen von Gästen 
(möglicherweise auch auf Grundlage des Verhaltens 
und der Leistung des Co-Gastgebers). Gastgeber 
erkennen an, dass Rezensionen und Bewertungen von 
Gästen für ihre Inserate vom Verhalten und der Leistung 
eines Co-Gastgebers beeinflusst werden können.

8. Besondere Bedingungen für Gäste
8.1 Bedingungen, die für alle Buchungen gelten
8.1.1 Vorbehaltlich der Erfüllung aller vom Gastgeber 
festgelegten Anforderungen (wie Abschluss eines 
Verifizierungsverfahrens) können Sie ein auf der 
Airbnb-Plattform verfügbares Inserat buchen, indem 
Sie den jeweiligen Buchungsprozess abschließen. 
Sämtliche Kosten, einschließlich Inseratspreis, Kaution 
(falls zutreffend), Gastgebühren und aller anfallenden 
Steuern (zusammen die „Gesamtgebühren“) werden Ih-
nen vor der Buchung eines Inserats angezeigt. Sie 
stimmen zu, die Gesamtgebühren für jede von Ihnen in 
Verbindung mit Ihrem Airbnb-Konto getätigte Buchung 
zu bezahlen.

8.1.2 Nach Erhalt einer Buchungsbestätigung von 
Airbnb kommt ein verbindlicher Vertrag zwischen Ihnen 
und Ihrem Gastgeber zustande, der den jeweiligen 
Stornierungsbedingungen und allen sonstigen im 
Inserat angegebenen Regeln und Einschränkungen 
unterliegt. Airbnb Payments wird die Gesamtgebühren 
zum Zeitpunkt der Buchungsanfrage bzw. nach der 
Annahme durch den Gastgeber gemäß den 
Zahlungsbedingungen einziehen.

8.1.3 Wenn Sie einen Gastgeber-Dienst für zusätzliche 
Gäste buchen, müssen Sie sicherstellen, dass jeder 
zusätzliche Gast die vom Gastgeber festgelegten 
Anforderungen erfüllt und dass er auf diese 
Nutzungsbedingungen sowie auf alle vom Gastgeber 
festgelegten Bedingungen, Regeln und Einschränkun-
gen hingewiesen wird und diesen zustimmt. Wenn Sie 
für einen zusätzlichen Gast buchen, der minderjährig 
ist, müssen Sie rechtlich befugt sind, im Namen des 
Minderjährigen zu handeln. Minderjährige können nur 
an Entdeckungen, Veranstaltungen oder sonstigen 
Gastgeber-Diensten teilnehmen, wenn Sie von einem 
Erwachsenen begleitet werden, der für sie verantwort-
lich ist.

8.2 Buchen von Unterkünften
8.2.1 Eine bestätigte Buchung einer Unterkunft 
(„Unterkunftsbuchung“) stellt ein eingeschränktes 
Recht dar, das dem Gast vom Gastgeber zum Betreten, 
Bewohnen und zur Nutzung der Unterkunft für die 
Dauer des Aufenthalts gewährt wird. Während dieser 
Zeit ist der Gastgeber berechtigt, die Unterkunft in 
Übereinstimmung mit dem geltenden Recht und den 
Vereinbarungen mit dem Gast weiterhin zu betreten.

8.2.2 Sie stimmen zu, die Unterkunft spätestens zur im 
Inserat angegebenen Checkout-Zeit bzw. zu einem 
zwischen Ihnen und dem Gastgeber anderweitig 
vereinbarten Zeitpunkt zu verlassen. Wenn Sie ohne 
Zustimmung des Gastgebers über die vereinbarte Zeit 
hinaus in der Unterkunft bleiben („Überschreitung der 
Aufenthaltsdauer“), verfügen Sie über kein Recht zum 
Verbleib in der Unterkunft mehr. In diesem Fall ist der 
Gastgeber berechtigt, Sie in Einklang mit dem 
geltenden Recht der Unterkunft zu verweisen. Sofern 
der Gastgeber dies verlangt, sind sie verpflichtet, für 
jeden vierundzwanzig Stundenzeitraum (oder jeden 
Anteil davon), um den Sie die vereinbarte Aufenthalts-
dauer überschreiten, eine zusätzliche Gebühr pro 
Nacht von bis zum Zweifachen des von Ihnen bezahlten 
durchschnittlichen Inseratspreises pro Nacht zu zahlen, 
um den Schaden abzugelten, den der Gastgeber durch 
die Überschreitung der Aufenthaltsdauer erleidet, 
zuzüglich aller eventuell anfallenden Gastgebühren, 
Steuern und Kosten einer notwendigen Rechtsverfol-
gung, die dem Gastgeber entstehen, um Sie der 
Unterkunft zu verweisen (zusammen die „Gebühren für 
das Überschreiten der Aufenthaltsdauer“). Gebühren 
für das Überschreiten der Aufenthaltsdauer für 
verspätetes Auschecken am vereinbarten Checkout-
Datum, das keinen Einfluss auf eine kommende 
Buchung hat, können auf die zusätzlichen Kosten 
beschränkt werden, die dem Gastgeber infolge dieses 
Überschreitens der Aufenthaltsdauer entstehen. Airbnb 
Payments wird die Gebühren für das Überschreiten der 
Aufenthaltsdauer gemäß den Zahlungsbedingungen 
bei Ihnen einziehen. Falls der Gastgeber eine Kaution 
verlangt hat, können Gebühren für das Überschreiten 
der Aufenthaltsdauer mit dieser verrechnet werden.

8.3 Buchen von Entdeckungen, Veranstaltungen und 
sonstigen Gastgeber-Diensten
8.3.1 Sie sollten die Inseratsbeschreibung sämtlicher 
Entdeckungen, Veranstaltungen oder sonstigen 
Gastgeber-Diensten, die Sie buchen möchten, 
sorgfältig lesen, um sicherzustellen, dass Sie (und alle 
zusätzlichen Gäste, für die Sie buchen) die Mindestan-
forderungen betreffend Alter, Erfahrung, körperliche 
Fitness oder anderer Voraussetzungen, die der 
Gastgeber in seinem Inserat angegeben hat, erfüllen. 
Sie müssen den Gastgeber über alle Erkrankungen, 
körperlichen Zustände oder sonstigen Umstände 
informieren, die Ihre oder die Fähigkeit eines 
zusätzlichen Gastes beeinträchtigen können, sicher an 
einer Entdeckung, Veranstaltung oder einem 
Gastgeber-Dienst teilzunehmen. Zudem können am Ort 
an dem eine Entdeckung, Veranstaltung oder ein 
Gastgeber-Dienstes stattfindet zusätzliche, zu 
beachtende Gesetze gelten, beispielsweise in Bezug 
auf das Mindestalter für Alkoholkonsum. Sie sind dafür 
verantwortlich, alle Gesetze, Regeln und Vorschriften 
zu identifizieren und einzuhalten, die für Ihre Teilnahme 
an einer Entdeckung, einer Veranstaltung oder einem 
sonstigen Gastgeber-Dienst gelten.

8.3.2 Vor und während einer Entdeckung, einer 
Veranstaltung oder eines sonstigen Gastgeber-Diens-
tes müssen Sie stets die Anweisungen des Gastgebers 
befolgen.

8.3.3 Sie dürfen keine zusätzlichen Personen zu einer 
Entdeckung, einer Veranstaltung oder einem sonstigen 
Gastgeber-Dienst mitbringen, es sei denn diese 
Personen wurden während des Buchungsprozesses 
auf der Airbnb-Plattform von Ihnen als zusätzliche 
Gäste angegeben.
9. Buchungsänderungen, Stornierungen und 
Rückerstattungen, Mediations-Center

9.1 Gastgeber und Gäste sind für alle Änderungen einer 
Buchung, die sie über die Airbnb-Plattform oder mittels 
unseres Kundenservice vornehmen („Buchungsände-
rungen“), verantwortlich und sind verpflichtet, alle 
zusätzlichen Inseratspreise, Gastgeber- oder 
Gastgebühren und/oder Steuern, die mit diesen 
Buchungsänderungen verbunden sind, zu zahlen.
9.2 Gäste können eine bestätigte Buchung jederzeit 
gemäß der im Inserat angegebenen Stornierungsbedin-
gungen stornieren. Eventuelle Rückerstattungen an 
den Gast richten sich nach den angegebenen 
Stornierungsbedingungen und werden von Airbnb 
Payments abgewickelt. Sofern keine außerordentlichen 
Umstände vorliegen, werden dem Gastgeber von 
Airbnb Payments alle gemäß der jeweiligen Stornie-
rungsbedingungen geschuldeten Beträge gemäß den 
Zahlungsbedingungen ausgezahlt.

9.3 Wenn ein Gastgeber eine bestätigte Buchung 
storniert, erhält der Gast eine vollständige Rückerstat-
tung der Gesamtgebühren für diese Buchung, und 
Airbnb kann eine automatische Rezension über das 
vom Gastgeber stornierte Inserat veröffentlichen, die 
angibt, dass die Buchung storniert wurde. Zudem kann 
Airbnb (i) den Kalender für das jeweilige Inserat für den 
Zeitraum der stornierten Buchung blockieren und/oder 
(ii) dem Gastgeber eine Stornierungsgebühr 
berechnen, es sei denn, es lag ein berechtigter Grund 
für die Stornierung der Buchung gemäß Airbnbs 
Richtlinie über außerordentliche Umstände vor oder der 
Gastgeber hatte berechtigte Bedenken betreffend des 
Verhaltens des Gastes.

9.4 Bei Entdeckungen, Veranstaltungen und sonstigen 
Gastgeber-Diensten können Gastgeber bei schlechten 
Witterungsbedingungen, die zu unsicheren oder 
ungemütlichen Bedingungen bei den Gästen führen, 
den Zeitpunkt oder Ablauf eines Gastgeber-Dienstes 
anpassen oder diesen stornieren. Sofern es zu einer 
wesentlichen Änderung in der Reiseplanung kommt 
oder der Gastgeber-Dienst storniert werden muss, wird 
Airbnb mit dem Gastgeber zusammenarbeiten, um 
Gästen ein alternatives Datum für den Gastgeber-
Dienst, eine angemessene Rückerstattung oder eine 
neuerliche Buchung anzubieten.

9.5 Unter bestimmten Umständen kann Airbnb nach 
alleinigem Ermessen entscheiden, dass es notwendig 
ist, eine bestätigte Buchung zu stornieren und 
entsprechende Rückerstattungs- und Auszahlungsent-
scheidungen treffen. Dies kann aus Gründen erfolgen, 
die in Airbnbs Richtlinie über außerordentliche 
Umstände festgelegt sind oder (i) wenn Airbnb unter 
Berücksichtigung der berechtigten Interessen beider 
Parteien zu der Auffassung gelangt, dass dies erforder-
lich ist, um von Airbnb, anderen Mitgliedern, Dritten 
oder Einrichtungen erhebliche Schäden oder Nachteile 
abzuwenden oder (ii) aus den anderen in Ziffer 15 
dieser Nutzungsbedingungen genannten Gründen.

9.6 Wenn ein Gast eine Reisereklamation gemäß der 
Richtlinie über Rückerstattungen an Gäste geltend 
macht, kann Airbnb dem Gast gemäß der Richtlinie 
über Rückerstattungen an Gäste die Gesamtgebühren 
teilweise oder vollständig erstatten.

9.7 Mitglieder können über das Mediations-Center 
Zahlungen für Rückerstattungen, zusätzliche 
Gastgeber-Dienste, Co-Gastgeber-Dienste oder 
Schadensmeldungen tätigen oder anfordern. Sie sind 
verpflichtet, alle von Ihnen über das Mediations-Center 
in Verbindung mit Ihrem Airbnb-Konto geleisteten 
Beträge zu zahlen. Airbnb Payments wird diese 
Zahlungen gemäß den Zahlungsbedingungen 
abwickeln.

10. Bewertungen und Rezensionen
10.1 Gäste und Gastgeber können innerhalb einer 
bestimmten Frist nach Abschluss einer Buchung eine 
öffentliche Rezension („Rezension“) hinterlassen und 
sich gegenseitig mittels einer Sterne-Bewertung 
(„Bewertung“) bewerten. Alle Bewertungen und 
Rezensionen geben die Meinung der einzelnen 
Mitglieder wieder und nicht die Meinung von Airbnb. 
Bewertungen und Rezensionen werden von Airbnb 
nicht auf ihre Richtigkeit überprüft und können 
unzutreffend oder irreführend sein.

10.2 Bewertungen und Rezensionen von Gästen und 
Gastgebern müssen fair und wahrheitsgetreu sein, auf 
Tatsachen beruhen und dürfen nicht beleidigend oder 
diffamierend sein. Bewertungen und Rezensionen 
müssen mit Airbnbs Richtlinie über Inhalte und der 
Richtlinie zu Missbrauch von Bewertungen vereinbar 
sein.

10.3 Es ist Mitgliedern untersagt das Bewertungs- und 
Rezensionssystem auf irgendeine Weise zu 
manipulieren, wie beispielsweise durch Anstiftung 
eines Dritten zur Abgabe einer positiven oder 
negativen Rezension über ein anderes Mitglied.

11. Schäden an Unterkünften, Streitigkeiten zwischen 
Mitgliedern
11.1 Als Gast sind Sie dafür verantwortlich die 
Unterkunft (einschließlich aller persönlichen oder 
sonstigen Gegenstände, die sich in der Unterkunft 
befinden) in dem Zustand zu hinterlassen, in dem Sie 
diese vorgefunden haben. Sie sind für Ihre eigenen 
Handlungen und Unterlassungen sowie für die 
Handlungen und Unterlassungen der Personen, die Sie 
in die Unterkunft einladen oder denen Sie auf andere 
Weise Zutritt zur Unterkunft verschaffen, verantwort-
lich (ausgenommen sind der Gastgeber und die 
Personen, die der Gastgeber in die Unterkunft einlädt).

11.2 Wenn ein Gastgeber nachweist, dass Sie als Gast 
eine Unterkunft oder dort befindliche persönliche oder 
sonstige Gegenstände schuldhaft beschädigt haben 
(„Schadensmeldung“), kann der Gastgeber von Ihnen 
über das Mediations-Center eine Ausgleichszahlung 
verlangen. Wenn ein Gastgeber eine Schadensmeldung 
an Airbnb meldet, wird Ihnen Gelegenheit gegeben 
darauf zu antworten. Wenn Sie sich bereit erklären, 
eine Ausgleichszahlung an den Gastgeber zu leisten 
oder Airbnb feststellt, dass Sie den Schaden 
schuldhaft verursacht haben, wird Airbnb Payments 
den Betrag, der notwendig ist, um den Schaden 
abzudecken von Ihnen gemäß den Zahlungsbedingun-
gen einziehen und/oder mit einer gegebenenfalls 
hinterlegten Kaution verrechnen. Airbnb behält sich das 
Recht vor, auf andere Weise Beträge (einschließlich 
Zahlungsforderungen von Gastgebern im Rahmen der 
Airbnb-Gastgeber-Garantie) von Ihnen einzuziehen und 
alle diesbezüglich zur Verfügung stehenden Abhilfen in 
Anspruch zu nehmen, wenn Sie schuldhaft einen 
Schaden verursacht haben.

11.3 Mitglieder erklären sich bereit, mit Airbnb zu 
kooperieren und Airbnb dabei zu unterstützen, 
Schadensmeldungen oder sonstige Beschwerden und 
Forderungen (einschließlich Zahlungsforderungen im 
Rahmen der Airbnb-Gastgeber-Garantie) von 
Mitgliedern in Bezug auf Schäden an Unterkünften und 
persönlichen oder sonstigen Gegenständen 
aufzuklären, die während eines Aufenthalts in einer 
Unterkunft, der Teilnahme an einer Entdeckung oder im 
Rahmen einer Co-Gastgeber Tätigkeit entstehen. 
Mitglieder erklären sich bereit Airbnb solche 
Informationen zur Verfügung zu stellen und solche 
Maßnahmen zu ergreifen, die Airbnb vernünftigerweise 
zur Aufklärung des Sachverhalts verlangen kann. 
Mitglieder erklären sich ferner dazu bereit, auf 
Anforderung von Airbnb an einem kostenlosen 
Mediations- oder einem ähnlichen Streitbeilegungsver-
fahren mit einem anderen Mitglied teilzunehmen, 
welches von Airbnb oder von einem von Airbnb oder 
seiner Versicherung ausgewählten Dritten in Bezug auf 
Schäden durchgeführt wird, für die ein Mitglied von 
Airbnb eine Zahlung fordert (einschließlich Zahlungs-
forderungen im Rahmen der Airbnb-Gastgeber-Garan-
tie).

11.4 Als Gast oder Co-Gastgeber sind Sie damit 
einverstanden, dass Airbnb einen Anspruch im Rahmen 
Ihrer Hausrats-, Haftpflichtversicherung oder einer 
sonstigen Versicherung in Bezug auf Schäden oder 
Verluste an einer Unterkunft oder dort befindlichen 
persönlichen oder sonstigen Gegenständen 
(einschließlich von Airbnb im Rahmen der Airbnb-Gast-
geber-Garantie ausgezahlte Beträge) geltend machen 
kann, die Sie schuldhaft verursacht haben. Sie erklären 
sich einverstanden, mit Airbnb zusammenzuarbeiten, 
Airbnb zu unterstützen und Airbnb solche Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen, die Airbnb vernünftiger-
weise verlangen kann, um einen Anspruch im Rahmen 
Ihrer Hausrats-, Haftpflichtversicherung oder einer 
sonstigen Versicherung geltend machen zu können, 
insbesondere Unterlagen zu unterzeichnen und weitere 
Maßnahmen zu ergreifen, die Airbnb vernünftigerweise 
verlangen kann, um Airbnb bei der Umsetzung des 
Vorgenannten zu unterstützen.

12. Auf-/Abrundung, Währungsumrechnung
12.1 Airbnb kann Beträge, die von oder an Mitglieder zu 
zahlen sind, auf die nächste ganze Haupteinheit, in der 
die Währung angegeben ist, auf- oder abrunden (d.h. 
auf den nächstliegenden Dollar, Euro oder eine andere 
unterstützte Währung). Beispielsweise wird Airbnb 
einen Betrag von USD 101,50 auf USD 102,00 und von 
USD 101,49 auf USD 101,00 auf- bzw. abrunden. Bei 
Währungen, die in großen Zahlen angegeben werden, 
kann Airbnb die Haupteinheit, in der diese Währungen 
angegebenen werden mit 10, 100 oder 1.000 dieser 
Währung festlegen. Beispielsweise kann Airbnb einen 
Betrag von 1.045 auf 1.050, einen Betrag von 1.044 auf 
1.040 oder einen Betrag von 837.500 auf 838.000 bzw. 
von 837.499 auf 837.000 auf- bzw. abrunden.

12.2 Obwohl die Airbnb-Plattform es Mitgliedern 
ermöglicht, den Preis von Inseraten in unterschiedli-
chen Währungen angezeigt zu bekommen, kann die 
Anzahl der Währungen, in denen Mitglieder Zahlungen 
leisten und erhalten können, begrenzt sein. Es ist daher 
möglich, dass die in einem bestimmten Land gültige 
Landeswährung nicht unterstützt wird. Nähere 
Einzelheiten zur Währungsumrechnung einschließlich 
der damit verbundenen Gebühren finden Sie in den 
Zahlungsbedingungen.

13. Steuern
13.1 Als Gastgeber sind Sie selbst dafür verantwortlich, 
zu ermitteln, ob und inwiefern sie verpflichtet sind, 
Umsatz-, Beherbergungs-, Touristen- oder sonstige Be-
sucher- oder Einkommenssteuern („Steuern“) zu 
erklären, einzuziehen, abzuführen oder in Ihren 
Inseratspreis einzubeziehen.

13.2 Aufgrund steuerlicher Bestimmungen können wir 
verpflichtet sein, geeignete steuerliche Informationen 
von unseren Gastgebern einzuholen und/oder Steuern 
von Auszahlungen an Gastgeber einzubehalten. Wenn 
Sie es als Gastgeber unterlassen, uns hinreichende 
Unterlagen zur Erfüllung etwaiger Verpflichtungen von 
Airbnb zum Abzug von Steuern von Auszahlungen an 
Sie zur Verfügung zu stellen, behalten wir uns das 
Recht vor bis zur Klärung des Sachverhalts, sämtliche 
Auszahlungen an Sie auszusetzen und/oder die 
gesetzlich vorgeschriebenen Beträge einzubehalten.

13.3 Die am Ort Ihrer Unterkunft zuständige staatliche 
Stelle, Abteilung und/oder Behörde („Steuerbehörde“) 
kann vorschreiben, dass von Gästen oder Gastgebern 
Steuern auf die Inseratspreise erhoben und an die 
entsprechende Steuerbehörde abgeführt werden. Je 
nach Region können die Gesetze unterschiedlich sein, 
jedoch können diese Steuern als Prozentsatz des vom 
Gastgeber festgelegten Inseratspreises, als Fixbetrag 
pro Tag oder in anderer Form zu erheben und 
abzuführen sein und werden zuweilen als "Beherber-
gungssteuer", "Hotelsteuer", "Unterkunftssteuer", 
"Städtesteuer", "Zimmersteuer" oder als "Touristen-
steuer" („Beherbergungssteuer“) bezeichnet.

13.4 In einigen Rechtsordnungen kann Airbnb nach 
eigenem Ermessen und in Übereinstimmung mit diesen 
Nutzungsbedingungen entscheiden, die Einziehung und 
Abführung von Beherbergungssteuern für Gäste oder 
Gastgeber vorzunehmen („Einziehung und Abführung”), 
wenn in dieser Rechtsordnung für Airbnb oder den 
Gastgebern eine Verpflichtung zur Einziehung und 
Abführung von Steuern besteht. In jeder Rechtsord-
nung, in der wir die direkte Einziehung und Abführung 
durchführen, beauftragen und ermächtigen Sie Airbnb 
hiermit (über Airbnb Payments), Beherbergungssteuern 
von Gästen zum Zeitpunkt der Einziehung des 
Inseratspreises in Ihrem Namen einzuziehen und an die 
zuständige Steuerbehörde abzuführen. Die Summe der 
von Airbnb eingezogenen und abgeführten Beherber-
gungssteuern wird auf den entsprechenden 
Transaktionsdokumenten angezeigt und gesondert 

sowohl für Gäste als auch Gastgeber ausgewiesen. 
Wenn Airbnb die Einziehung und Abführung durchführt, 
ist es Gastgebern untersagt, zusätzlich Beherbergungs-
steuern, die von Airbnb eingezogen werden, für ihre 
Unterkunft einzuziehen.
13.5 Ansprüche oder Forderungen im Zusammenhang 
mit der Durchführung der Einziehung und Abführung 
von Beherbergungssteuern durch Airbnb erstrecken 
sich nicht auf Lieferanten oder Dienstleister, derer sich 
Airbnb gegebenenfalls im Zusammenhang mit der 
Durchführung der Einziehung und Abführung bedient. 
Falls die erhobenen und/oder abgeführten Steuern 
nicht ausreichend sind, um Ihre Pflichten gegenüber 
der Steuerbehörde vollständig zu erfüllen, können wir 
gegebenenfalls zusätzliche Beträge von Ihnen 
einfordern. Bei Widersprüchen gegen erhobene 
Beherbergungssteuern sowie bei der Geltendmachung 
von Erstattungen müssen Sie sich an die zuständige 
Steuerbehörde gemäß dem geltenden, von dieser 
Steuerbehörde festgesetzten Verfahren wenden.

13.6 Airbnb behält sich das Recht vor, die Einziehung 
und Abführung in jeder Rechtsordnung jederzeit nach 
vorheriger Benachrichtigung der Gastgeber 
einzustellen. Ab diesem Zeitpunkt sind Gastgeber und 
Gäste wieder selbst für die Einziehung und/oder 
Abführung sämtlicher Beherbergungssteuern, die in 
dieser Rechtsordnung möglicherweise auf Unterkünfte 
erhoben werden, verantwortlich.

14. Verbotene Handlungen
14.1 Sie sind alleine für die Einhaltung bzw. Erfüllung alle 
Gesetze, Regeln, Vorschriften und Steuerpflichten 
verantwortlich, die für Ihre Nutzung der Airbnb-Platt-
form gelten. Im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der 
Airbnb-Plattform dürfen Sie Folgendes nicht tun und 
anderen nicht ermöglichen bzw. andere dabei nicht 
unterstützen:

geltende Gesetze oder Vorschriften, Verträge mit 
Dritten, Rechte Dritter oder unsere Nutzungsbedingun-
gen, Richtlinien oder Standards verletzen oder 
umgehen;
die Airbnb-Plattform oder kollektive Inhalte für 
kommerzielle oder sonstige Zwecke nutzen, die in 
diesen Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich 
erlaubt werden, oder auf eine Weise, die fälschlicher-
weise eine Empfehlung durch oder Partnerschaft mit 
Airbnb impliziert oder auf andere Weise andere in 
Bezug auf Ihr Verhältnis zu Airbnb in die Irre führt;
Informationen, einschließlich personenbezogene 
Informationen, über ein anderes Mitglied, die sich auf 
der Airbnb-Plattform befinden, kopieren, speichern 
oder auf andere Weise darauf zugreifen oder diese 
nutzen, die mit unserer Datenschutzerklärung oder 
diesen Nutzungsbedingungen nicht vereinbar ist oder 
auf sonstige Weise Datenschutzrechte von Mitgliedern 
oder Dritten verletzt;
die Airbnb-Plattform in Verbindung mit der Verbreitung 
von unangeforderten kommerziellen Nachrichten 
nutzen („Spam“);
als Gastgeber eine Unterkunft anbieten, die nicht in 
Ihrem Eigentum steht oder für die Sie keine 
Genehmigung haben, sie zu wohn- oder sonstigen 
Zwecken über die Airbnb-Plattform anzubieten;
sofern von Airbnb nicht ausdrücklich genehmigt, ein 
Inserat buchen, wenn Sie die darin angebotenen 
Gastgeber-Dienste nicht selbst in Anspruch nehmen 
werden;
ein anderes Mitglied zu einem anderen Zweck zu 
kontaktieren als dazu, eine Frage zu einer Buchung, 
Inserat oder der Nutzung der Airbnb-Plattform durch 
dieses Mitglied zu stellen, insbesondere nicht, um ein 
Mitglied ohne unsere vorherige schriftliche Genehmi-
gung für Dienstleistungen, Anwendungen oder 
Websites Dritter anzuwerben;
die Airbnb-Plattform nutzen um eine Buchung 
unabhängig von der Airbnb-Plattform anzufragen, 
vorzunehmen oder anzunehmen, um dadurch 
Servicegebühren zu umgehen oder aus jedem anderen 
Grund;
Zahlungen für Inseratspreise außerhalb der 
Airbnb-Plattform oder von Airbnb Payments 
anzufragen, anzunehmen oder vorzunehmen.
jemanden aufgrund nationaler Herkunft, Religion, 
Geschlecht, Geschlechtsidentität, physischer oder 
psychischer Behinderung, Gesundheitszustand, 
Familienstand, Alter oder sexueller Orientierung zu 
diskriminieren oder zu belästigen oder anderweitig 
beleidigendes oder störendes Verhalten an den Tag zu 
legen;
die Airbnb-Plattform oder kollektive Inhalte bzw. ein 
einzelnes Element auf der Airbnb-Plattform, Airbnbs 
Namen, Airbnb Marken, Logos oder sonstige 
geschützte Informationen oder das Layout und Design 
jedweder auf einer Seite der Airbnb-Plattform 
enthaltener Seite oder Form ohne Airbnbs ausdrückli-
che schriftliche Genehmigung zu nutzen, anzuzeigen, 
wiederzugeben oder in einem Frame anzuzeigen;
die Marke Airbnb in irgendeiner Weise zu beeinträchti-
gen, wie durch die unbefugte Nutzung kollektiver 
Inhalte, Registrierung und/oder Nutzung der 
Bezeichnung Airbnb oder abgeleiteter Begriffe in 
Domainnamen, Handelsnamen, Marken oder sonstigen 
Quellenkennungen oder durch Registrierung und/oder 
Nutzung von Domainnamen, Handelsnamen, Marken 
oder anderen Quellenkennungen, welche die 
Airbnb-Domains, -Marken, -Slogans, -Werbekampag-
nen oder kollektive Inhalte nachahmen oder ihnen zum 
Verwechseln ähnlich sind;
Robots, Spider, Crawler, Scraper oder sonstige 
automatisierte Mittel oder Verfahren nutzen um auf die 
Airbnb-Plattform zuzugreifen, von der Airbnb-Plattform 
Daten oder sonstige Inhalte zu ziehen oder auf andere 
Weise mit ihr zu interagieren;
die von Airbnb, von einem Dienstleister von Airbnb oder 
von einem Dritten eingesetzten technischen 
Maßnahmen zum Schutz der Airbnb-Plattform zu 
meiden, zu umgehen, zu deaktivieren, zu stören, zu 
entschlüsseln oder anderweitig zu unterlaufen;
versuchen, Software, die genutzt wird, um die 
Airbnb-Plattform bereitzustellen, zu entschlüsseln, zu 
dekompilieren, zu disassemblieren oder zurückzuentwi-
ckeln;
Maßnahmen zu ergreifen, welche die Leistung oder das 
ordnungsgemäße Funktionieren der Airbnb-Plattform 
tatsächlich oder potenziell schädigen oder sich negativ 
darauf auswirken können;
die Anwendung, sofern dies nicht durch US-amerikani-
sches Recht, die Exportkontrollgesetze Ihres Landes 
oder andere geltende Gesetze erlaubt ist, zu 
exportieren, zu re-exportieren, zu importieren oder zu 
übertragen; oder
die Rechte anderer Personen zu verletzen, zu 
beeinträchtigen oder einer anderen Person Schaden 
zuzufügen.
14.2 Airbnb ist nicht verpflichtet, die Nutzung der 
Airbnb-Plattform durch Mitglieder zu überwachen oder 
Mitglieder-Inhalte zu prüfen, zu sperren oder zu 
bearbeiten. Airbnb kann dies jedoch tun (i) zum Zwecke 
des Betriebs, der Sicherung und Verbesserung der 
Airbnb-Plattform (insbesondere zu Zwecken der 
Betrugsprävention, der Risikobewertung, der 
Durchführung von Untersuchungen und des 
Kundenservices); (ii) um die Einhaltung dieser 
Nutzungsbedingungen durch die Mitglieder 
sicherzustellen; (iii) um geltende Gesetze oder eine 
Anordnung oder Aufforderung eines Gerichts, einer 
Verwaltungsbehörde oder einer anderen Regierungs-
stelle zu befolgen; (iv) um auf schädliche oder 
anstößige Mitglieder-Inhalte zu reagieren, oder (v) wie 
sonst in diesen Nutzungsbedingungen festgelegt. Die 
Mitglieder willigen ein, mit Airbnb zusammenzuarbeiten, 
Airbnb zu unterstützen und Airbnb solche Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen und solche Maßnahmen 
zu ergreifen, die Airbnb vernünftigerweise in Bezug auf 
eine von Airbnb oder einem Vertreter von Airbnb 
vorgenommene Untersuchung betreffend die Nutzung 
oder den Missbrauch der Airbnb-Plattform verlangt.

14.3 Wenn Sie der Ansicht sind, dass sich ein Mitglied, 
mit dem Sie online oder persönlich Kontakt hatten, 
unangemessen verhalten hat, insbesondere (i) sich 
beleidigend, gewalttätig oder sexuell anstößig verhalten 
hat, (ii) wenn Sie vermuten, dass Ihnen etwas gestohlen 
wurde oder (iii) dieses Mitglied ein anderes verstören-
des Verhalten an den Tag gelegt hat, sollten Sie diese 
Person unverzüglich den zuständigen Behörden und 
dann Airbnb melden, indem Sie uns die entsprechende 
Polizeiwache und die Anzeigenummer (sofern 
verfügbar) mitteilen; vorausgesetzt, Ihre Anzeige 
verpflichtet uns nicht zu Maßnahmen, die über etwaige 
gesetzlich erforderliche Maßnahmen oder Haftungsver-
pflichtungen hinausgehen oder zu Haftungsverpflichtun-
gen unsererseits Ihnen gegenüber führen.

15. Laufzeit und Kündigung, Sperrung und andere 
Maßnahmen
15.1 Dieser Nutzungsvertrag gilt für eine Laufzeit von 
30 Tagen, nach deren Ablauf er automatisch und 
jeweils für weitere 30 Tage verlängert wird, so lange, 
bis Sie oder Airbnb den Vertrag in Einklang mit dieser 
Bestimmung kündigen.

15.2 Sie können den Nutzungsvertrag jederzeit über die 
Funktion „Konto kündigen“ auf der Airbnb-Plattform 
oder per E-Mail kündigen. Wenn Sie Ihr Airbnb-Konto 
als Gastgeber kündigen, werden alle bestätigten 
Buchungen automatisch storniert und Ihre Gäste 
erhalten eine vollständige Rückerstattung. Wenn Sie Ihr 
Airbnb-Konto als Gast kündigen, werden alle 
bestätigten Buchungen automatisch storniert. Eine 
eventuelle Rückerstattung richtet sich nach den im 
jeweiligen Inserat angegebenen Stornierungsbedingun-
gen.

15.3 Ohne unsere unten dargelegten Rechte 
einzuschränken, kann Airbnb den Nutzungsvertrag 
jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen per E-Mail an Ihre 
registrierte E-Mail-Adresse ordentlich kündigen.

15.4 Airbnb kann den Nutzungsvertrag außerordentlich 
und ohne vorherige Mitteilung kündigen, wenn (i) Sie 
erheblich gegen Ihrer Pflichten aus diesen Nutzungs-
bedingungen, den Zahlungsbedingungen, unseren 
Richtlinien oder Standards verstoßen haben, (ii) Sie 
gegen geltende Gesetze, Vorschriften oder Rechte 
Dritter verstoßen haben oder (iii) Airbnb in gutem 
Glauben eine solche Maßnahme für erforderlich und 
angemessen hält, um die persönliche Sicherheit oder 
das Eigentum von Airbnb, seinen Mitgliedern oder 
Dritten (beispielsweise im Falle eines betrügerischen 
Verhaltens durch ein Mitglied) zu schützen.

15.5 Darüber hinaus kann Airbnb eine der folgenden 
Maßnahmen ergreifen (i) um geltende Gesetze 
einzuhalten, einer Anordnung oder Aufforderung eines 
Gerichts, einer Strafverfolgungsbehörde oder anderen 
Verwaltungsbehörde oder Regierungsstelle 
nachzukommen, (ii) wenn Sie diese Nutzungsbedingun-
gen, die Zahlungsbedingungen, unsere Richtlinien oder 
Standards, geltende Gesetze, Vorschriften oder 
Rechte Dritter verletzt haben, (iii) wenn Sie im Rahmen 
der Registrierung des Airbnb-Kontos, des Inseratspro-
zesses oder danach unrichtige, betrügerische, 
veraltete oder unvollständige Informationen angegeben 
haben; (iv) wenn Sie und/oder Ihre Inserate oder 
Gastgeber-Dienste zu irgendeinem Zeitpunkt die 
geltenden Qualitäts- oder Teilnahmekriterien nicht 
erfüllen, (v) wenn Sie wiederholt schlechte Bewertun-
gen oder Rezensionen erhalten haben oder Airbnb auf 
andere Weise Beschwerden über Ihre Leistung oder Ihr 
Verhalten erhält oder davon erfährt, (vi) wenn Sie 
wiederholt bestätigte Buchungen storniert oder auf 
Buchungsanfragen ohne triftigen Grund nicht 
geantwortet haben oder (vii) wenn Airbnb in gutem 
Glauben eine solche Maßnahme für erforderlich und 
angemessen hält, um die persönliche Sicherheit oder 
das Eigentum von Airbnb, seinen Mitgliedern oder 
Dritten zu schützen oder um Betrug oder anderen 
rechtswidrigen Aktivitäten vorzubeugen:

Inserate, Bewertungen, Rezensionen oder sonstige Mit-
glieder-Inhalte löschen, verzögern oder nicht anzeigen;
Ausstehende oder bestätigte Buchungen stornieren;
Ihre Nutzung der Airbnb-Plattform beschränken;
Einen mit Ihrem Airbnb-Konto verbundenen 
besonderen Status vorübergehend oder dauerhaft 
aberkennen; oder
Ihr Airbnb-Konto vorübergehend oder im Falle 
schwerwiegender oder wiederholter Verstöße 
dauerhaft sperren.
Airbnb wird, außer im Falle von schwerwiegenden 
Verstößen, soweit dies möglich und angemessen ist, 
eine Maßnahme ankündigen und Ihnen die Möglichkeit 
geben, den Verstoß zu beseitigen.

15.6 Falls wir eine der oben beschriebenen Maßnahmen 
ergreifen, (i) können wir Ihren Gästen unabhängig von 
bestehenden Stornierungsbedingungen eine volle 
Rückerstattung für sämtliche bestätigte Buchungen 

erteilen, und (ii) haben Sie keinen Anspruch auf 
Vergütung für ausstehende oder bestätigte 
Buchungen, die storniert wurden.

15.7 Nach einer Kündigung dieses Nutzungsvertrags 
haben Sie keinen Anspruch auf Wiederherstellung 
Ihres Airbnb-Kontos oder Ihrer Mitglieder-Inhalte. Wenn 
Ihre Nutzung der Airbnb-Plattform beschränkt, Ihr 
Airbnb-Konto gesperrt oder der Nutzungsvertrag von 
uns gekündigt wurde, dürfen Sie kein neues 
Airbnb-Konto registrieren oder die Airbnb-Plattform 
über das Airbnb-Konto eines anderen Mitglieds nutzen.
15.8 Außer Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäfts-
sitz in Deutschland bleiben die Klauseln dieser 
Nutzungsbedingungen, die vernünftigerweise nach 
Beendigung des Nutzungsvertrags hinaus fortgelten 
sollten, nach einer Kündigung in Kraft.

16. Wichtige Hinweise
Die Airbnb-Plattform und kollektive Inhalte werden „wie 
gesehen“ zur Verfügung gestellt. Ihnen stehen die 
gesetzlichen Mängelrechte im Hinblick auf diese 
Dienstleistungen zu. Darüber hinaus schließen wir 
jedoch jegliche ausdrückliche oder konkludente 
Gewährleistung, Zusicherung oder Garantie aus.

Stellen Sie stets sicher, dass Sie sämtliche Gesetze, 
Vorschriften und Bestimmungen ermitteln und 
sorgfältig studieren, die auf ihre Inserate und/oder 
Gastgeber-Dienste auf der Airbnb-Plattform 
Anwendung finden.

Wenn wir uns entscheiden eine Identitäts- oder 
Hintergrundüberprüfung bei einem Mitglied im 
durchzuführen (soweit und sofern dies nach geltendem 
Recht zulässig ist), schließen wir jede ausdrückliche 
oder stillschweigende Garantie dafür aus, dass diese 
Überprüfungen früheres Fehlverhalten eines Mitglieds 
offenlegen oder sicherstellen, dass ein Mitglied in 
Zukunft kein Fehlverhalten an den Tag legen wird.

Bitte beachten Sie, dass einige Entdeckungen, 
Veranstaltungen oder sonstige Gastgeber-Dienste mit 
inhärenten Risiken verbunden sein können. So können 
zum Beispiel einige Gastgeber-Dienste das Risiko von 
Krankheit, Körperverletzung, Behinderung oder Tod 
beinhalten. Durch die Entscheidung zur Teilnahme an 
diesen Gastgeber-Diensten setzen Sie sich diesen 
Risiken bewusst aus. Bitte lesen Sie die Inseratsbe-
schreibungen und sonstigen durch den Gastgeber 
bereitgestellten Informationen sorgfältig durch und 
stellen Sie sicher, dass Sie sämtliche Anforderungen 
erfüllen, um an dem jeweiligen Gastgeber-Dienst 
teilzunehmen. Wenn Sie einen Minderjährigen als 
zusätzlichen Gast mitbringen, sind Sie alleine für die 
Beaufsichtigung dieses Minderjährigen während eines 
Gastgeber-Dienstes verantwortlich.

17. Haftung
17.1 Außer Sie haben Ihren Wohn- oder Geschäftssitz in 
der EU erkennen Sie an und stimmen zu, dass Sie das 
gesamte Risiko, das mit Ihrer Nutzung der Airbnb-Platt-
form und kollektiven Inhalte, Ihrer Veröffentlichung oder 
Buchung von Inseraten über die Airbnb-Plattform, Ihrem 
Aufenthalt in einer Unterkunft, Teilnahme an einer 
Entdeckung, einer Veranstaltung oder einem sonstigen 
Gastgeber-Dienst oder jeder anderen persönlichen 
oder Online- Interaktion mit anderen Mitgliedern, 
verbunden ist, im weitesten rechtlich zulässigen Umfang 
selbst tragen. Weder Airbnb noch irgendeine andere 
Partei, die an der Erstellung, Produktion oder 
Veröffentlichung der Airbnb-Plattform oder kollektiven 
Inhalte beteiligt ist, haftet für beiläufig entstandene, 
besondere, exemplarische oder Folgeschäden, 
einschließlich Gewinn-, Daten- oder Firmenwertverluste, 
Dienstunterbrechungen, Schäden an Rechnern oder 
Systemversagen oder Kosten für Ersatzprodukte oder 
-leistungen bzw. Personenschäden oder Verletzungen 
oder seelische Belastungen im Zusammenhang mit (i) 
diesen Nutzungsbedingungen, (ii) aufgrund der Nutzung 
bzw. der Unfähigkeit der Nutzung der Airbnb-Plattform 
oder kollektiven Inhalte, (iii) der Kommunikation, 
Interaktion oder des Zusammentreffens mit anderen 
Mitgliedern oder mit anderen Personen, mit denen sie 
infolge Ihrer Nutzung der Airbnb-Plattform kommunizie-
ren oder interagieren oder (iv) aufgrund Ihrer 
Veröffentlichung oder Buchung eines Inserats, 
einschließlich der Bereitstellung oder Nutzung der 
Gastgeber-Dienste eines Inserats, ungeachtet, ob diese 
auf einer Garantie, einem Vertrag, einer unerlaubten 
Handlung, (einschließlich Fahrlässigkeit), Produkthaf-
tung oder anderen Rechtstheorie beruhen und ob 
Airbnb über die Möglichkeit eines solchen Schadens 
unterrichtet wurde, selbst wenn nachgewiesen wird, 
dass eine hier dargelegte beschränkte Entschädigung 
ihren grundlegenden Zweck verfehlt. Mit Ausnahme 
unserer Verpflichtung, die Beträge an die jeweiligen 
Gastgeber gemäß dieser Nutzungsbedingungen zu 
zahlen bzw. einer genehmigten Zahlungsaufforderung 
im Rahmen der Airbnb-Gastgebergarantie, überschrei-
tet die Gesamthaftung von Airbnb aufgrund oder im 
Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen und 
Ihrer Nutzung der Airbnb-Plattform, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf Ihre Veröffentlichung oder 
Buchung eines Inserats über die Airbnb-Plattform oder 
kollektiven Inhalte im Zusammenhang mit einer 
Unterkunft, Entdeckungen, einem Veranstaltung oder 
sonstigen Gastgeber-Dienst oder Ihren Interaktionen 
mit anderen Mitgliedern, auf keinen Fall die Beträge, die 
in den zwölf (12) Monaten vor dem Ereignis, das zur 
Haftung geführt hat, Gäste über die Airbnb-Plattform 
für Buchungen gezahlt haben oder schulden, bzw. wenn 
Sie Gastgeber sind, die von Airbnb an Sie in den zwölf 
(12) Monaten vor dem Ereignis, das zur Haftung geführt 
hat, gezahlten Beträge oder einhundert US-Dollar (USD 
100), wenn keine Zahlung erfolgt ist, je nach Sachlage. 
Die oben dargelegten Haftungsbeschränkungen stellen 
grundsätzliche Voraussetzungen für die Übereinkunft 
zwischen Airbnb und Ihnen dar. In manchen 
Rechtsordnungen sind Haftungsausschlüsse bzw. 
-beschränkungen für Folge- oder beiläufige Schäden 
unzulässig, sodass die oben aufgeführte Beschränkung 
gegebenenfalls nicht auf Sie zutrifft. Wenn Sie 
außerhalb der USA wohnen, hat diese Haftungsbe-
schränkung keinen Einfluss auf Airbnbs Haftung für 
Todesfälle oder Körperverletzungen, die fahrlässig 
herbeigeführt werden, und auch nicht auf betrügerische 
Falschdarstellung, Falschdarstellung in Bezug auf eine 
wesentliche Angelegenheit oder sonstige Haftungen, 
die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder 
beschränkt werden können.

17.2 Wenn Sie Ihren Wohn- oder Geschäftssitz in der 
EU haben, haftet Airbnb nach den gesetzlichen 
Vorschriften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit von 
Airbnb, seinen gesetzlichen Vertretern, leitenden 
Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen. 
Gleiches gilt bei der Übernahme von Garantien oder 
einer sonstigen verschuldensunabhängigen Haftung 
oder bei einer schuldhaften Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit. Airbnb haftet dem 
Grunde nach für durch Airbnb, seine Vertreter, 
leitenden Angestellten und einfachen Erfüllungsgehil-
fen verursachte einfach fahrlässige Verletzungen 
wesentlicher Vertragspflichten, also solcher Pflichten, 
auf deren Erfüllung der Nutzer zur ordnungsgemäßen 
Durchführung des Vertrages regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf, in diesem Fall aber der Höhe nach 
begrenzt auf den typischerweise entstehenden, 
vorhersehbaren Schaden. Jede weitere Haftung von 
Airbnb ist ausgeschlossen. Soweit die Haftung von 
Airbnb ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch zugunsten der persönlichen Haftung seiner 
gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und 
einfachen Erfüllungsgehilfen.

18. Freistellung
Sie werden Airbnb und seine Tochterunternehmen und 
verbundenen Unternehmen sowie deren Vorstände, 
Direktoren, Mitarbeiter und Vertreter freistellen, 
verteidigen (nach Airbnbs Wahl) und schadlos halten, 
von und gegen sämtliche Schadenersatzforderungen, 
Haftungsverpflichtungen, Schäden, Verluste und 
Aufwendungen, einschließlich der Kosten der 
notwendigen Rechtsverteidigung und/oder Buchhal-
tungskosten, die entstehen oder in irgendeinem 
Zusammenhang stehen mit (i) Ihrem Verstoß gegen 
diese Nutzungsbedingungen oder unsere Richtlinien 
und Standards, (ii) Ihrer unsachgemäßen Nutzung der 
Airbnb-Plattform oder Airbnb-Dienste, (iii) Ihrer 
Interaktion mit einem Mitglied, Ihrem Aufenthalt in einer 
Unterkunft, Ihrer Teilnahme an einer Entdeckung, einer 
Veranstaltung oder einem sonstigen Gastgeber-Dienst; 
insbesondere für alle Verletzungen, Verluste oder 
Schäden (egal ob kompensatorische, unmittelbare, 
mittelbare, Folge- oder sonstige Schäden) jeder Art, die 
in Verbindung mit oder infolge von dieser Interaktion, 
diesem Aufenthalt, dieser Teilnahme oder Nutzung 
entstehen, (iv) Airbnbs Einziehung und Abführung von 
Beherbergungssteuern oder (v) Ihrer Verletzung von 
Gesetzen, Vorschriften oder Rechten Dritter. Dies gilt 
nicht, wenn die Rechtsverletzung von Ihnen nicht zu 
vertreten ist.

19. Streitbeilegungs- und Schiedsvereinbarung
19.1 Diese Streitbeilegungs- und Schiedsvereinbarung 
gilt, wenn Sie (i) in den Vereinigten Staaten wohnen; 
oder (ii) nicht in den Vereinigten Staaten wohnen, aber 
eine Klage gegen Airbnb in den Vereinigten Staaten 
einreichen (insofern kein Widerspruch zu Ziffer 21 
vorliegt).

19.2 Überblick über das Streitbeilegungsverfahren. 
Airbnb ist daran gelegen, an einem verbraucherfreund-
lichen Streitbeilegungsverfahren mitzuwirken. Zu 
diesem Zweck sehen diese Nutzungsbedingungen ein 
zweistufiges Verfahren für Personen vor, für die Ziffer 
19.1 gilt: (1) eine informelle Güteverhandlung direkt mit 
Airbnbs Kundenservice-Team und (2) ein bindendes 
Schiedsverfahren vor der American Arbitration 
Association („AAA“) unter Anwendung der speziell 
entwickelten Consumer Arbitration Rules (nach 
Maßgabe der durch diese Ziffer 19 vorgenommen 
Anpassungen). Dieses Verfahren sieht insbesondere 
vor, dass:

Ansprüche online bei der AAA eingebracht werden 
können(www.adr.org);
Schiedsrichter unparteiisch sein müssen und keine 
Partei einseitig einen Schiedsrichter auswählen darf;
Schiedsrichter jede Beeinflussung, jedes Interesse am 
Ergebnis des Schiedsverfahrens oder jede Beziehung 
zu einer Partei offenlegen müssen;
Die Parteien das Recht behalten, vor einem Gericht für 
kleine Schadensersatzklagen (small claims court) für 
bestimmte Ansprüche auf ihren Wunsch hin Abhilfe zu 
verlangen;
Die Gebühr für den Erstantrag für den Verbraucher mit 
USD 200 gedeckelt ist;
Der Verbraucher den Verhandlungsort wählen kann 
und ob er persönlich, per Telefon, Videokonferenz oder 
bei Forderungen unter USD 25.000 im Wege eines 
reinen Aktenverfahrens teilnimmt.
Der Schiedsrichter jede Abhilfe gewähren kann, welche 
die Parteien vor einem ordentlichen Gericht hätten 
erhalten können, um den individuellen Anspruch der 
Partei zu erfüllen.
19.3 Streitbeilegung vor dem Schiedsverfahren und 
Benachrichtigung. Vor der Einleitung eines Schiedsver-
fahrens vereinbaren Sie und Airbnb, die Gegenpartei 
über einen Streitfall zu benachrichtigen und zunächst zu 
versuchen, eine gütliche Einigung zu erzielen. Wir 
werden Sie unter der uns von Ihnen zur Verfügung 
gestellten E-Mail-Adresse kontaktieren; Sie können das 
Kundenservice-Team von Airbnb kontaktieren, indem 
Sie uns eine E-Mail schreiben. Sofern, nachdem in 
gutem Glauben ein redlicher Verhandlungsversuch 
unternommen worden ist, eine der Parteien der Meinung 
ist, dass die Streitigkeit nicht gütlich beigelegt wurde 
bzw. beigelegt werden kann, erklärt sich die Partei, die 
ein Schiedsverfahren anstrebt, bereit, die andere Partei 
vor Einleitung desselben per E-Mail zu benachrichtigen. 
Zur Einleitung eines Schiedsverfahrens müssen eine 
Forderung bei der AAA eingebracht und der schriftliche 
Antrag auf ein Schiedsverfahren (abrufbar unter www.
adr.org) der anderen Partei zur Verfügung gestellt 
werden, wie dies in den AAA-Regeln vorgesehen ist.

19.4 Schiedsgerichtsvereinbarung. Sie und Airbnb 
vereinbaren, dass jede(r) Streitigkeit, Anspruch oder 
Kontroverse, die aus oder in Verbindung mit diesen 
Nutzungsbedingungen oder der Verletzung, Kündigung, 
Durchsetzung oder Auslegung derselben oder der 
Nutzung der Airbnb-Plattform, Gastgeber-Dienste oder 
kollektiven Inhalte (zusammen „Streitigkeiten“) entstehen, 
durch ein verbindliches Schiedsverfahren beigelegt wird 
(die „Schiedsvereinbarung“). Sofern Uneinigkeit darüber 
besteht, ob diese Schiedsvereinbarung durchgesetzt 
werden kann oder auf unsere Streitigkeit Anwendung 
findet, vereinbaren Sie und Airbnb, dass der Schiedsrich-
ter diese Frage entscheiden wird.

19.5 Ausnahmen von der Schiedsvereinbarung. Sie und 
Airbnb vereinbaren, dass nachstehende Ansprüche von 
der Schiedsvereinbarung ausgenommen sind und in 
einem Verfahren vor einem zuständigen Gericht 
verhandelt werden: (i) Jeder Anspruch in Bezug auf 
tatsächliche oder drohende Verstöße, Missbrauch oder 
Verletzungen von Urheberrechten, Markenrechten, 
Geschäftsgeheimnissen, Patenten oder sonstigen 
geistigen Eigentumsrechten; (ii) Jeder Anspruch auf 
Erwirkung einer einstweiligen Verfügung in dringenden 
Fällen (z.B. drohende Gefahr oder Begehung eines 
Verbrechens, eines Hacking-, eines Cyberangriffs).

19.6 Schiedsverfahrensregeln und anzuwendendes 
Recht. Diese Schiedsvereinbarung betrifft eine 
Transaktion im zwischenbundesstaatlichen Handel. 
Dementsprechend regelt der Federal Arbitration Act 
(US-Schiedsgerichtsgesetz) die Auslegung und 
Durchsetzung dieser Bestimmung. Das Schiedsverfah-
ren wird von der AAA in Einklang mit den zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Consumer Arbitration Rules (die 
„AAA-Regeln“) durchgeführt, sofern diese Regeln 
hierdurch nicht angepasst werden. Die AAA-Regeln 
finden Sie unter www.adr.org, oder indem Sie sich 
telefonisch an die AAA unter +1-800-778-7879 wenden.

19.7 Anpassung der AAA-Regeln – Schiedsverhand-
lung/Verhandlungsort. Um Ihnen das Schiedsverfahren 
so angenehm wie möglich zu gestalten, willigt Airbnb 
ein, dass jede erforderliche mündliche Verhandlung 
nach Ihrer Wahl (a) in dem Land, in dem Sie wohnen; 
(b) in San Francisco County; (c) an jedem anderen Ort, 
auf den Sie und Airbnb sich einigen; (d) per Telefon 
oder Videokonferenz; oder (e) für Ansprüche oder 
Gegenansprüche unter USD 25.000 ausschließlich im 
Wege der Vorlagen von Unterlagen an den Schiedsrich-
ter, abgehalten werden kann.

19.8 Anpassung der AAA-Regeln – Anwaltshonorar und 
Kosten. Soweit nach geltendem Recht und den 
AAA-Regeln vorgesehen, können Sie, wenn Sie im 
Schiedsverfahren obsiegen, gegebenenfalls die 
Erstattung der Gebühren und Auslagen eines 
Rechtsanwaltes beantragen. Airbnb verpflichtet sich, 
für den Fall des Obsiegens im Schiedsverfahren keine 
Erstattung der Kosten und Auslagen von Rechtsanwäl-
ten zu beantragen und verzichtet hiermit auf alle 
entsprechenden Rechte nach den einschlägigen 
Gesetzen bzw. den AAA-Regeln. Das Vorstehende gilt 
nicht, wenn die Geltendmachung Ihres Anspruchs nach 
Auffassung des Schiedsrichters ungerechtfertigt oder 
schikanös war.

19.9 Entscheidung des Schiedsrichters. Der 
Schiedsspruch beinhaltet die wesentlichen Erkenntnis-
se und Schlussfolgerungen, auf deren Grundlage der 
Schiedsrichter seine Entscheidung getroffen hat. Der 
Schiedsspruch kann von jedem zuständigen Gericht für 
vollstreckbar erklärt werden. Der Schiedsrichter darf 
einem Feststellungs- oder Unterlassungsanspruch nur 
im Einzelfall und nur insoweit stattgeben, als dies zur 
Wahrung der Rechte des Antragstellers nach Maßgabe 
des geltend gemachten Anspruchs erforderlich und ge-
rechtfertigt ist.

19.10 Verzicht auf Geschworenenverfahren. Sie und 
Airbnb erkennen an und erklären sich bereit, auf das 
Recht auf ein Geschworenenverfahren in Bezug auf 
alle schiedsrichterlichen Streitigkeiten zu verzichten.

19.11 Keine Sammelklagen oder Musterprozesse. Sie und 
Airbnb anerkennen und stimmen zu, dass jede Seite auf 
das Recht verzichtet, sich als Kläger oder Sammelklä-
ger an einer Sammelklage, einem Sammelschiedsver-
fahren oder irgendeinem anderen Musterprozess zu 
beteiligen. Nur wenn Sie und Airbnb eine anderslauten-
de schriftliche Vereinbarung treffen, darf der 
Schiedsrichter mehr als eine Klage einer Person 
konsolidieren und anderweitig jeglichen Sammelklagen 
oder einem Musterprozess vorsitzen. Sollte dieser 
Absatz in Bezug auf eine Streitigkeit als nicht durchsetz-
bar erachtet werden, gilt die gesamte Schiedsvereinba-
rung als nichtig in Bezug auf diese Streitigkeit.

19.12 Salvatorische Klausel. Unbeschadet der Regelung 
in 19.11, wird, falls ein Teil dieser Schiedsvereinbarung 
für rechtswidrig oder nicht durchsetzbar befunden 
wird, diese Bestimmung gestrichen. Im Übrigen bleibt 
die Schiedsvereinbarung in vollem Umfang in Kraft.
19.13 Änderungen. Unbeschadet der Bestimmungen in 
Ziffer 3 („Änderung dieser Nutzungsbedingungen") 
können Sie, wenn Airbnb diese Ziffer 19 („Streitbeile-
gung und Schiedsvereinbarung“) nach dem Datum, an 
dem Sie zuletzt diesen Nutzungsbedingungen oder 
nachfolgenden Änderungen dieser Nutzungsbedingun-
gen zugestimmt haben, diese Änderung mittels einer 
schriftlichen Mitteilung an uns (auch per E-Mail) 
innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Inkrafttre-
ten dieser Änderung ablehnen. Dieses Datum finden 
Sie unter „Letzte Aktualisierung“ oben oder im Datum 
der E-Mail von Airbnb an Sie, mit der Sie über diese 
Änderung informiert wurden. Durch die Ablehnung 
dieser Änderung stimmen Sie zu, dass alle Streitigkei-
ten zwischen Ihnen und Airbnb gemäß den Bestimmun-
gen in Ziffer „Streitbeilegungs- und Schiedsvereinba-
rung“ im Schiedsverfahren zum Zeitpunkt beigelegt 
werden, an dem Sie diesen Nutzungsbedingungen oder 
nachfolgenden Änderungen dieser Nutzungsbedingun-
gen zuletzt zugestimmt haben.

19.14 Fortgeltung. Mit Ausnahme des in Ziffer 19.12 
Festgelegten und vorbehaltlich Ziffer 15.8 gilt diese 
Ziffer 19 über die Kündigung dieser Nutzungsbedingun-
gen hinaus fort und ist weiterhin anwendbar, auch 
wenn Sie die Airbnb-Plattform nicht mehr nutzen oder 
Ihr Airbnb-Konto kündigen.

20. Feedback
Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anmerkungen 
oder Vorschläge zur Verbesserung der Airbnb-Platt-
form („Feedback“). Sie können uns Ihr Feedback per 
E-Mail über den Bereich „Kontakt“ auf der Airbnb-Platt-
form oder auf anderem Wege zukommen lassen. Jedes 
Feedback, das Sie an uns übermitteln, wird als nicht 
vertraulich und nicht proprietär behandelt. Durch die 
Übermittlung von Feedback an uns gewähren Sie uns 
eine nicht exklusive, lizenzgebührenfreie, unterlizenzier-
bare, unbefristete Lizenz zur Nutzung und Veröffentli-
chung der darin enthaltenen Ideen und Materialien zu 
jedwedem Zweck und ohne Vergütung an Sie.

21. Rechtswahl und Gerichtsstand
21.1 Wenn Sie in den Vereinigten Staaten wohnen, 
werden diese Nutzungsbedingungen im Einklang mit 
dem Recht des Staates Kalifornien und der Vereinigten 
Staaten von Amerika ausgelegt, unter Ausschluss der 
kollisionsrechtlichen Bestimmungen. Gerichtsverfahren 
(mit Ausnahme von Klagen auf geringe Schadenser-
satzbeträge), die von der Schiedsvereinbarung in Ziffer 
19 ausgenommen sind, müssen von einem Bundes- 
oder Einzelstaatsgericht in San Francisco, Kalifornien 
verhandelt werden, sofern wir beide nicht einen 
anderen Gerichtsstand vereinbaren. Sie und wir 
stimmen der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit 
der Gerichte in San Francisco, Kalifornien, zu.

21.2 Wenn Sie in China wohnen, werden diese 
Nutzungsbedingungen im Einklang mit chinesischem 
Recht ausgelegt („chinesisches Recht“). Jede 
Streitigkeit, die aus oder in Zusammenhang mit 
diesem Nutzungsvertrag entsteht, wird der China 
International Economic and Trade Arbitration 
Commission (CIETAC) zur Beilegung im Schiedsver-
fahren in Beijing vorlegt. Dieses Schiedsverfahren wird 
gemäß der zum Zeitpunkt der Beantragung eines 
Schiedsverfahrens geltenden Schiedsordnung der 
CIETAC durchgeführt, vorausgesetzt, dass diese 
Ziffer nicht so ausgelegt wird, dass jedwede Rechte, 
die Airbnb in Bezug auf die Anrufung eines 
zuständigen Gerichts zur Beantragung einer 
Verfügung, die von Ihnen verlangt bzw. es Ihnen 
verbietet, bestimmte Handlungen durchzuführen oder 
eines anderen vorübergehenden Rechtsschutzes, der 
nach chinesischem oder dem für Sie geltenden Recht 
zulässig ist, zukommen, nicht eingeschränkt werden. 
Das Schiedsverfahren wird in englischer Sprache 
abgehalten. Der Schiedsspruch ist endgültig und für 
beide Parteien bindend.

21.3 Wenn Sie außerhalb der Vereinigten Staaten oder 
von China wohnen, werden diese Nutzungsbedingun-
gen nach irischem Recht ausgelegt. Die Anwendung 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) 
wird ausgeschlossen. Diese Rechtswahl hat keinen 
Einfluss auf Ihre Rechte als Verbraucher gemäß den 
Verbraucherschutzbestimmungen des Landes in dem 
Sie Ihren Wohnsitz haben. Falls Sie als Verbraucher 
handeln, stimmen Sie der nicht ausschließlichen 
Zuständigkeit der irischen Gerichte zu. Das bedeutet, 
dass Sie einen Anspruch im Zusammenhang mit diesen 
Nutzungsbedingungen vor einem Gericht in Irland oder 
vor einem zuständigen Gericht an Ihrem Wohnsitz 
geltend machen können. Wenn Airbnb seine Rechte 
gegen Sie als Verbraucher durchsetzen möchte, 
können wir das nur vor den zuständigen Gerichten an 
Ihrem Wohnsitz tun. Wenn Sie als Unternehmer 
handeln, stimmen Sie zu, sich der ausschließlichen 
Zuständigkeit der irischen Gerichte zu unterwerfen.

22. Allgemeine Bestimmungen
22.1 Sofern sie nicht durch zusätzliche Bedingungen, 
Richtlinien, Grundsätze oder Standards ergänzt 
werden, stellen diese Nutzungsbedingungen die 
gesamte, zwischen Ihnen und Airbnb über den 
Vertragsgegenstand geschlossene Vereinbarung dar. 
Dieser Nutzungsvertrag ersetzt alle früheren 
mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen oder 
Verabredungen zwischen Airbnb und Ihnen in Bezug 
auf die Nutzung der Airbnb-Plattform.

22.2 Dieser Nutzungsvertrag begründet ebenso wenig 
wie die Nutzung der Airbnb-Plattform ein Joint Venture, 
eine Partnerschaft, ein Beschäftigungsverhältnis oder 
ein Vertretungsverhältnis.

22.3 Diese Nutzungsbedingungen zielen nicht darauf 
ab, irgendwelche Rechte oder Abhilfen auf andere 
Personen als die Parteien zu übertragen.

22.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser 
Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder 
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
An die Stelle von nicht einbezogenen oder unwirksa-
men Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen tritt 
das Gesetzesrecht.

22.5 Wenn Airbnb ein Recht oder eine Bestimmung 
dieser Nutzungsbedingungen nicht durchsetzt, stellt 
dies keinen Verzicht auf dieses Recht oder diese 
Bestimmung dar, sofern dies nicht schriftlich von uns 
anerkannt wurde. Sofern dies nicht ausdrücklich in 
diesen Nutzungsbedingungen festgelegt ist, erfolgt die 
Ausübung sämtlicher Rechte durch eine Partei im 
Rahmen dieser Nutzungsbedingungen ohne 
Einschränkung anderer, ihr im Rahmen dieser Nutzungs-
bedingungen oder anderweitig zustehender Rechte.

22.6 Sie dürfen diesen Nutzungsvertrag und Ihre 
Rechte und Pflichten daraus ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung von Airbnb nicht abtreten, 
übertragen oder delegieren. Airbnb kann diesen 
Nutzungsvertrag und alle Rechte und Pflichten daraus 
ohne Einschränkung nach alleinigem Ermessen und 
unter Einhaltung einer 30-tägigen Ankündigungsfrist 
abtreten, übertragen oder delegieren. Ihr Recht auf 
fristlose Kündigung dieses Nutzungsvertrags bleibt 
davon unberührt.

22.7 Sofern nichts anderes festgelegt wird, werden alle 
im Rahmen dieses Nutzungsvertrages erlaubten oder 
erforderlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten 
an Mitglieder schriftlich erfolgen und durch Airbnb per 
E-Mail, über die Airbnb-Plattform oder Messaging-
Dienste (wie SMS und WeChat) übermittelt. Bei 
Mitteilungen an Mitglieder, die außerhalb von 
Deutschland wohnen, gilt das Datum der Übermittlung 
der Mitteilung durch Airbnb als Zustelldatum.

22.8 Wenn Sie Ihren Wohnsitz in der EU haben, können 
Sie die Online-Plattform der Europäischen Kommission 
zur Online-Streitbeilegung hier aufrufen: http://ec.
europa.eu/consumers/odr. Bitte beachten Sie, dass 
Airbnb Irland weder bereit noch verpflichtet ist, an 
einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle teilzunehmen, um Rechtsstrei-
tigkeiten mit Verbrauchern beizulegen.

22.9 Wenn Sie Fragen zu diesen Nutzungsbedingungen 
haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail.



Die Fahrer*innen, die man auf  der Straße erlebt, wirken im-
mer sehr geschäftig bis gestresst. Wie sieht dein Arbeitstag aus? 
Nach sechs Stunden hat man eine halbe Stunde Pause. 
Sonst fährst du ununterbrochen. Es sei denn, es gibt  
keine Bestellungen. Dann wartest du. Das passiert aber 
selten. Es wird erwartet, dass du zwei bis drei Bestel- 
lungen schaffst pro Stunde. Das sind aber Strecken bis 
zu zweieinhalb Kilometer. Hin – und wieder zum Aus-
gangspunkt zurück. Und dann noch die Treppen. 

Fährst du immer wieder zum Ausgangspunkt zurück? 
Wenn du weit draußen bist, kann es sein, dass auf  dem 
Rückweg schon wieder ein Piep kommt.

Was machst du, wenn du einen Platten hast? 
Dann schreibe ich der Zentrale. Man soll sich dann ein 
Lidl-Fahrrad leihen und weiterfahren. Das ist so eine 
Sache, die andere dann nervt. Da kommt es gelegentlich 
zu Spannungen. Die sitzen im Büro, und du bist auf   
der Straße, die können sich schlecht in deine Situation 
versetzen. Ich persönlich habe aber noch keine schlechten 
Erfahrungen gemacht. 

Sie kommen nicht für dein Fahrrad auf  und die Arbeitskleidung. 
Ich habe einen unglaublichen Verschleiß an Leggins. 

Ich habe mit vielen Fahrer*innen kurz gesprochen, und ich war 
überrascht, was für einen zufriedenen Eindruck viele machen.  
Das ist auch das Adrenalin. Ich bin kein Typ für das Büro. 
Du hast die Freiheit, du bist auf  dich gestellt, du triffst 
spannende Leute. Abends durch die Stadt zu fahren, ist to-
tal spannend. Da erlebt man etwas. Und meine Kollegen 
sind super. Jeder grüßt sich, wir helfen uns gegenseitig. 
Weil die alle wissen, was du durchmachst. Das Wetter, 
die Kälte und die Nässe sind hart. Aber das hat auch etwas 
Schräges – das finde ich cool. 

Was machst du im strömenden Regen bei 3 Grad? 
Weiterfahren. Ich war schon mal komplett bis auf  die 
Haut durchnässt. Da habe ich bei der Zentrale angerufen. 
Ich musste aber meine Lieferung noch erfüllen. Die 
konnte aus irgendeinem Grund nicht neu vergeben wer-
den. Aber das überlebt man dann auch. Das nimmt  
man in Kauf, denn man sucht ja auch das Extrem. Das ist  
ein Adrenalin-Kick. Eine Freundin sagte neulich zu mir: 
Ich finde dich viele weniger gestresst als früher. Damals 
habe ich im Grossraumbüro gearbeitet. Diese ganzen 
Leute, die Besprechungen, das ewige Geschwätz: Wie 
viele Mails hast du schon bearbeitet? 

Verdienst du weniger, wenn du langsamer fährst? 
Bei Deliveroo würdest du weniger verdienen, weil du  
pro Lieferung bezahlt wirst. Bei Foodora kriegst du dann 
auch Probleme. Die App zeigt an, dass du zu spät bist. 
Dann verrutscht alles, und du bekommst Minus-Minuten 
angezeigt. Die App pusht unglaublich.

Du scheinst ganz zufrieden zu sein als rider. Dennoch: Was 
könnte besser sein?  
Das Gehalt könnte etwas höher sein. Viele Fahrer*innen 
fühlen sich nicht wertgeschätzt. Und der Beruf  wird  
belächelt. Es wird nicht gesehen, dass dieser Job eine ex-
treme sportliche Leistung ist. Ein Kollege hat aufgehört 
und bei McDonalds angefangen, weil er ständig so erschöpft 
war. Ein anderer hatte gerade eine Lungenentzündung 
und muss Antibiotika nehmen. Und beide sind drahtige 
Hardcore-Sportler. 

Gespräch mit Adair 

Auch Adairs tatsächlichen Namen, seine Herkunft und 
seinen zweiten Beruf  verraten wir nicht. Er fährt schon 
länger als Eva, 2 Jahre, für den Foodora-Konkurrenten 
Deliveroo. 

Wie bist du zu deinem Job bei Deliveroo gekommen? 
Adair: Am Anfang hatte das Fahren für mich eine thera-
peutische Wirkung. Es hat mir geholfen, mein Leben  
in den Griff  zu kriegen. Es hat mir auch körperlich gehol- 
fen, denn ich habe damals viel zu viel Zeit vor dem  
Computer verbracht. Ich liebe das Fahren immer noch. 
Aber jetzt, wo ich es schon lange mache, frustriert es 
mich, dass ich so viel fahren muss, um meinen Lebens-
unterhalt zu bestreiten, dass ich kaum noch Zeit habe, 
das zu tun, was ich eigentlich machen möchte. 

Was hat dir am Anfang an der Arbeit Spass gemacht? 
Es war eine abenteuerliche Zeit, als ich mit dem Job an-
gefangen habe. Ich war fasziniert davon, und er tat mir  
so gut. Ich habe nichts anderes gemacht: Fahren, Essen, 
Schlafen. Fahren, Essen, Schlafen. Immer wieder. Ich 
habe es geliebt. Weil ich neugierig war, fuhr ich auch in 
anderen Bezirken. Der Schweiss lief  nur so aus mir her-
aus. Allein die Rückfahrt zu dem eigenen Ausgangspunkt 
konnte da eine halbe Stunde dauern. Ich hatte viele 
schöne Momente, in denen ich etwa durch die Villenge-
gend in Grunewald gefahren bin. Jetzt muss man nicht 
mehr zurückfahren, die App zeigt einem gleich das 
nächste Restaurant an. 

Wie viel fährst du?  
Zwischen 25 und 35 Stunden pro Woche. Ich mache den 
Job freiberuflich. Bei Deliveroo sind fast alle Fahrer*- 
innen freiberuflich beschäftigt. So muss ich meine Kran-
kenversicherung selbst bezahlen. Letztes Jahr wurde  
die Unfallversicherung teurer, ohne die du nicht fahren 
darfst. Die kostet jetzt 70 Euro im Monat, nicht mehr  
10 Euro wie bisher. Insgesamt gebe ich 350 Euro im Mo-
nat für Versicherungen aus. 

Was verdienst du? 
Ich bekomme 5 Euro pro Fahrt. Damit komme ich zur-
zeit auf  etwa 15 Euro die Stunde, mit Trinkgeld auf   
vielleicht 18 Euro. Im Sommer kann es viel weniger sein. 
Da bestellen die Leute viel weniger Essen. 

Wenn du 15 Euro die Stunde verdienst, heisst das, dass du  
drei Lieferungen pro Stunde machen musst. Wie schaffst du 
es, in 20 Minuten in ein Restaurant zu fahren, das Essen  
einzupacken, zur Wohnung des Kunden zu fahren, die Woh-
nung zu finden, die Treppen zu steigen und mit dem Kunden 
zu sprechen? 
Um drei Lieferungen pro Stunde zu machen, muss ich 
sehr effizient sein. Alles ist an seinem Platz. Mein 
Schlüssel ist etwa immer hier an derselben Stelle. Diese 
Abläufe gefallen mir auch. Ich geniesse es, eine gute  
Ausrüstung zu haben und so viel draussen zu sein. Das 
passt zu mir. Wenn diese Arbeit für dich funktionieren 
soll, musst du mit Leidenschaft dabei sein. Viele tragen 
keinen Helm, sie haben schlechte Lichter und die Kiste 
hängt tief  an ihrem Rücken. Ich habe auch oft Rücken-
schmerzen, deshalb stretche ich vor der Arbeit und danach.

Unterstützt dich Deliveroo jenseits der 5 Euro pro Lieferung?  
Nein. Für die Zeit, in der ich mein Fahrrad instand halte, 
werde ich nicht bezahlt. Und ich zahle natürlich auch 

das Fahrrad selbst. Letzthin musste ich eine Tasche für 
230 Euro kaufen, weil die Taschen von Deliveroo so  
unbequem sind. Sie könnten die Fahrer mehr unterstützen, 
aber das ist nicht vorgesehen. So wird sehr deutlich,  
was ihr Ziel ist, was für eine Beziehung sie zu den Fahrern 
haben wollen: Sie wollen so wenig Kontakt wie möglich. 
Es ist quasi unmöglich, einen Termin mit denen im Büro 
auszumachen. 

Über was würdest du da sprechen wollen? 
Ich würde gerne darüber sprechen, wie ich meine Arbeit 
erlebe. Ich würde sie kritisieren, und sie mich. Wie in  
jeder gesunden Beziehung. Wir sind aber Sub-Unterneh-
mer, mit denen spricht man nicht wie mit Mitarbeitern. 
Man arbeitet mit Sub-Unternehmern, wenn man keine Ver- 
pflichtungen haben möchte.

Wie ist der Umgang mit den Kund*innen? 
Sie sind nett und geben in der Regel Trinkgeld. Manch-
mal transportiere ich aber bis zu zwölf  Mahlzeiten in ein 
Büro und da bekomme ich oft keinen Cent Tip. Für die 
Person, die die Bestellung entgegennimmt, ist es eine Liefe- 
rung an das Büro. Sie fühlt sich persönlich nicht zu  
Dank verpflichtet. 

Wir sehen deine Schichten aus? 
Ich arbeite mittags zwei bis drei Stunden. Dann mache 
ich Pause und koche mir mein Mittagessen und mache 
meine andere Arbeit. Am Abend fahre ich nochmal – 
vier oder fünf  Stunden. Weil der Arbeitgeber nicht so ver- 
antwortungsvoll handelt, nehme auch ich mir meine 
Freiheiten heraus. Ich verpasse auch mal eine Schicht. 
Dann werde ich bestraft, indem ich erst später als  
andere Fahrer die Schichten für die nächste Woche bu-
chen kann.

Du hast gesagt, dass die Arbeit eine positive Wirkung auf   
deine Befindlichkeit hatte. Kannst du das erklären?  
Es gab ein Update, und plötzlich ist die App viel effizi- 
enter geworden. Du kommst in ein Lokal, und die  
Bestellung ist schon fertig. Jedes Mal, immer wieder.  
Es geht: Bam, bam, bam. Die App weiss, wie lang du 
brauchst und wie lange es dauert, die Gerichte zuzube-
reiten. Ich habe in einer Stunde bis zu sieben Liefer- 
ungen geschafft. Das ist faszinierend, da dran zu bleiben. 
Es macht Spass, wenn viel passiert. Dann verfliegt  
die Zeit. Wenn aber wenig los ist, wird dein Körper nicht 
richtig warm. Dann setzt du dich hin, und du frierst.  

Was machst du bei Schnee und Eis? Wird der Dienst dann 
eingestellt? 
Bei dem Orkan im Herbst haben sie ihn für ein paar 
Stunden unterbrochen. Aber nicht im Winter. Da fahre 
ich ununterbrochen. Ich fahre durch Schneetreiben  
und durch Hagel. Eis ist auch kein Problem, ich fahre ein- 
fach drüber. Für solche Belastungen ist die Bezahlung 
aber nicht angemessen. Mit was für einer Arbeit in einem 
konventionellen Wirtschaftszweig ist unser Job vergleich- 
bar? Vielleicht nicht grad mit jemand, der in einem Berg-
werk arbeitet, aber es ist schon extrem, was wir machen. 
Warum sollte man überhaupt noch jemand fest anstellen, 
wenn man mit so geringem Einsatz Leute dazu bringen 
kann, bei jedem Wind und Wetter ganze Tage auf  dem 
Fahrrad zu verbringen?

Interview: Alexis Waltz
Alexis Waltz ist Journalist, Rechercheur, Autor,  
Dramaturg und Berater.

Die Diskussion um die trügerisch betitelte «No Billag»- 
Initiative wird heftig geführt – dabei ist es genau diese Art 
der Diskussion, die uns zeigt, was dabei auf  dem Spiel 
steht.

Es ist ein bisschen mehr als ein Jahr her, als die Protest-
bewegung gegen die internationalen Freihandelsabkommen  
TISA und TTIP und CETA auf  ihrem Höhepunkt war. 

Hauptgrund für den Widerstand waren damals insbeson- 
dere zwei Punkte: Erstens der Versuch internationaler 
Konzerne «zu privatisieren, was nicht bei drei auf  den 
Bäumen ist», wie es Greis anlässlich der Demo auf  dem 
Bundesplatz im Oktober 16 auf  den Punkt brachte. Und 
zweitens die Tatasche, dass der Bund an diesen Verträgen 
hinter verschlossenen Türen mitverhandelte, ohne mögli-
che Beteiligung der Parlamente oder der Öffentlichkeit.

Insbesondere TISA erschien damals als der feuchte 
Traum der Neoliberalen: Mit Bestimmungen, welche ins-
besondere vorschrieben, dass keine Dienstleistung  
mehr staatlich erbracht werden dürfte, sobald sie einmal 
privatisiert worden wäre – und dies bis in alle Ewig- 
keiten. Ein Satz, den man sonst nur in Verträgen mit der 
katholischen Kirche kennt.

Die Schweiz als Zusammenschluss von Menschen, die keine Steuern zahlen wollen?  
Von Etrit Hasler

Eigeninteressen  
& Service Public 

This model of  neoliberal citizenship has received wide- 
ranging attention from sociologists and political scientists 
to psychoanalysts and anthropologists. Michel Foucault 
conceived this new homo economicus as an entrepreneur of  
himself, shifting the liberal vision of  people owning 
themselves as if  they were a piece of  property to a neo-
liberal vision of  people owning themselves as if  they 
were a business.

As property, people become devoid of  notions such as duty, 
compassion and solidarity. They gain an artificial sense  
of  separation from other people and from the ecology that 
supports all life, and seek fulfilment in increased wealth 
and consumption – a way of  living that Aristotle and Sid-
dhartha (the Buddha) would have dismissed thousands  
of  years ago as thoroughly as any modern critic. But with- 
in Neoliberalism there’s a shift: the world is no longer 
perceived simply as property to be consumed, but as an 
opportunity to be captured in order to increase returns  
to financial, social or human capital – a trickle down of  
capitalist rationality without a trickle down of  wealth.

As a result, people become not only separated from each 
other and «nature» in space, but also projected in time in  
a process of  constant self-improvement, self-investment 
and the efficient application of  one’s bundle-of-skills  
to maximize future returns. Crucially, this doesn’t just 
mean commodification, which is essential for capital-
ism’s survival, but also the economisation of  areas of  hu- 
man society in which no formal commodities are found. 
Thus, traditional non-market social norms are displaced 
by the cold-hearted, means-ends calculus of  efficiency,  
investment, productivity, growth, costs and benefits, and 
calculated exchange – and along the way the quest for 
happiness is inverted: want to get rich? Get happy first.

What was once merely theory is now widely practiced. 
The neoliberal vision of  the citizen was first made explic- 
it in the abstract idea of  human capital, but now it’s ex- 
emplified in more concrete ways: every time volunteering 
in Africa is construed as a great thing to have on your 
CV; or when nine out of  ten arguments for fighting patri-
archy in the boardroom are appeals to efficiency; or 
where morning raves are promoted for their ability to im- 
prove productivity at work; or when the first thing on  
a list of  21 reasons to have sex is looking younger. Neo-
liberal rationality has become stunningly efficient at  
reproducing itself.

We can use Google Ngrams to visualise how this collec-
tive psychology has swept through society by tracking the 
frequency with which different words and phrases have 
been used in English-language books since the 19th cen-
tury. By carefully selecting words and phrases that we  
encounter on a daily basis and which embody the spirit of  
neoliberal rationality, we find some fascinating patterns 
emerging near the beginning of  the 1970s.

For example, there has been an explosion in usage of  the 
phrase «sell yourself»— an unsettling sign of  the way in 
which we have learnt to speak of  ourselves in the language 
of  the market. Now, we’re even encouraged to sell our-
selves on our first dates. It’s as if  we have abolished slavery 
only to replace it with a system of  entirely voluntary 
self-commodification. Aside from the relatively chilled-
out decade of  the 1960s, time has also become a com- 
modity that we buy, and in which we invest.

Politicians and policy makers make endless attempts to 
align self-interest with more desirable social or envi- 
ronmental outcomes (rather than appealing to collective  
responsibilities), a shift that’s manifested in the rapidly- 
expanding discourse around incentives. And the increas-
ing usage of  phrases like «it’s none of  your (or my)  
business» in contexts in which nothing is actually bought 
or sold shows how the idea of  managing life as an  
entrepreneur has taken hold. Even in fervently anti-neo-
liberal writings we hear such phrases as «bang on the  
money» applied to ideas about social justice.

Despite the tendency to see so much of  personal, social 
and economic life as a calculated investment for future  
returns, contemporary societies don’t appear to have sig-
nificantly increased their capabilities for solving their 
long-term problems. Threats such as climate change, ex-
hausted food production systems and water supplies,  
antibiotic resistance, economic collapse, and the arms race 
remain mostly un-mitigated. So why do we still fail to  
react properly to such threats?

It appears that our lives have become almost permanent-
ly projected into a place lying somewhere between the 
present and the future. Our hopes, dreams, and quests for  
a meaningful existence are cast into a space in time that 
never actually arrives. It’s as if  we’ve fabricated a kind-of   
secular afterlife – an imaginary destination that justifies 
the struggles of  the present – although, unlike religious 

afterlives, this is one that we have to believe we’ll reach 
before our deaths.

These psychological impacts also seem deeply problemat- 
ic in themselves. By cultivating the antithesis of  a mind-
ful, grounded way of  living, it’s no wonder that we now 
hear talk of  epidemics of  depression, demoralisation, nar-
cissism and other psychological disorders. But perhaps 
such issues have been breeding for far longer than the 
word «epidemic» implies. Authors like Charles Eisenstein 
argue that a process of  separation between people and  
nature began with the development of  agriculture thou-
sands of  years ago, developing via the separation of   
the Gods from within nature to become forces of  nature 
themselves, extending into the notion of  human domi-
nance over the natural world, and culminating in the neo- 
liberal idea that we are not only separate from nature  
and each other but from our present selves.

Today, there does at least appear to be a growing recog- 
nition of  the need to counter these trends, as evidenced by  
the surge of  interest in mindfulness and meditation, 
which are becoming increasingly demystified by a growing 
body of  scientific research. Predictably, the response of  
capitalism has been to appropriate these practices and di- 
rect them towards productivity and profits, nicely cap-
tured by Google’s «head of  mindfulness training» in a brand 
new neoliberal aphorism: «mindfulness opens the door- 
way to loving kindness, which is at the heart of  business 
success.»

But the contradiction between the projected, atomised 
self  of  neoliberalism and the grounded egolessness of  
mindfulness is glaring. Business managers may believe 
that investing time in meditation will «pay dividends»  
in the form of  increased employee productivity and re-
duced healthcare costs, but could a truly mindful con-
sumer or investment banker ever exist? Perhaps such cul-
tural appropriations will prove fatal to the psychologi- 
cal basis of  neoliberal capitalism itself.

First published May 2017 on Opendemocracy.net under a Creative 
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International licence 
(CC BY-NC 4.0).
Joel Millward-Hopkins is a postdoctoral research associate in  
environmental sciences and economics at the University of  Leeds, 
attempting to resist the neoliberal, elitist, and monodisciplinary  
tendencies of  academia.

«I am just riding», sagt ein Lieferando-Fahrer am Rosen- 
thaler Platz in Berlin-Mitte. Er fahre einfach nur. Er  
hat kein Interesse, sich mit mir für ein Interview zu treffen.
Die Fahrer der Lieferdienste Lieferando, Deliveroo  
und des kleineren Anbieters Lieferheld gehören mit ihren  
unförmigen türkisen oder pinken, auf  den Rücken ge-
schnallten Kisten mittlerweile zum Berliner Stadtbild. Am 
Rosenthaler Platz rasen sie fast im Minutentakt den 
Prenzlauer Berg herunter und lassen sich oft nicht mal 
von einer roten Ampel stoppen. 

«They treat us really badly», sagt ein anderer rider. Er ist 
Literaturstudent und kommt aus London. Die meisten 
sind aber mit ihrem Job ganz zufrieden – und das bei Tem- 
peraturen in den Gefrierpunkt. «It’s the best job I ever 
had», sagt Jorge. «With tips, I make 10 to 11 Euros an hour.» 
Er kommt aus Nicaragua. Ein anderer kommt aus Ma-
laysia, er studiert Maschinenbau, ein weiterer aus Nepal. 
Die meisten sind in ihren Zwanzigern. Wenn sie älter 
sind, sind es meistens Deutsche. Die allermeisten sind 
Männer. Auf  etwa 10-20 rider kommt eine Frau. An  
einem Interview war zunächst etwa die Hälfte interessiert,  
gaben bereitwillig ihre Telefonnummer raus. Dann  
überlegten es sich die meisten aber doch anders – auch 
aus Angst, ihren Job zu verlieren, obwohl ich natürlich 
Anonymität garantierte. 

Gespräch mit Eva 

Eva (Name geändert) habe ich vor einem Sushi-Laden 
angesprochen. Sie ist um die dreissig, kommt aus Süd-
deutschland und arbeitet für Foodora. Ihren eigentlichen 
Beruf  können wir nicht verraten, da ihre Anonymität  
gewahrt bleiben soll. Wir treffen uns einige Tage später. 
Eva zeigt mir ihre Tasche. Die ist sperrig – und vor allem 
schwer, sie wiegt leer bestimmt sechs oder sieben Kilo.

Alexis Waltz: Wie bist du dazu gekommen, für Foodora zu 
arbeiten? 
Eva: Ich war vorher selbst eine grosse Bestellerin. Ich wuss- 
te gar nicht, ob ich das körperlich überhaupt kann, von  
der sportlichen Seite her. Ich habe immer die Mädels und 
Jungs getroffen und fand die super nett. Dann habe ich 
gedacht: Vielleicht musst du das Ganze auch mal von der 
anderen Seite her erleben. Ich habe mich mit denen unter-
halten und die sagten: Mach’s. Das kriegst du schon hin.

Wie geht die Firma mit Dir als Angestellte um? 
Die waren immer super nett. Ich kann mich jetzt gar 
nicht beschweren. Als einziges finde ich es schwierig, 
dass du für Schichten eingeteilt wirst. Du kannst zwar  
bestimmte Tage blockieren, wenn du etwas anderes vor-
hast. Manchmal hast du aber spontane Sachen, die du  
einfach machen musst, und dann musst du jemand als Er- 

satz finden. Das klappt nicht gut, besonders im Winter. 
Und wenn du nicht zu einer Schicht kommst, kriegst du 
gleich einen strike, also eine Verwarnung. 

Wie erlebst du die Kund*innen, die Leute, die Essen bestellen? 
Die meisten sind nett. Aber du benutzt halt Google 
Maps, und manchmal kennst du dich in der bestreffenden 
Gegend nicht so aus. Ab und zu sind es auch bezirks-
übergreifende Sachen, für die du dich eigentlich nicht ein- 
getragen hast, aber das gehört halt dazu. Dann fährst  
du und fährst und findest das Haus nicht. Dann kommt 
der Kunde so: «Na, stimmt was mit der Adresse nicht?»  
– «Ne, ich hab es halt einfach nicht gefunden. Das ist hier 
nicht meine Ecke.» Da innerlich nicht sauer zu werden, 
ist nicht so leicht. Ähnlich unangenehm sind auch Leute, 
die dich in den sechsten oder siebten Stock hochlaufen 
lassen, dir kein Trinkgeld geben und einfach sagen: Danke. 
Wir dürfen auch nicht nach Trinkgeld fragen.

Wie bist du beschäftigt? 
Ich habe einen Vertrag und mache zwanzig Stunden pro 
Woche, ich arbeite meistens abends. Tagsüber kann  
ich dann meine andere Arbeit machen – wenn ich nicht er- 
schöpft bin. Das Problem ist, dass es körperlich schon 
sehr anstrengend ist. Gestern habe ich den ganzen Tag im 
Bett verbracht. Davor hatte ich zum ersten Mal eine 
Acht-Stunden-Schicht. 

Pushende Apps: Gespräche mit Fahrradkurieren 
Von Alexis Waltz

Fahren, Essen, 
Schlafen. 



Von TISA zu No Billag

Einen knappen Monat später war das Schreckgespenst 
TISA erledigt. Interessanterweise nicht, weil der kriti-
sche Widerstand gegen die internationalen Verträge in ir-
gendeiner Form Erfolg hatte. Sondern weil der frisch ge-
wählte US-Präsident Donald Trump als eine seiner 
ersten Ankündigungen jegliche Verhandlungen an multi- 
lateralen Wirtschaftsabkommen sistierte – seiner Meinung 
handelte es sich dabei um «bad deals». Kein Wunder: 
Die Zeiten sind längst vorbei, in denen die amerikanische 
Wirtschaftskraft so gross war, dass sie als einzige von  
internationalen Deregulierungen profitierte. Ebensowenig 
Wunder war eines der wenigen konkreten trumpschen 
Wahlversprechen, dass er (lange verpönte) Importzölle  
für Stahl einführen wollte, um sich damit gegen das ver-
hasste China zu positionieren. 

Waren die treibenden Interessen hinter TISA internatio- 
nale Konzerne, die während Jahren knallhartes Lobbying 
auf  höchster Ebene betrieben hatten, begann nur ein  
halbes Jahr später der Abstimmungskampf  um eine Initi-
ative, deren Ziele fast identisch sind – die aber als  
Bieridee von zwei Jungfreisinnigen und einem Jung-SVP-
ler entstanden war. Von den dreien ist heute nur noch  
der Rechtsaussen im Kommittee zu hören: Olivier Kessler. 
Ein selbsterklärter Libertärer, heute Vize-Chefredaktor  
bei Ulrich Schlüers xenophobem Flugblatt «Schweizer-
zeit», der in der Vergangenheit ein ausländerfeindliches 
Webforum betrieb und zwischendurch beim wirren Sek-
tenprediger Ivo Sasek zwischen Holocaustleugnern,  
Verschwörungstheoretikern, Rechtsradikalen, Scientolo-
gen und anderen Esoterikern auftrat. 

Kesslers Bild der Schweiz, das er in der «Arena» darleg-
te, ist so einfach wie historisch falsch: «Ein freiwilliger  
Zusammenschluss von Bürgern, die gekämpft haben ge-
gen die Steuervögte, die alle zwingen wollten, etwas  
zu bezahlen, was diese gar nicht wollten. Deswegen haben 
wir so viel Zuwanderung aus totalitären Staaten.»  
Sprich: Die Schweiz als Zusammenschluss von Menschen, 
die keine Steuern bezahlen wollen. Das mag ins Bild  
von Bankgeheimnis und Pauschalbesteuerung passen, ig-
noriert aber so ziemlich jeden Grundsatz der Schweizer 
Verfassung. 

Dass eine Initiative aus dieser Ecke zwei Monate vor 
dem Urnengang immer noch auf  der Kippe ist, (und dass 
sie insbesondere unter jüngeren Skeptikern, die gerade  
in der TISA-Gegnerschaft deutlich vertreten waren, grosse 
Zustimmung geniesst), hängt natürlich mit dem direkt- 
en Objekt der Initiative zusammen: Der Billag-Gebühr 
und in direkter Folge davon der SRG.

Asoziale Gebühr

Wie jede andere «ewige» Institution in unserem Land 
leidet die SRG darunter, dass es niemanden gibt, der 
nicht eine Meinung zu ihr hat. Wer noch fernsieht, hat 
sich bestimmt schon einmal über irgendeine Sendung 
aufgeregt, die zu (un-)ausgeglichen, zu seicht, zu abgeho-
ben war. Wer Radio hört, läuft Gefahr sich über die  
falsche Musik oder den falschen Dialekt der Moderieren- 

den enervieren zu müssen. Und wer all dies nicht tut,  
hat sich wohl mehr als einmal die Frage gestellt, wieso 
sie für etwas bezahlen müsse, dass sie selber gar nicht 
benötige. 

Die Frage ist völlig berechtigt. Als die Empfangsgebühr 
1920 erstmals eingeführt wurde, war Radio noch weit  
davon entfernt, ein Massenmedium zu sein – fern war die 
Idee der Bürgerpflicht, wie sie im zweiten Weltkrieg 
herrschte, sich über Radio zu informieren, ob denn nun 
der Deutsche oder der Russe schon an der Grenze stehe. 
Und selbst, als noch das Fernsehen als zweites Massen-
medium dazu kam, wurde das Finanzierungsmodell nicht 
angepasst. 

Heute reden wir hingegen ganz automatisch vom «Service 
Public», den die SRG und die von der Billag-Gebühr  
mitfinanzierten lokalen Radio- und Fernsehstationen 
leisten. Und auch wenn wir im Bereich des Service  
Public durchaus auch Nutzungsgebühren kennen (zB. den  
Ticketpreis für ein SBB-Ticket, die Autobahnvignette,  
die Briefmarke oder die Gebühr für den Kehrichtsack), 
so gehört zur Definition des Service Public fast auto- 
matisch dazu, dass diese Gebühren tief  gehalten werden 
mit Steuergeldern – die sich wiederum nach der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit und nicht dem konkreten 
Nutzen für den Einzelnen berechnen. Die Billag- 
Gebühr ist da die grosse Ausnahme. Sogar, wer Sozialhil-
fe bezieht, wird nicht davon befreit. Und das ist zu- 
gegebenermassen asozial.

Kein Wunder hat die No Billag-Initiative unter Menschen 
mit tieferen Einkommen eine relativ hohe Sympathie. 
Gerade unter Linken hört man häufig, sie wären sofort 
dafür, die Gebühr durch eine echte Mediensteuer zu  
ersetzen. Nur: Darüber stimmen wir nicht ab. Die Initia-
tive lügt nämlich schon im Titel. Es geht nicht darum, 
eine Gebühr abzuschaffen. Vielmehr geht es darum, das 
bisherige System der Mediensubventionierung, das in  
seinen Grundsätze seit 1930 besteht, komplett abzuschaf- 
fen und zu privatisieren. In Artikel 4 der Initiative  
steht explizit: «[Der Bund] subventioniert keine Radio- 
und Fernsehstationen.»

Streit unter Medienunternehmen

Dass dies bei einem Ja zur Initiative nicht nur bedeutet, 
dass die SRG schliessen müsste, hat man insbesondere in 
den Aussenregionen bemerkt: So äussert sich André 
Moesch, Präsident des Regionalfernsehverbands Telesu-
isse, seinerseits ein grosser Kritiker der SRG, unab- 
lässig gegen die Initiative. Er spricht von einer generellen 
«Anti-Medien Stimmung» im Land und warnt davor, 
dass ohne die Billag-Gelder die meisten Regionalsender 
eingehen würden: «Kein Telebasel mehr, kein Tele- 
ticino, kein TVO und und und. Stattdessen ein paar Kom- 
merzsender, die sich nicht im Geringsten um die  
Regionen scheren.»

Auf  der anderen Seite dieser Debatte stehen ebenfalls 
Medienunternehmen. Im Fall von Moesch sogar der Be-
sitzer seines eigenen Unternehmens, die NZZ. Die Zei-
tungsverlage fahren seit Wochen eine heftige Kampagne 

zugunsten der Initiative oder zumindest gegen die SRG. 
NZZ-Chefredaktor Eric Gujer bezeichnete die SRG als 
«Kind einer Zeit, in der Hitler und Stalin die neue Ra- 
diotechnik nutzten, um ihre Propaganda zu verbreiten.» 
Und die Tamedia AG fährt insbesondere in ihrer Be-
richterstattung im Gratisblatt 20 Minuten seit Wochen 
eine Kampagne gegen die SRG, welche sich hart an  
der Grenze zu Fake News bewegt: So konstruierte auch 
die Sonntagszeitung aus einer Studie des Medienpro- 
fessors Vincent Wyss kurzerhand die Schlagzeile, dass 
die Mehrheit der SRG-Journalisten politisch links  
einzuordnen sei. In Wirklichkeit hatt Wyss’ Studie erge-
ben, dass Schweizer JournalistInnen grundsätzlich  
eher links einzuordnen sind, und dass die SRG dabei 
nicht von anderen Medien abweiche. 

Dies prangert wiederum der letzte grosse Player im Schwei- 
zer Medienbusiness an – Ringier. Wie man in Blick  
und Sonntagsblick nachlesen konnte, geht es Tamedia-
Verleger Pietro Supino darum, die SRG zu zerschlagen 
oder zumindest einzuschränken, damit der Werbemarkt 
für den fusionierten Tamedia-Goldbach Konzern frei  
wird, das bei einem Wegfall der SRG über ein de fakto 
Monopol auf  dem Schweizer Fernsehwerbemarkt  
verfügte. Doch auch das Engagement des Blicks ist dabei 
nicht eigennützig: So betreibt Ringier zusammen mit  
der SRG die Vermarktungsfirma Admeira, welche der 
Tamedia und der NZZ seit ihre Gründung 2016 ein 
Dorn im Auge ist. 

Unabhängigkeit und/oder Qualität

Diese Balgerei unter den grossen Playern macht es für 
die Stimmbevölkerung nicht gerade einfach, sich eine  
unabhängige Meinung zu bilden. Auf  beiden Seiten der 
Debatte finden sich vor allem Menschen, die keine  
Ahnung haben vom Schweizer Medienmarkt: Das gilt für 
Gewerbeverbandspräsident Hans-Ulrich Bigler, Initiant 
Olivier Kessler und SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher 
gleichermassen. Diejenigen, die es besser wissen, sind 
alle so befangen, dass es schwierig geworden ist, ihre Be-
richterstattung von den eigenen Interessen zu differen-
zieren.

Dies zeigt, wie wichtig es wäre, ein nationales Medium 
zu haben, das nicht von wirtschaftlichen Interessen  
getrieben ist. Doch die SRG selber ist schon seit der 
RTVG-Abstimmung so sehr in Schockstarre, dass sie  
sich nur noch selten traut, sich zu weit aus dem Fenster 
zu lehnen. Ein Paradebeispiel dafür zeigte sich in der 
«Arena» zur Initiative: So meinte Moderator Jonas Projer 
zur Frage des Medienkonsums unter der jüngeren  
Generation, er würde sehr gerne ein paar Vertreter dieser 
Generation im Publikum befragen. Aber da er nicht  
wisse, wie diese zur Initiative stünden, sei dies nicht mög- 
lich – schliesslich verpflichtete sich die Arena dazu,  
Befürwortern und Gegnern genau gleich viel Redezeit zu 
geben. Womit er eindrücklich bewies, dass Unabhäng- 
igkeit und journalistische Qualität eben doch nicht auto-
matisch das Gleiche sind.

Etrit Hasler ist Slampoet, Journalist und SP-Kantonsrat. 

Fünfeinhalb Milliarden Schweizer Franken. Das sind  
die Nettoumsätze, die Medien in der Schweiz jährlich mit  
Werbung erreichen, wobei mehr als ein Drittel davon 
(37% oder rund zwei Milliarden CHF) im Bereich elektro- 
nischer Medien (also Fernsehen, Radio, Kino und Online) 
erzielt wird. Der Anteil des Rundfunks (also Fernsehen 
und Radio) daran macht rund eine Million CHF aus.

Es geht bei werbefinanzierten Medien also um viel Geld. 
Für private Medien, die immer gleichzeitig auf  einem Pub- 
likums- und einem Werbemarkt unterwegs sind, stellt 
dieses Geld die Haupteinnahmequelle dar. Dabei wird der  
Preis, den die werbetreibende Wirtschaft den Medien  
für Werbung bezahlt, über die Reichweite und die Markt- 
anteile von Medien definiert: Je mehr Leute erreicht  
werden, desto teurer ist die Werbung. Weil die Reichwei-
ten und Marktanteile seit Jahren stagnieren oder sinken, 
gehen auch die Umsätze, die sich mit Werbung erzielen 
lassen, zurück (ausgenommen davon ist der Online- 
Bereich). Dabei sind Medien ein Business, das stark von 
Fixkosten und damit auch von Skaleneffekten geprägt 

ist: Man kann beispielsweise nicht einfach billigeres Roh-
material beschaffen und dadurch Geld sparen – aber  
wenn man mit einzelnen Inhalten viel mehr RezipientInnen 
erreicht, sinken die Produktionskosten. Folglich grei- 
fen die privaten MedienmacherInnen zu kreativen Stra-
tegien, um mit ihrer Werbung mehr Personen und ins- 
besondere mehr relevante Zielgruppen zu erreichen. Da- 
zu gehören multimediale Vermarktungskonzepte, mit  
denen Kampagnen simultan in zahlreichen Kanälen ge-
schaltet werden können, oder auch zielgerichtete Wer-
bung, die sich an konkret definierte Zielgruppen richtet.

Eine weitere, jedoch eher ideologisch als betriebswirt-
schaftlich begründete Strategie stellen die regelmässigen 
Attacken auf  die SRG dar. So wurde etwa durchgesetzt, 
dass zeitversetzte TV-Nutzung (beispielsweise über Inter- 
netangebote wie Teleboy, SRF online, oder auch die  
Angebote von Swisscom TV und UPC) maximal sieben 
Tage möglich sein darf. Der No-Billag Angriff  auf  die 
SRG muss in diesem Lichte gesehen werden: Die Inte- 
ressen von libertären Deregulierungs-VerfechterInnen, 

die staatliche Eingriffe grundsätzlich um jeden Preis zu-
rückdrängen wollen, treffen auf  naive Träume von ge- 
wissen MedienmacherInnen, die die Marktanteile der SRG 
gerne unter sich aufteilen würden.

Insofern lohnt sich ein Blick auf  diese Marktanteile,  
um ein realistisches Bild der Gegebenheiten zu zeichnen. 
Beim Fernsehen erreicht die SRG (über 24 Stunden  
betrachtet) knapp einen Drittel Marktanteil (31.3% in der 
Deutschen, 28.5% in der Französischen und 32.8% in der 
Italienischen Schweiz). Die privaten Schweizer TV-Sender 
kommen in der Deutschschweiz immerhin auf  8.4%, 
während sie in der Romandie mit 1.2% und im Tessin mit 
1.1% verschwindend klein sind. Die restlichen rund  
zwei Drittel des Marktes teilen sich ausländische Sender 
auf  (60.3% in der Deutschen, 70.3% in der Französi- 
schen und 66.1% in der Italienischen Schweiz). Im Radio- 
bereich gibt es deutlich mehr Sender als beim Fernse-
hen, auch weil sich das Medium besser für eine regionale 
Ausrichtung eignet. Insofern ist der Marktanteil der  
ausländischen Sender deutlich kleiner: Über den ganzen 

Wer würde von No-Billag profitieren? 
Von Florin Büchel

Für tieferes Niveau

On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. 
You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather. 

John Perry Barlow



Economics are the method:  
the object is to change the soul. 

Margaret Thatcher



Regulierung ist eine gesellschaftliche Antwort auf  eine 
Vertrauenskrise. Werden Gemeinschaften so gross, dass 
die herkömmlichen Verfahren zur Vertrauensbildung – 
wie etwa Gespräche, Beziehungen, Erfahrungen – nicht 
mehr ausreichen, entwickeln sie Instrumente, um Sich- 
erheit über Regeln zu erlangen. Führt eine WG ein System 
mit Sanktionen für diejenigen Mitbewohnerinnen und 
-bewohner ein, welche sich nicht an Abmachungen halten, 
dann ist das ein Zeichen dafür, dass sie in einer Ver- 
trauenskrise steckt. Komplexe Gesellschaften agieren so 
gesehen ständig unter Bedingungen der Unsicherheit,  
sobald Handlungen und gesellschaftliche Institutionen 
den Rahmen persönlicher Beziehungen überschreiten. 

Die Geschichte des Geldes ist ein Feld, auf  dem sich die 
künstliche Herstellung von Vertrauen in Gesellschaften 
studieren lässt. Geld ist selbstreferentiell, wie John Searle 
in ‹The Construction of  Social Reality› festgestellt hat: 
Es ist das, wovon alle glauben, dass es Geld sei. Der Wert 
von Geld wird heute nicht mehr über seine Materialität 
oder eine Garantie hergestellt, sondern über das Vertrauen 
von Menschen in ihr Zahlungsmittel. Dieses Vertrauen  
ist bei Währungen durch die Volkswirtschaft und ihre Nach- 
frage nach Geld in der Regel gerechtfertigt. Letztlich  
ist Geld heute aber lediglich eine Datenbank auf  einem 
Server. Eine Zahl auf  einem Bankkonto legt ein Gut- 
haben fest, dem nichts Reales entspricht. Weil wir – und alle 
anderen – aber daran glauben, dass diese Zahlen eine  
Bedeutung haben, funktioniert dieses sogenannte Fiat-
Geld («fiat» heisst auf  Latein «es werde», es handelt  
sich also um Geld, welches eine Zentralbank aus dem 
Nichts schaffen kann). 

Ein Anteil an dem Vertrauen, das Geld und den damit 
verbundenen Handlungsmöglichkeiten entgegengebracht 
wird, hat die extreme Regulierung: Wie eine Banknote 

auszusehen hat, was Banken mit Geld machen dürfen und 
was nicht, wie die Nationalbank operiert – all das ist 
durch Gesetze und Reglemente streng kontrolliert. Weni-
ge Menschen verstehen diese Mechanismen, aber sie 
wissen, dass es sie gibt. Die Geldmenge wird von der Natio- 
nalbank zwar vergrössert oder verringert, doch diese 
Möglichkeit wird weder zufällig noch willkürlich verwen-
det, sondern folgt bestimmten Kriterien und wird durch 
den internationalen Währungsmarkt bestimmt. 

Durch den Medienwandel im Rahmen der Digitalisie-
rung hat sich das Vertrauensproblem verschärft: Im Netz 
interagieren Unbekannte miteinander. Wie lässt sich  
hier Vertrauen herstellen? Eine provisorische aktuelle Ant- 
wort lautet: Durch Technologie. Gibt ein Verfahren Si-
cherheit, dass alle Agierenden sich an bestimmte Regeln 
halten, braucht es grundsätzlich keine Regulierung  
mehr. Betrachtet man dabei wieder die Zahlungsmittel, 
dann zeigt die Währung Bitcoin, wie die Funktion von 
virtuellem Geld ohne Regulierung erbracht werden kann. 

Bitcoins und andere ähnliche digitale Währungen nutzen 
eine Blockchain. Sie besteht aus Dateien, die verschlüsselt 
und anonym alle Transaktionen eines Systems aufzeich-
nen. Man kann sich das am Beispiel eines Uno-Spiels vor- 
stellen: In der ersten Datei stünden verschlüsselt alle 
Karten, die am Anfang verteilt wurden. Wird die erste 
Karte ausgespielt, entsteht eine zweite Datei, indem  
dieser Spielzug der ersten verschlüsselt hinzugefügt wird. 
Aufgrund der Verschlüsselungsmethoden kann niemand 
sehen, wer welche Karten besitzt oder wie der Aufnah- 
mestapel sortiert ist, aber alle können sicher sein, dass 
niemand das Spiel manipuliert hat. 

Diese Technologie, die mit grosser Sicherheit alle Trans-
aktionen aufzeichnet, aber trotzdem allen Beteiligten 

Anonymität garantiert, funktioniert dezentral: Die Datei-
en befinden sich bei den Benutzerinnen und Benutzern  
des Systems. Sie könnten theoretisch mit ihren Rechnern 
selbst die nötigen Transaktionen und Überprüfungen 
vornehmen und brauchen weder einen Server noch eine 

Verwaltung dazu. Kurz: Vertrauen schafft auf  der  
Blockchain eine anonymisierte Totalüberwachung. 

Bitcoins verwenden die Blockchain-Technologie genau so: 
Wer Bitcoins besitzt, kann sicher sein, dass alle Transak- 
tionen korrekt ablaufen und gespeichert sind, ohne dass 
es eine Bank gibt, die dafür einsteht. Zahlungen werden 
zwar gespeichert, wer sie aber ausführt und wem sie gutge-
schrieben werden, lässt sich im System nicht nachvollzie-
hen. Bitcoins sind als System anonym, dezentral und sicher. 

Rund um Bitcoins und die Blockchain ist eine ganze Start- 
up-Industrie entstanden. Die Walliser Gemeinde Gondo 
bietet Unternehmen in dieser Branche günstigen Strom 
an, weil die Rechenprozesse bei der Arbeit mit digitalen 
Währungen viel Energie verbrauchen. So werden die Knapp- 
heit der Währung und ihr langsames Wachstum sicher- 
gestellt. Der SVP-Nationalrat Franz Grüter hat im Som-
mer 2016 eine mittlerweile abgelehnte Motion einge-
reicht, im Bankgesetz formulierte Sorgfaltspflichten und 
Eigenmittelanforderungen für die Bitcoin-Branche  
auszunehmen. In der Motion heisst es:  

«Blockchains ermöglichen dank ihrer lückenlosen und 
nichtveränderbaren Historie den unwiderlegbaren Nach-
weis von Transaktionen. Damit könnten viele Geschäfte 
direkt zwischen zwei Vertragsparteien abgewickelt werden, 
die bislang einen Mittelsmann erforderten (z.B. Zah-
lungsdienstleister). Die Technologie birgt viel Potenzial, 
welches aber nur ausgeschöpft werden kann, wenn die  

Wenn eine Pizza plötzlich 65 Millionen Franken kostet.  
Von Philippe Wampfler

Bitcoins &  
Deregulierung  

Tag betrachtet erreichen die SRG-Radiosender rund 
zwei Drittel Marktanteil (64.5% in der Deutschen, 65.6% 
in der Französischen und 76.3% in der Italienischen 
Schweiz), während die privaten Schweizer Sender in der 
Deutschschweiz Marktanteile von 30.6%, in der Ro- 
mandie 24.7% und im Tessin 16.3% aufweisen. Für die 
ausländischen Sender bleiben also 4.8% in der Deut-
schen, 9.7% in der Französischen und 7.4% in der Italie-
nischen Schweiz übrig.

Machen wir uns nichts vor bezüglich der No-Billag Initiati- 
ve: Die zu zwei Dritteln aus Gebühreneinnahmen finan- 
zierte SRG könnte bei einer Annahme nicht weiter bestehen  
und müsste abgewickelt werden. Die BefürworterInnen 
der Initiative können noch so viele Plan-B-Szenarien 
ausarbeiten und beteuern, die Tagesschau könnte sich 
auch über Bezahlabos finanzieren – das bleiben welt-
fremde Vorstellungen von Akteuren, die keinen Schimmer 
vom Medienbusiness haben. Gehen wir also davon aus, 
dass die SRG – und damit ihre Marktanteile – verschwin-
den würde. Beim Fernsehen ist die Sache eigentlich  
klar: Die Übermacht der ausländischen Sender ist gross 
genug, um die SRG-Anteile praktisch restlos aufzusau- 
gen. Niemand glaubt ernsthaft, dass die privaten Schweizer 
Sender, die nicht mal zweistellige Marktanteile aufwei-
sen, plötzlich so stark wachsen könnten – die Schweiz ist 
dafür einfach zu klein. Dies gilt umso mehr in der  
Lateinischen Schweiz. Beim Radio sieht es leicht anders 
aus: Die privaten Schweizer Sender halten höhere  
Anteile als die ausländischen und könnten wohl leicht zu- 
legen. Doch es fehlt ein weiterer wichtiger Faktor in  
dieser Betrachtung, nämlich die Konzessionierung von 
41 regionalen und lokalen Radio- und 13 regionalen 
Fernsehprogrammen durch den Bund. Diese Konzessio-
nen, die für viele private Stationen absolut nötig sind,  
werden ebenfalls aus den Billag-Gebühren finanziert. Ins- 
besondere kleine Radiostationen, die häufig rund die 
Hälfte ihrer Einnahmen aus den Konzessionen ziehen, 
wären bei einer Annahme der Initative ebenfalls be- 
droht. Insofern würden auch im Radiobereich mindestens 
indirekt vor allem die ausländischen Sender profitieren.

Um die Fronten bezüglich der Initiative in der Schweizer 
Medienlandschaft aufzudecken, lohnt sich ein Blick auf  
die Besitzverhältnisse. Die ökonomische Konzentration 
hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass nur wenige 
grosse Verlage übrig sind – es lässt sich also schnell klären, 
welche Verlage an konzessionierten TV- oder Radio- 
stationen beteiligt sind. Die NZZ-Mediengruppe und AZ- 
Medien haben sowohl konzessionierte Radio-Sender 
(NZZ: Radio FM1, Radio Pilatus; AZ: Radio Argovia, 
Radio 24), als auch konzessionierte TV-Stationen  
(NZZ: TVO, Tele1; AZ: Tele M1, TeleBärn). Die Somedia 
(und damit indirekt die Basler Zeitung) profitiert über  
TV Südostschweiz von Konzessionen. Ringier ist am kon- 
zessionierten Radiosender Energy Zürich beteiligt.  
Nur die Tamedia hat vor einigen Jahren alle Beteiligungen 
an Rundfunksendern verkauft und profitiert somit als 
einziger grosser Schweizer Verlag nicht von Konzessio-
nen. Doch nicht nur das: Im Dezember 2017 wurde  
bekannt, dass Tamedia plant, die Goldbach Group zu 
übernehmen (und es ist davon auszugehen, dass die  
Wettbewerbskommission diesen Plan durchwinken wird). 
Goldbach vermarktet und vermittelt Werbung in pri- 
vaten (elektronischen) Medien, unter anderem auch die 
Schweizer Werbefenster der ausländischen TV-Sender. 
Der neue Tamedia-Goldbach-Konzern (der auch mit der 
Produktion von TV-Inhalten liebäugelt) wäre somit  
der grosse Profiteur von No-Billag, während alle anderen 
Schweizer Verlage Rückschläge im Radio- und / oder  
TV-Bereich hinnehmen müssten. Dies erklärt die zumin-
dest ambivalente Berichterstattung der Tamedia-Pub- 
likationen über die Initiative.

Zu guter Letzt gibt es noch einen weiteren Akteur, dem 
ein Wegfall der SRG gelegen kommen würde: Es ist der 
ideologische Milliardär, der seine rechts aussen angesie-
delten Positionen in die Gesellschaft tragen möchte. Wie 
sich bei der Basler Zeitung zeigt, ist dies zwar ein Ver-
lustgeschäft – doch wer es sich leisten kann, Geld täglich 
aus dem Fenster zu werfen, um extremistische Publikati-
onen zu finanzieren und öffentliche Diskurse damit 
merklich nach rechts zu schieben, hat es leichter, wenn 

die SRG nicht mehr existiert. Denn die öffentliche Fi-
nanzierung der SRG stellt auch sicher, dass deren Jour-
nalistInnen genug Ressourcen für investigative Recher-
chen haben. Sie müssen nicht immer auf  Reichweiten 
und Marktanteile achten, sondern können es sich zumin-
dest teilweise leisten, aufklärerischen Journalismus zu 
produzieren, der einer demokratischen Gesellschaft an-
gemessen ist. Dies fördert im Medienbereich einen Qua-
litätswettbewerb statt einen Wettbewerb um Ratings, 
Marktanteile und Klicks: So zeigen zahlreiche medien-
wissenschaftliche Untersuchungen, dass die Qualität der 
öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Sender auf  die 
Inhalte von privaten Sendern abfärben. Es kommt also 
eine Art Sozialisationseffekt zu tragen, der das ganze Ni-
veau der Berichterstattung in einem Mediensystem erhö-
hen kann. Bezüglich den Nachrichtensendungen des Bri-
tischen Senders ITV wird dies etwa regelmässig 
konstatiert –dessen Stil und Qualität sind merklich posi-
tiv von der BBC beeinflusst. Genau diesen Effekt wür-
den auch die RechtsideologInnen gerne nutzen, bloss in 
die andere Richtung – um ein tieferes Niveau mit immer 
rechteren Inhalten salonfähig zu machen. Dass ausge-
rechnet die nationalistischen Patrioten dabei ausländi-
schen AkteurInnen – nämlich eben den TV-Sendern – in 
die Hände spielen, muss als Ironie der Geschichte und 
ideologische Verblendung betrachtet werden.

Florin Büchel ist Post-Doc und Dozent am Institut für Publizistik-
wissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich. In seiner 
Forschung beschäftigt er sich mit politischer Kommunikation,  
Mediensoziologie, Erkenntnistheorie und normativer Medien- und 
Demokratietheorie.

Alle Zahlen, die in diesem Artikel verwendet werden, sind öffentlich
zugänglich und können somit nachgeprüft werden. Alle Zahlen
beziehen sich auf  das Jahr 2016.
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«Sie suchen einen seriösen Werbeträger für Ihr Produkt 
im Bereich Pop/Unterhaltung/Lifestyle?», fragt Rocko 
Schamoni im Booklet seines Albums «Showtime». «Tät-
towieren Sie Ihr Logo direkt auf  den Star/Werbeträger. 
Auf  dieser Seite sehen Sie unser Startmodell Rocko Scha-
moni.» «Body.Com» nennt Schamoni seinen ironischen 
Kommentar zu einer Kultur, die zunehmend einen Waren- 
charakter angenommen hat. Doch nicht nur auf  die  
Thesen zur Kulturindustrie von Adorno und Horkheimer 
nimmt Schamoni Bezug, er kommentiert mit dem 1999  
erschienenen Album auch damals aktuelle Entwicklungen 
der Musikindustrie. Ein Wettbewerbsdenken hat in den 
Neunzigern die Kultur überrannt: Die von Boltanski und 
Chiapello aufgestellte These, dass im Neoliberalismus 
«der Wert jedes Einzelnen in hohem Maße variabel ist und 
man sich jeden Tag auf  das Neue bewähren muss» hat 
auch hier Einzug gehalten. Das einst geschützte Biotop 
«Kultur» wurde einem strukturellen Wandel unterwor-
fen, der bis in die frühen Achtziger zurückreicht, in die 
Anfänge der durch die Wahl Margret Thatchers und  
Ronald Reagan vollzogenen politischen Wende. Die Neun- 
ziger waren geprägt von Börsengängen großer Label,  
von Monopolisierung und gravierenden medienpolitischen 
Veränderungen. Wenige Jahre vor der Krise der Musik- 
industrie durch den Zusammenbruch des Tonträgermarktes 
in den Nullerjahren hat Schamoni bereits darauf  auf-
merksam gemacht, dass künstlerische Produkte zunehm- 
end in den Hintergrund gedrängt werden, wohingegen  
die Marke eines Künstlers, das Brand «Schamoni» in den 
Mittelpunkt rückt: «Steigen Sie ein bei Body.Com und  
sichern Sie sich eine zuverlässige Werbefläche für ein ganz- 
es Leben! Brandings gegen Aufpreis!»Aber nicht nur  
die Strukturen der Musikindustrie haben sich gewandelt, 
auch das gesellschaftliche Umfeld hat sich von einer 
staatlich subventionierten Kulturpolitik für alle hin zu ei-
ner im Zeichen der New Economy stehenden «Kreativ-
wirtschaft» entwickelt, was auf  mehreren Ebene Auswir-
kungen auf  die kulturelle Sphäre hat. Laut einer von 
Owen Heatherly in seinem Buch «These Glory Days» an- 
geführten Statistik hatten im Jahr 2010 über 60 Prozent 
der britischen Künstler in den Top Ten eine Privatschule 
besucht, zwanzig Jahre zuvor waren es nur ein Prozent 
der Musiker. Es hat sich also etwas Grundsätzliches ge-
ändert in Großbritannien, wo Bands aus der Arbeiter-
klasse und der unteren Mittelschicht eine lange Tradition 
haben: von den Kinks über David Bowie, Roxy Music, 
Kate Bush, The Smiths bis hin zu den Pet Shop Boys. Punk, 
um bei einem Beispiel zu bleiben, konnte seine politi- 

sche Schärfe auch aus dem Grund entwickeln, weil er 
Menschen aus der Arbeiterklasse und der Mittelschicht 
vereinte. Eine zentrale Rolle für diese Vernetzung waren 
die staatlichen Kunsthochschulen, die sich durch einen 
niedrigschwelligen Zugang gerade für Jugendliche aus der 
Arbeiterklasse auszeichneten. Dadurch entstand ein  
Bewusstsein für die Probleme der Arbeiterklasse und für 
klassistische Ausgrenzungen. Weil jedoch die sozialen  
Sicherungen der Nachkriegszeit unter der Regierung That-
cher erodierten, und der zunehmende Abbau staat- 
licher sozialer Leistungen Menschen aus den unteren 
Schichten die Möglichkeiten raubte, am kulturellen  
Leben teilzuhaben, sowohl als Konsument wie auch als 
Akteur, löste sich diese Verbindung im Laufe der  
Achtziger. Die Solidarität vieler Punkbands mit dem Berg- 
arbeiterstreik 1984/85 und die Niederlage der Streik- 
enden läutete nicht nur den Bedeutungsverlust der Ge-
werkschaften und der Arbeiterklasse in Großbritannien 
ein, sondern auch das Ende dieses engen Bündnisses, das 
Punk geschmiedet hatte.

Es ist von zentraler Bedeutung, wer mitspielen darf  in 
der Kultur, und wer aufgrund seiner sozialen Herkunft 
ausgeschlossen bleibt. Der Abbau des staatlichen Wohl-
fahrtsystems, den Thatcher begonnen und Tony Blair 
weitergeführt hat, die Privatisierung des Gesundheitssys-
tems, das Wegfallen des freien Zugangs zu den Art 
Schools und günstiger Mieten – all diese Rahmenbedin-
gungen für die Entstehung einer unabhängigen Kultur 
sind in den Achtzigern verschwunden. Im Gegenzug ent-
wickelte sich in Großbritannien wie auch in anderen 
westlichen Ländern eine «Kreativwirtschaft», die Kultur 
unter neoliberalen Vorzeichen neu definierte. Die mit 
Tony Blairs Amtszeit assoziierte mediale Konstruktion 
des «Cool Britannia» gehört ebenso zu dieser Entwick- 
lung wie die Mannheimer «Pop-Akademie», die einen eli- 
tären Zugang zu Pop manifestiert, der nicht jedem  
zur Verfügung steht. Nicht selten waren Künstler jedoch 
auch Vorbilder der neoliberalen Idee der Flexibilität  
und der Etablierung eines Images auf  dem Markt. Simon 
Reynolds beschreibt dies in seinem Buch «Glam» am 
Beispiel David Bowies: «Die Werte, für die er stand – 
Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Mobilität –, sind  
aus gutem Grund Glaubensgrundsätze der Kreativ- und 
Medienbranche: Das Ideal der ständigen Neuerfind- 
ung ist das berufliche Nebenprodukt einer Karriere mit 
der ständigen Wahrscheinlichkeit, sich selbst ein neues 
Image verpassen oder die Karriere wechseln zu müssen. 

Auf  gewisse Weise ist Bowieismus die ästhetische  
Variante der Prinzipien der Finanzwelt: die Mobilität des 
Kapitals, während es in rasender Geschwindigkeit ver-
äußert und reinvestiert wird, zerstörerische Innovation.» 
Parallel zu dieser gesellschaftlichen Entwicklung hat  
sich im Zuge der Deregulierungsmaßnahmen der Achtzi-
ger und Neunziger – so wurden in Deutschland in  
dieser Zeit etwa die zuvor staatlichen Unternehmen der 
Post wie auch die Bahn in privatrechtliche Gesell-
schaften überführt – auch die Musikindustrie selbst grund- 
legend gewandelt. Kartellbehörden ließen Konzern- 
übernahmen durchgehen, die ein Jahrzehnt zuvor noch 
undenkbar gewesen wären. Eine Mischung aus Börsen- 
gängen von Labels und der Abstoßung einzelner Sparten 
hatte eine neue Unübersichtlichkeit zur Folge, von der  
einige wenige Konzerne profitierten, sodass sich bis zu 
Beginn des neuen Jahrtausends eine Labellandschaft 
darbot, die von wenigen Großkonzernen dominiert war. 
Am Anfang dieses durch Maßnahmen der Deregulie- 
rung ausgelösten Prozesses standen zu Beginn der 1980er 
noch 50 große Medienkonzerne, in der Gegenwart ist 
diese Vielfalt auf  drei Konzerne zusammengeschrumpft. 

Das 1931 gegründete Label EMI etwa, das 1980 mit dem 
unter anderem in der Rüstungsindustrie tätigen briti-
schen Unternehmen Thorn Electrical Industries fusioniert 
war, und seit den späten Siebzigern die Label United  
Artists, Chrysalis und Virgin Records übernommen hatte, 
trennte sich 1996 wieder vom Thorn-Konzern und  
ging an die Börse, was jedoch die Krise des Major-Labels 
nicht aufhalten konnte. 2012 genehmigte die EU-Kom-
mission die Übernahme der EMI-Aktien durch Universal  
Music, die damit weltweit 40 Prozent der Marktanteile 
am Tonträgermarkt besitzen. Lukrative Anteile von EMI 
wie der Beatles-Backkatalog wurden dem Universal- 
Konzern zugeführt, andere Sparten abgestoßen oder ab-
gewickelt. Ähnliche Entwicklungen wie EMI haben  
auch andere Label vollzogen, sodass in der Gegenwart 
die drei Major Label Universal, Sony und Warner  
80 Prozent des weltweiten Musikmarktes kontrollieren. 

Ein wichtiger Schritt auf  diesem Weg zur Monopolisierung 
des Musikmarktes war eine politische Entscheidung:  
Bill Clintons 1996 verabschiedeter «Telecommunications 
Act» zur Liberalisierung des US-amerikanischen Me-
dienmarktes. Ziel war die Aufhebung von Wettbewerbs-
beschränkungen im Bereich von Fernseh- und Rund- 
funkstationen, Mobilfunkgesellschaften und anderen Me- 

nende Staatsgeheimnis… Die Zahlen konnten nur die Pro- 
duzenten liefern, in der Regel waren das eher Schätz- 
ungen als konkrete Festlegungen. Faktisch konnten die 
operativen Pläne daher nicht vorausschauend, sondern  
nur nachträglich aufgestellt und verabschiedet werden.» 

Dieser Beschreibung nach hängt alles an der Verfügbar-
keit von gewaltigen Datenmengen (Big Data), die zur 
Steuerung der Prozesse erhoben, zusammengeführt und 
ausgewertet werden müssen. Heute gibt es diese Mög- 
lichkeit zunehmend: automatisiert Wirtschafts- und Pro-
duktionsabläufe zu organisieren. Zwar werden solche  
Ansätze wie bei der Industrie 4.0 erst einmal für die Wert- 
schöpfungsketten einzelner Betriebe (smart factory)  
geplant, um etwa erst zu produzieren, wenn ein individu-
alisiertes Produkt bestellt wurde. Aber man will mit  
der Technik ja auch ganze Städte (smart cities) steuern 
und optimieren. Warum also nicht auch Märkte, die 
dann nicht mehr blind für einen Massenmarkt produzie-
ren und dabei Ressourcen verschwenden?

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass in der 
Frühgeschichte des Computers und noch vor der Existenz 
des Internet, Vorstellungen einer Managementkyber- 
netik zur Steuerung einer automatisierten Fabrik in den 
1950er Jahren entwickelt wurden. Der Brite Anthony 
Stafford Beer gilt als Begründer der Managementkyber-

netik und hat 1971 in Chile, unter der Regierung von  
Salvador Allende, mit dem Philosophen Fernando Flores 
das Cybersyn-Projekt entwickelt. Damit sollte für  
staatliche Betriebe eine kybernetische Planwirtschaft auf  
der Grundlage des Computerprogramms Cyberstride 
aufgebaut werden, die Prozesse in Echtzeit durch Com-
puter und ein Fernschreiber-Netzwerk steuert und  
von einer Kommandozentrale kontrolliert wird. Die Idee 
war, eine Alternative zum kapitalistischen Markt und  
zur sozialistischen, zentralen Planwirtschaft zu finden.

Das für heutige Bedingungen primitive System war noch 
im Aufbau, als Allende durch den vom Westen gestütz- 
ten Militärputsch beseitigt wurde. Mit brutaler Gewalt 
wurden alle sozialistischen Oppositionellen verfolgt,  
inhaftiert, gefoltert und mitunter exekutiert. Auch Cyber- 
syn wurde begraben, der Kontrollraum zerstört. 

Anstelle der experimentellen, auf  damals moderner 
Technik basierenden Planwirtschaft, kamen dann die von  
Friedrich August von Hayek und Milton Friedman in- 
spirierten Chicago Boys: Chile sollte ein kapitalistisches, 
neoliberales Wunderland werden. Im Nachhinein könn- 
te man behaupten, dass das Projekt Cybersyn, das die  
im Rahmen der sozialistischen Politik entstandenen Wirt-
schaftsprobleme lösen sollte, dem kapitalistischen  
Westen, allen voran der USA, zu gefährlich erschien und 

man daher lieber schnell die «freie Marktwirtschaft»  
einführte – mit Hilfe einer repressiven Militärdiktatur. Ra- 
dikal wurden die üblichen Deregulierungs- und Privati- 
sierungsmaßnahmen wie Senkung der Steuern oder Pri-
vatisierung der Bildung und des Gesundheitssystems 
umgesetzt. Folge war eine wachsende Kluft zwischen Ar-
men und Reichen. Anfang der 1980er Jahre geriet  
Chile nach anfänglichen Erfolgen in eine schwere Rezes-
sion. Das Experiment galt als gescheitert, die Folgen 
sind bis heute zu spüren.

Es wäre an der Zeit, wieder über eine sich selbst organi-
sierende Planwirtschaft nachzudenken – als eine konkrete 
Utopie. Die technischen Voraussetzungen für eine Post-
wachstumsgesellschaft wären da; jenseits von Maschi- 
nensteuern oder einem bedingungslosem Grundeinkom-
men, die nur den Status quo zu wahren suchen. «Para- 
digmenwechsel» werden auch von lernenden KI-Syste-
men mit Ausschöpfung von Big Data und tiefem Lernen 
nicht ermöglicht, da sie sich am Bekannten, Vorgegebenen 
oder Gegebenen ausrichten. «Ohne Dimension Zukunft», 
so schrieb der mittlerweile zu Unrecht vergessene Philo-
soph Ernst Bloch, «hält es kein Dasein lange aus.»
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Pop und Deregulierung
Von Jonas Engelmann

Training in Unter- 
werfungs kompetenz

entsprechenden Innovationen auf  dem Markt getestet 
werden können. Die Schweiz hat die Chance, zu einem 
weltweit führenden Standort für Blockchain-Start-ups  
zu werden. Eine Praxis, die dies zurzeit behindert, ist die 
weite Auslegung des Einlagebegriffs gemäss der Ban-
kengesetzgebung.»
 
Die Verknüpfung des Innovationspotentials von digitalen 
Währungen mit Deregulierung ist eine global verbreitete 
Forderung. Forschende im Bereich der Innovation wie der 
Koreaner Hang Sik Park fordern für den Umgang mit 
Digitalisierung generell umfassende Deregulierung. 
 Betrachtet man jedoch die Funktion von Bitcoin genau-
er, erscheint diese Tendenz nicht unproblematisch: Mit  
Bitcoins zu bezahlen ist heute unpraktisch. Das hat zwei 
Hauptgründe. Die Währung hat in den letzten Jahren 
eine starke Kurssteigerung erfahren. 2010 bezahlte jemand 
mit 10’000 Bitcoins für zwei Pizzas. Heute entspräche 
der Kaufpreis rund 130 Millionen Franken. Erfährt eine 
Währung einen solchen Zuwachs, ist es unvernünftig,  
sie im Alltag zu verwenden. Bitcoins sind eine Anlage, kei-
ne brauchbare Währung. Zweitens ist der Speicher von 
Bitcoins bewusst beschränkt, um zu verhindern, dass nur 
spezialisierte Unternehmen mit Grossrechnern Bitcoins 
verarbeiten können. Der kleine Speicher führt jedoch 
dazu, dass Transaktionen sehr lange dauern und viel kos-
ten. Würde man heute die zwei Pizzas mit Bitcoins be- 
zahlen, würde allein der Bezahlvorgang im Durchschnitt 

über eine Stunde dauern und möglicherweise über 10 
Franken Transaktionsgebühren kosten – die Gebühren er- 
halten diejenigen Bitcoin-User, welche die Transaktion  
im Rechenverfahren bestätigen. Sie stellen Server zur Ver- 
fügung, welche die Transaktion im System festhalten  
und so ihre Sicherheit garantieren. Aufgrund der Verschlüs- 
selungsverfahren können diese Prozesse sehr rechen- 
und stromintensiv sein. Deshalb entstehen dafür speziali- 
sierte Angebote, die in der heutigen Praxis der theore- 
tischen Bitcoin-Idee widersprechen. Kurz: Damit ich mit 
Bitcoins eine Pizza zahlen kann, muss jemand diesen 
Zahlvorgang ins System einschreiben. Diese Dienstleis-
tung muss bezahlt werden, damit sie jemand erbringt. 
 
Bitcoins sind deshalb im Alltag ein untaugliches Zah-
lungsmittel, selbst wenn es in Zürich einen Bitcoin-Banko-
maten gibt und durch Bitcoin gedeckte Kreditkarten 
überall einsetzbar sind. Ihre häufigsten realen Anwendun-
gen stehen denn auch in direktem Zusammenhang mit 
der Deregulierung:
 
Ende 2017 hat ein Altersheim in Schöftland zugegeben, 
Erpresser in Bitcoin bezahlt zu haben. Diese haben  
über einen Hackerangriff  die Daten des Informatiksystems 
verschlüsselt und sie erst gegen Bezahlung freigegeben. 
Das Verfahren nennt sich Ransomware-Angriff. Bitcoins 
sind wie geschaffen für solche Transaktionen: Die  
Kriminellen können anhand der Transaktion nicht iden-

tifiziert werden, erhalten aber eine grosse Sicherheit  
für den Umgang mit dem Lösegeld. 
 Ein positiveres Beispiel sind Remittances: Arbeitsmigrant- 
innen und -migranten schicken Geld an ihre Verwandten. 
Dafür bezahlen sie oft hohe Gebühren und der Prozess 
verläuft schleppend. Bitcoins versprechen hier direkt- 
ere, also günstigere und schnellere Verfahren und werden 
zunehmend auch dafür eingesetzt. Gleichwohl ersetzen  
sie in diesem Prozess herkömmliche Währungen nicht, 
sondern dienen als Mittler für Überweisung und das 
Wechseln exotischer Währungen. 
 
Der Versuch, Vertrauen im Währungssystem zu deregu-
lieren, ist zumindest bei Bitcoins bislang noch nicht  
gelungen. Statt ein von staatlicher und politischer Kont-
rolle unabhängiges Währungssystem zu bauen, wurde  
ein Zahlungsmittel geschaffen, das kriminelle Handlun-
gen erleichtern kann und nebenbei ungefähr so viel 
Strom verbraucht wie der ganze Staat Dänemark. Der 
Hype um Bitcoin hat zwar zu einer Anlageblase geführt, 
die den Wert der Währung inflationär gesteigert hat. 
Doch die Funktion einer Währung, ein stabiles Zahlungs- 
mittel für Menschen zu schaffen, die einander direkt 
nicht vertrauen können, ist gerade auch deswegen nicht 
gegeben. 
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Das Internet. Internet der Dinge. Industrie 4.0. 
Künstliche Intelligenz (KI). Robotik. Big Data. 
 
Vor uns stehen massive wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Veränderungen, Das kann durchaus furchteinflös- 
send wirken. Die Liste der ausgemalten Ängste ist lang: 
Wachsende Arbeitslosigkeit bis hinein in akademische  
Berufsgruppen – wenn intelligente Maschinen Jobs über-
nehmen und nicht ausreichend neue Jobs entstehen.  
Verstärkung der Kluft zwischen Gering- und Topverdie-
nern, weil die Konkurrenz zwischen Maschinen und 
Menschen die Kosten für prinzipiell ersetzbare mensch-
liche Arbeit senkt. Dazu: Wachsende Monopolisierung, 
sinkende Steuereinnahmen, erodierende Sozialsysteme 
und zunehmende Überwachung und Kontrolle aller  
Lebensbereiche – was bis zu gewissen Verhaltenssteue-
rungen führen kann. Und nicht zuletzt zeigt sich eine  
derart vernetzte Gesellschaft höchst gefährdet, da nicht 
nur Unternehmen und Geheimdienste, sondern auch 
Kriminelle Zugriff  auf  Computer und Daten erlangen kön- 
nen und sich ganze Gesellschaften mit großen Cyber- 
angriffen etwa mittels einer nuklearen EMP-Waffe lahm-
legen lassen.

Düstere Aussichten? Oder birgt die digitale Technik viel-
leicht vielmehr eine hoffnungsvolle Alternative? Zum 
Beispiel die Möglichkeit, den irrationalen kapitalistischen 
Markt und seine zerstörerische Massenproduktion in 
eine rationale, flexible, ökologische und demokratisch 
kontrollierte Echtzeit-Planwirtschaft zu überführen.  
 
Die unsichtbare Hand des Marktes bringt bislang Anbie-
ter und Käufer erst nach Entwicklung und Herstellung  
eines Produkts zusammen. Waren und Dienstleistungen 
überschwemmen den Markt und landen oft im Müll  

bzw. in der Arbeitslosigkeit: Sie treffen auf  keine oder 
auf  zu wenig Nachfrage. 

Gegenwärtig werden die Betriebsabläufe von Einkauf, 
Entwicklung, Herstellung, bis zur Auslieferung immer 
genauer und granulärer geplant – mit digitaler Technik. 
Unternehmen werden so zu sich selbst steuernden «kyber- 
netischen» Organismen, in denen die Menschen als in- 
telligente, selbstorganisierte, aber auch gesteuerte Akteure 
neben anderen intelligenten Systemen oder Robotern  

integriert sind. Während so die internen Abläufe in Unter- 
nehmen immer detaillierter gesteuert werden können, 
herrscht auf  dem Markt Chaos – das letztlich aus einer 
Ideologie als Religionsersatz heraus begründet wird:  
Es herrscht der Glaube, dass der Markt am besten läuft, 
wenn die Menschen ihn nicht steuern, sondern sich ihm 
und seiner unsichtbaren Hand überlassen oder unterwerfen.

Mit der weiteren Automatisierung können die Märkte 
mit noch mehr Billigprodukten für den Massenkonsum 
geflutet werden: eine gigantische Verschwendung, die  
schon jetzt durch Artensterben, Umweltverschmutzung 
und Klimawandel immer bedrohlicher wird. Absehbar  
ist, dass mit der digitalen und KI-gesteuerten Automati-
sierung die vom Ökonomen Joseph Schumpeter be-
schriebene «kreative Zerstörung» des Kapitalismus nicht 
nur an äußere, etwa ökologische oder durch Verarmung  
soziale Grenzen stößt, sondern auch auf  eine innere, wenn 
durch technische Innovationen die Aufnahmefähigkeit  
der Märkte überschritten wird und kaum mehr Gewinne 
erzielt werden können. 

Das erinnert an den von Karl Marx behaupteten ten- 
denziellen Fall der Profitrate, was heute etwa von Paul  
Mason oder Jeremy Rifkin aufgenommen wird. Nach 
Mason bewirkt der technische Fortschritt, dass die Produk- 
tivkräfte die Produktionsverhältnisse sprengen, wenn 
Maschinen den Produkten keinen Wert zufügen. Dies 
kann nur durch menschliche Arbeit geschehen, heute 
bspw. Wissensarbeit. Jeremy Rifkin geht ähnlich davon 
aus, dass durch die fast kostenfreie Vernetzung, durch  
billige, selbstproduzierte erneuerbare Energien und de-
zentrale Produktionen die Grenzkosten Richtung  
Null gehen und Gebrauchswerte kaum mehr Tauschwer-
te sind. Beide leiten davon ab, dass ein neues, kooper- 
atives und kollaboratives Wirtschaften im Entstehen ist. 
Keine Vergesellschaftung durch Verstaatlichung, son- 
dern vielmehr durch dezentrales, gemeinsames Schaffen 
und Teilen. Gewirtschaftet wird dann nicht mehr auf   
der Ebene der privaten Unternehmen, sondern auf  jener 
der Öffentlichkeit. Vergessen wird dabei, dass Infor- 
mationsmaschinen zwar den materiellen Maschinenpark 
von der Software, also Programmen bzw. Algorithmen 
trennen und dass flexible Maschinen, beispielsweise 3D-
Drucker oder intelligente Roboter, alles Mögliche pro- 
duzieren können, aber dass die Angewiesenheit auf  ma-

terielle Ressourcen stets bleibt. Wenn diese knapp  
werden oder sind, entstehen hier durch Besitz oder Aus-
beutungsrechte einseitige Gewinne, sofern nicht auch  
sie vergesellschaftet werden.

Ebenso wie weltweite Kommunikation und Interaktion 
in Echtzeit über digitale Netze organisiert werden kann, 
können weltweit verstreute Organisationen, Unternehmen 
und Fabriken die internen Abläufe in Echtzeit syn- 
chronisieren und planen. Es wäre bei hochgradiger Ver-
netzung ein Echtzeitabgleich zwischen Nachfrage und 
personalisiertem Angebot möglich, um Bedürfnisse und 
Produktion in selbstorganisierten und dezentralen ky- 
bernetischen Rückkopplungsschleifen zu verbinden. Was 
Konzerne werk- und länderübergreifend als optimierte 
Produktionsplanung mit Computersystemen über die ge-
samte Wertschöpfungskette anstreben, könnte auch  
unter der Bedingung der Vergesellschaftung der Produk-
tionsmittel für an die Bedürfnisse der Menschen ge- 
koppelte Wirtschaftssysteme realisierbar sein. Das könn-
te eine gerechtere Gesellschaft begründen, in der die  
zunehmende Automatisierung nicht mehr zum Auseinan-
derdriften von Arm und Reich und zu einer wachsen- 
den Schicht von Überflüssigen, sondern zu einem Ende 
der Not und der Ausbeutung von Menschen und Natur 
führt.

Die sozialistische Planwirtschaft ist aus vielerlei Gründen 
grandios gescheitert – vielleicht auch daran, dass die 
technischen Grundlagen für eine wirklich bedarfsorientierte 
und rationale Planwirtschaft, nicht gegeben waren. Der 
Historiker Gerd Koenen schrieb in seinem unlängst er-
schienenen Buch «Die Farbe Rot» über die Wirtschaft in 
der Sowjetunion: 

«Die Planung, das Kernstück sozialistischen Wirtschaf-
tens, war bei näherer Betrachtung nicht nur eine Fiktion, 
sondern wurde zu einem Instrument der universellen  
Desinformation. Irreal war bereits die Vorstellung, die 
Produktionsprozesse von Millionen von Einzelprod- 
ukten zentral planen und steuern zu können. Tatsächlich 
waren die legendären Fünfjahrespläne ohne jede bin- 
dende Wirkung, sie trugen rein propagandistischen Cha-
rakter… Dagegen fielen die operativen Pläne (Jahres-, 
Quartals- und Monatspläne für die einzelnen Branchen, 
Regionen oder Kombinate unter das alles umspan- 
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dienunternehmen. Zuvor hatten in den USA Medien- 
konzerne landesweit maximal 28 Radiostationen besitzen 
dürfen, nach 1996 führte die Aufhebung dieser Be- 
schränkung zu einer Monopolbildung, weswegen sich der 
Begriff  «Clear Channeling» durchgesetzt hat: Der  
Medienkonzern Clear Channel Communications (heute 
iHeartMedia) erwarb nach der Verabschiedung des  
«Telecommunications Act» über 850 Radiostationen mit 
wöchentlich 110 Millionen Hörern. Die Marktmacht  
dieses Senders ist unübersehbar, die Folge war eine Homo- 
genisierung des Programms. «The Death of  American  
Radio» lautete entsprechend ein Songtitel der New Yorker 
Post-Bunk-Band Radio 4 von ihrem Konzeptalbum zur 
amerikanischen Gegenwart «The Stealing of  a Nation» 
(2004): «Another sound it dies tonight/This signal is 
clear and bright/Deregulation, it don’t sit right.» Der von 
Radio 4 besungene «Tod des amerikanischen Radios» 
war vor allem ein Tod der bisherigen Strukturen des Mu-
sikbusiness, das Musikern die Möglichkeit geboten  
hatte, sich über unabhängige regionale Radiostationen ein- 
en Namen zu erspielen, während durch die neuen Be- 
sitzverhältnisse und die Verflechtungen zwischen Medien-  
und Musikkonzernen die Vielfalt des Radios verloren  
gegangen ist, und dies nicht nur in den USA. «HR3 muss 
sein Programm mehr fokussieren auf  die Mitte und den 
Mainstream und rund um die Uhr durchhörbar sein», 
begründete der Hessische Rundfunk 2008 die Absetzung 
von Klaus Walters Sendung «Der Ball ist rund». Für  
eine solche Durchhörbarkeit des Programms sorgen Pro-
duzenten wie der Mittdreißiger New Yorker Jack  
Antonoff, Produzent und Songwriter zahlreicher Nummer- 
Eins-Hits von Lorde, Pink oder Taylor Swift, die vor  
allem von einem Retro-Blick in die Musikvergangenheit 
geprägt sind. «In vielerlei Hinsicht steht die Musik- 

kultur paradigmatisch für das Schicksal der Kultur im post- 
fordistischen Kapitalismus. Auf  der Ebene der Form  
dominieren Pastiche und Wiederholung», schreibt Mark 
Fisher in seinem Buch «Kapitalistischer Realismus  
ohne Alternative?», einer Analyse der Auswirkungen der 
Thatcherjahre und des Neoliberalismus auf  die Gesell- 
schaft wie auch die Kultur. Während die Form in Wieder- 
holung erstarrt ist, zeigt sich die darunter liegende 
Struktur als wandelbar: Das Geld wird von den Musik-
konzernen nach Zusammenbruch des Tonträgermark- 
tes nicht mehr durch Musik, sondern, wie Berthold Seliger 
in «Das Geschäft mit der Musik» schreibt, durch  
«attraktive Wertschöpfungsketten», von Touren und Mer- 
chandise bis bin zu Parkgebühren und durch Online- 
tickets erhobene Kundendaten. Die Dystopie Rocko Scha- 
monis der Haut des Künstlers als Werbeträger klingt 
heute weniger absurd als noch vor 20 Jahren. 

Doch wie gehen Musikerinnen und Musiker mit dieser 
neuen Realität um, wenn sie nicht wie Marcin Oz von  
The Whitest Boy Alive die Musikkarriere an den Nagel 
hängen wollen, um Winzer auf  Sizilien zu werden?  
An den Strukturen etwas zu ändern ist nur als Utopie zu 
denken, und sich in einer Nische jenseits kapitalisti- 
scher Verwertungszusammenhänge einzurichten ist nicht 
für jeden eine Option. Bleibt als eine Strategie das Be- 
nennen der neoliberalen Ideologie, des alles umfassenden 
kapitalistischen Realismus, wie es die Goldenen Zitro-
nen in zahlreichen Songs vorführen, beispielsweise im 
«Lied der Stimmungshochhalter» von 2006: «Die, denen 
sie das Lächeln auf  harten Wartebänken/In Serviceagen-
turen, in Gesichtszüge renken/Täglich bücklings im  
Flur von Raststättentoiletten/Lässt sich Demut üben und  
eine Resthoffnung retten auf/Aufnahme in Laufbur-

schenschaft/(Ich weiß, ich muss flexibel sein)/Nach Über- 
prüfung der Unterwerfungskompetenz/(Ich weiß, es 
kommt nichts von allein)». Stärker fokussiert auf  die pre- 
käre Lebensrealität als Musiker hat Christiane Rösinger 
2006 im Song «Wer wird Millionär?» mit ihrer Band Brit-
ta formuliert hat: «Besser wohnen und auch mal reisen, 
Champagner, Tanz und Kokain/Das wär ein schönes Le-
ben, das kriegen nur die anderen hin/Für uns heißt es  
weiter rechnen, krebsen, wurschteln, durchschlagen/Ich 
zähle täglich meine Sorgen/Und dabei denk’ ich noch 
nicht einmal an Morgen/Ich hab gar keine Angst/Nur 
manchmal frag’ ich mich:/Ist das noch Bohème oder 
schon die Unterschicht?» Der schmale Grat zwischen 
Selbstausbeutung und freiem Leben ist selten so offen  
benannt worden. «Die Prüfung findet heute nicht statt/
Die Karriere macht mal Pause», fordern Tocotronic  
dagegen 2007 auf  ihrem Album «Kapitulation»: «Sag alles 
ab/Geh einfach weg/Halt die Maschine an und/Frag 
nicht nach dem Zweck». Das «I would prefer not to» von 
Herman Melvilles Figur Bartleby, der Ende des 19.  
Jahrhunderts mit der Beharrlichkeit seiner Verweigerung 
schließlich seinen Arbeitgeber aus dem Büro treiben 
konnte, ist in der postfordistischen Realität der Gegenwart 
nicht mehr vorstellbar. Und so kapitulieren auch Toco- 
tronic statt der vollständigen Absage an die eigene Karriere 
vor den Strukturen der Musikindustrie und veröffentli-
chen in regelmäßigen Abständen Alben, gehen auf  Tour 
und etablieren die Marke Tocotronic als kritische Stim- 
me der Musikindustrie in eben derselben. 

Jonas Engelmann ist promovierter Literaturwissenschaftler, 
ungelernter Lektor und freier Journalist.
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This Page, Page 6, 11, 14, 15: 3D-renderings of  Seasteadings, permanent dwellings at sea, outside the territory claimed by any government.  

In a 2009 essay, venture capitalist Peter Thiel described these island paradises as a potential «escape from politics in all its forms.»


